
ABSCHLUSSBERICHT  
dena-Projekt  
Urbane Energiewende
Teil C: Gutachterliche Ausarbeitung zu regulatorischen  
Herausforderungen



Herausgeber:
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
Tel.: + 49 (0)30 66 777-0
Fax:  + 49 (0)30 66 777-699
info@dena.de
www.dena.de

Autoren der dena:
Christoph Jugel
Susanne Schmelcher
Marc Czernie
Stefan Siegemund
Max Schenkluhn
Marina Triebelhorn
Christian Massow
Michael Müller
Valentin Zinnecker
Dorothea Horneber
Luise Lorenz
 
Autoren der wissenschaftlichen 
Gutachter:
Institut für Klimaschutz, Energie und 
Mobilität (IKEM):
Judith Schäfer
Susan Wilms
Simon Schäfer-Stradowsky
Hermann Blümel
Felix Nowack
Julia Borger
Fanny Knoll
Friederike Pfeifer
Julia Schmidt
Denise Albert
Johannes Antoni

Becker Büttner Held Consulting AG 
(BBHC):
Philipp Jahnke
Julia Sandén
Giacomo Taubert

Stand: 
11/2019, Version 1.1

Bildnachweis:
Titelbild – shutterstock.com/SSDDavid. Alle 
anderen Bilder  Copyright: Deutsche Energie- 
Agentur GmbH (dena)

Konzeption & Gestaltung:
Heimrich & Hannot GmbH

Alle Rechte sind vorbehalten. Die Nutzung 
steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der 
dena.

Bitte zitieren als:
Deutsche Energie-Agentur (dena, 2019):
„Abschlussbericht dena-Projekt  
Urbane Energiewende“

Impressum



 ■ Wissenschaft: Dr. Jens Libbe, Difu; Dr. Christina Sager-
Klauß, Fraunhofer IEE; Prof. Bernd Hirschl, IÖW.

 ■ Zivilgesellschaft: Stefan Kapferer, BDEW e.V.; Dr. Peter Rött-
gen, BEE; Timm Fuchs, DStGB; Helmut Dedy, Deutscher 
Städtetag; Ingeborg Esser, GdW; Dr. Christine Lemaitre, 
DGNB; Dr. Jan Schilling, VDV; Katherina Reiche, VKU; Dr. 
 Thomas Engelke, vzbv.

 ■ Politik: Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-
mat vertreten durch Petra Alten; Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie vertreten durch Kerstin Deller; Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ver-
treten durch Alexandra Mause; Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Energie und Betriebe Berlin vertreten durch Dr. Jür-
gen Varnhorn; Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für 
Umwelt und Energie vertreten durch Dr. Björn Dietrich; Klaus 
Mindrup, MdB, SPD-Bundestagsfraktion; Dr. Andreas Lenz, 
MdB, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag; Karsten 
Möring, MdB, CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag; 
Dr. Julia Verlinden, MdB, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen; Ralph Lenkert, MdB Fraktion DIE LINKE. im Bundes-
tag; Dr. Lukas Köhler, MdB, Fraktion der Freien Demokraten 
im Deutschen Bundestag.

Wir danken den Projektpartnern:

Gutachterliche Begleitung:

Becker Büttner Held Consulting 
(BBHC)

Institut für Klimaschutz, Energie 
und Mobilität (IKEM)

Folgende Personen aus Wissenschaft, Politik, Kommunen und  
Zivilgesellschaft haben als  Beirat das Projekt unterstützt:



Der Abschlussbericht zum dena-Projekt  
Urbane Energiewende ist gegliedert 
in drei inhaltliche Teile:

Teil A:  
Übergeordnete Erkenntnisse und Empfehlungen
Das vorliegende Dokument umfasst den Teil A des Abschlussberichts  
zu übergeordneten Kenntnissen und Empfehlungen. 
www.dena.de/urbew1

Teil B:   
Katalog der Handlungsoptionen und Praxiserfahrungen 
Der Teil B des Abschlussberichts zu Handlungsoptionen und  
Praxiserfahrungen steht online zur Verfügung.
www.dena.de/urbew2

Teil C:   
Gutachterliche Ausarbeitung zu regulatorischen  
Herausforderungen
Der Teil C des Abschlussberichts zu den regulatorischen  
Herausforderungen steht online zur Verfügung.
www.dena.de/urbew3

Gesamtbericht:
Der Gesamtbericht mit allen drei Teilen sowie  
Literaturverzeichnis kann geladen werden unter:
www.dena.de/urbewbericht



 

C1 Energiesystem und Strom 

 

 

 
2 –Teil C 

 

C1 ENERGIESYSTEM UND STROM .............................................................................................. 5 – 30 

1.1 Thema: Erhöhung der Stromerzeugung aus EE ................................................................. 5 

1.1.1 Sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung für den Zubau von EE-Anlagen ......................... 6 

1.1.2 Planungsinstrumente ......................................................................................................... 8 

1.1.3 Gesamtdeckel des förderfähigen Zubaus von Solaranlagen ............................................. 9 

1.2 Thema: „Grüne“ Eigenschaft der Strommenge ............................................................... 10 

1.3 Thema: Stromnebenkosten für Letztverbraucher (Speicher und 

Umwandlungstechnologien) ............................................................................................ 12 

1.4 Thema: Anreize für Flexibilitäten ..................................................................................... 15 

1.4.1 Demand-Side-Management ............................................................................................. 15 

1.4.2 „Nutzen statt Abregeln“ .................................................................................................... 17 

1.4.3 Bereitstellen von Flexibilitäten durch Speicher ............................................................... 17 

1.5 Thema: Eigenversorgung und Micro-Grids  (Quartier) .................................................... 19 

1.5.1 Prosumer und Eigenversorgung ....................................................................................... 19 

1.5.2 Micro Grids/Quartierskonzepte ........................................................................................ 21 

1.5.3 Exkurs: Energiegenossenschaften .................................................................................... 22 

1.6 Thema: Digitalisierung...................................................................................................... 23 

1.6.1 Beschränkungen im Bereich Datenverfügbarkeit ............................................................ 24 

1.6.2 Unzureichende Nutzung vorhandener Daten .................................................................. 26 

1.6.3 Zugang zu und Verwendung von Daten ........................................................................... 27 

1.6.4 IT-Sicherheit ...................................................................................................................... 28 

1.6.5 Administrativ-technische Hindernisse bei der Umsetzung des GDEW ............................ 29 

 

C2 WÄRMEVERSORGUNG IM URBANEN RAUM ........................................................................ 31 – 48 

2.1 Thema: Nutzung erneuerbarer Wärme ............................................................................ 31 

2.1.1 Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien in Neubauten ................................... 31 

2.1.2 Primärenergiefaktoren für Strom perspektivisch weiter anpassen ................................ 32 

2.1.3 Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung in Bestandsbauten ........... 33 

2.1.4 Rechtssicherheit beim Gebäudeenergiegesetz schaffen ................................................. 33 

2.2 Thema: Energetische Sanierung  des Gebäudebestands ................................................ 34 

2.2.1 Geringe Sanierungsquote und Modernisierung der Wärmeversorgung ......................... 34 

2.2.2 Energetische Sanierungen im Steuerrecht ...................................................................... 35 

2.2.3 Sanierung vermieteten Wohnraums ................................................................................ 35 
  



 

C1 Energiesystem und Strom 

 

 

 
Teil C – 3 

 

 

2.3 Thema: Fördermaßnahmen im Wärmesektor ................................................................ 36 

2.3.1 Hohe Wärmegestehungskosten ....................................................................................... 36 

2.3.2 Förderungen von KWK-Anlagen ....................................................................................... 38 

2.3.3 Förderung Wärmenetze und Wärmespeicher .................................................................. 39 
 

2.4 Thema: Wärmeinfrastruktur ............................................................................................ 42 

2.4.1 Fehlen zentraler Ansprechpartner ................................................................................... 42 

2.4.2 Kommunale Wärmeplanung ............................................................................................ 43 

2.4.3 Bauplanungsrecht ............................................................................................................ 45 

2.4.4 Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung (Wärmelieferverordnung) ...................... 46 

2.4.5 Nutzung von Abwärme bei steigender Effizienz .............................................................. 46 

2.4.6 Steigerung erneuerbarer Energien in Wärmenetzen ....................................................... 47 

 

C3 MOBILITÄT IM URBANEN RAUM .......................................................................................... 49 – 58 

3.1 Thema: ÖPNV-Förderung ................................................................................................. 49 

3.2 Thema: Sharing Mobility .................................................................................................. 49 

3.2.1 PBefG: Carsharing, Ride-Sharing, Ride-Pooling .............................................................. 50 

3.2.2 CsgG: Von Bundesrecht zu Landesrecht .......................................................................... 50 

3.3 Thema: Ladeinfrastruktur und  Ladeinfrastrukturkonzepte .......................................... 52 

3.3.1 Hohe Kosten – Sorge vor Fehlinvestitionen ..................................................................... 52 

3.3.2 Bepreisung von Ladestrom .............................................................................................. 53 

3.3.3 Miet- und Wohnungseigentumsrecht ............................................................................... 54 

3.3.4 Fehlende Routinen der Verwaltung ................................................................................. 55 

3.3.5 Umsetzung der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie ......................................................... 56 

3.4 Thema: Urbaner Waren- und Güterverkehr .................................................................... 56 

3.4.1 Lieferzonen, Paketstationen und Mikro-Hubs ................................................................. 56 

3.4.2 Lärmschutz und Genehmigungspraxis ............................................................................ 57 

3.4.3 Verfügbarkeit geeigneter Transportfahrzeuge ................................................................. 58 
  



 

C1 Energiesystem und Strom 

 

 

 
4 –Teil C 

In diesem Teil C werden die in dem vorherigen Berichtsteil B bei den Konzepten aufgeführten Hemmnisse 

durch eine gutachterliche Analyse mit Fokus auf die rechtlichen Rahmenbedingungen tiefergehend betrachtet 

und Lösungsmöglichkeiten dargestellt. Dabei werden nicht alle Hemmnisse aus den Konzepten im folgenden 

Kapitel aufgegriffen, sondern nur diejenigen, die aufgrund ihrer Komplexität einer genaueren Darstellung be-

dürfen.  

Dieser Berichtsteil wurde federführend durch die beiden Hauptgutachter im dena-Projekt Urbane Energie-

wende erstellt: Becker Büttner Held Consulting (BBHC) und Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität 

(IKEM). Es wurden zu allen Inhalten Diskussionen mit der dena und den Projektpartnern geführt, die einzelnen 

Punkte stellen aber nicht zwingenderweise die gemeinsame Meinung aller beteiligten Akteure dar. 

Dieser Berichtsteil ist in sogenannte „Themen“ für die urbane Energiewende gegliedert, deren Schwerpunkt 

die rechtlichen Hemmnisse bilden. Die Auswahl der Themen bzw. der darunter dargestellten Hemmnisse und 

Lösungsmöglichkeiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Abbildung 21: Übersicht der Themen zu Regulatorischen Herausforderungen 
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C1 Energiesystem und Strom 

1.1 Thema: Erhöhung der Stromerzeugung aus EE 
Die Ziele der Energiewende können nur durch einen kontinuierlichen Ausbau von EE-Anlagen sowie einem 

damit einhergehenden Netzausbau erreicht werden. Die derzeitigen Entwicklungen in der Energiewirtschaft 

sehen jedoch anders aus. Der Nettozubau  installierter EE-Leistung ist im Jahr 2018 im Gegensatz zu 2017 rück-

läufig, vgl. Abbildung . Dieser Rückgang ist vor allem auf den geringeren Nettozubau von WEA an Land zurück-

zuführen, der sich im Jahr 2018 gegenüber 2017 nahezu halbiert hat. Im ersten Quartal 2019 hat sich diese 

Entwicklung verschärft und beim Zubau von WEA an Land verglichen mit dem Jahr 2000 einen neuen Tiefstand 

erreicht. Der Zubau liegt im ersten Quartal 2019 fast 90 Prozent unter dem Niveau des jeweils ersten Quartals 

der vergangenen drei Jahre.1  Bei den Biomasseanlagen, insbesondere bei der Stromerzeugung aus Biogas, 

wurden im Jahr 2018 mit 411 MW zwar mehr Leistung als 2017 (308 MW) zugebaut, jedoch entfielen 90 Prozent 

auf die Erhöhung der installierten Generatorleistung bei bestehenden Anlagen, sog. Überbauung.2 Bei PV-An-

lagen ist die Entwicklung deutlich positiver. Seit 2015 steigt der jährliche Zubau der PV-Kapazität kontinuier-

lich an.3 Im Jahr 2018 setzt sich dieser Trend fort. Der Zubau stieg um 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 

2.398 MW an,4 womit der im EEG 2017 vorgesehene Ausbaupfad von 2.500 MW5 übertroffen wurde. 

 
Abbildung 22: Entwicklung des Nettozubaus an installierter Leistung zur EE-Stromerzeugung6 

                                                                        

1 (Fachagentur Windenergie an Land, 2019, S. 3) 
2 (Umweltbundesamt, 2019a) 
3 Ebd. S. 8. 
4 Ebd. 
5 Vgl. § 4 Nr. 3 EEG 2017. 
6 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019c) 
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1.1.1 Sinkende Akzeptanz in der Bevölkerung für den Zubau von EE-Anlagen  

Mögliche Gründe für den Rückgang des Nettozubaus von WEA an Land sind zum einen die zahlreichen Klage-

verfahren gegen erteilte immissionsschutzrechtliche Genehmigungen von WEA und zum anderen die Zu-

schlagssituation im Jahr 2017, in dem 90 Prozent der Zuschläge (2.688 MW) an Bürgerenergiegesellschaften 

gingen.7  Für Bürgerenergiegesellschaften gelten, aktuell bis Juni 2020 ausgesetzte,8  Sonderbestimmungen, 

dass diese bereits ohne eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung an Ausschreibungen teilnehmen kön-

nen und zudem eine zwei Jahre längere Realisierungszeit eingeräumt bekommen, vgl. § 36g EEG 2017. Im ers-

ten Quartal 2019 hat dies zu einer Ausbaulücke geführt, da viele Bürgerenergiegesellschaften die zwei Jahre 

längere Realisierungszeit aller Voraussicht nach voll nutzen werden.9 So wurden von den für Windenergiepro-

jekte von Bürgerenergiegesellschaften bezuschlagten 2.688 MW bisher lediglich 167 MW immissionsschutz-

rechtlich genehmigt.10 

Die Gründe für die Klageverfahren sind vielfältig. Viele Bürger empfinden die Häufigkeit und Sichtbarkeit der 

EE-Anlagen, insbesondere im Umland, als störend. Zwischen den Städten und dem Umland bestehen auf-

grund der großen Flächenpotenziale des Umlands und den verdichteten Ballungszentren mit hohem Energie-

bedarf räumliche Disparitäten hinsichtlich der Erzeugungslast. Die meisten EE-Anlagen, insbesondere WEA, 

PV-Freiflächenanlagen und Biomasseanlagen sind im Umland angesiedelt.  

Zudem profitieren die Standortkommunen nur in geringem Umfang von den EE-Anlagen auf ihrem Gebiet, wie 

beispielsweise durch die Gewerbesteuer, neue Infrastruktur oder Arbeitsplätze. Um die Wertschöpfung vor 

Ort und damit auch die Akzeptanz für den weiteren Zubau von EE-Anlagen zu erhöhen, könnten gesetzliche 

Kompensationsmöglichkeiten geschaffen werden, die sicherstellen, dass die Kommunen finanziell und da-

mit indirekt die Bürger von den EE-Anlagen profitieren. Ein geeignetes Instrument dafür wäre beispielsweise 

eine im EEG geregelte Sonderabgabe der Anlagenbetreiber an die Kommunen.11 Die Sonderabgabe könnte sich 

aus der Höhe, der Leistung sowie den Stromerträgen der jeweiligen Anlage errechnen – der Betreiber wäre 

verpflichtet, neben einer Einmalzahlung bei Inbetriebnahme auch ein jährliches Entgelt zu entrichten, vgl. Ab-

bildung . Damit nicht nur die Standortkommune von den weit sichtbaren WEA profitiert, könnte die Sonderab-

gabe auf sämtliche Gemeinden in einem bestimmten Umkreis verteilt werden.  

                                                                        

7 (Fachagentur Windenergie an Land, 2019, S. 6) 
8 § 104 Abs. 8EEG 2017. 
9 Der Gesetzgeber hat nach den Erfahrungen bei den Ausschreibungen im Jahr 2017 ein Jahr später die Sonderbestimmungen für Bürgerenergieanlagen bis 

zum Gebotstermin am 1. Juni 2020 ausgesetzt, vgl. § 104 Abs. 8 S. 1 EEG 2017. 
10 (Fachagentur Windenergie an Land, 2019, S. 6) 
11 (Agora Energiewende / Team Ewen GbR / Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018, S. 59 ff.)  
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Abbildung 23: Berechnungsmodell für die Sonderabgabe von Windenergieanlagen 

Quelle: eigene Darstellung IKEM auf Basis von Agora Energiewende (2017), u.a. durchgeführt von IKEM, Wie weiter mit dem  

Ausbau der Windenergie? Zwei Strategievorschläge zur Sicherung der Standortakzeptanz von Onshore Windenergie. 

Darüber hinaus werden die konkreten Anlagenstandorte in den meisten Fällen von den Vorhabenträgern 

ohne Einbeziehung der Kommune oder der Öffentlichkeit ausgewählt. Die Öffentlichkeit wird in der Regel im 

Vorfeld bei der Flächensteuerung auf Ebene der Regional- oder Flächennutzungsplanung beteiligt, indem 

der Plan üblicherweise für mindestens einen Monat öffentlich ausgelegt wird und die Betroffenen Stellung-

nahmen abgeben können, vgl. beispielsweise § 10 ROG und § 3 BauGB. In diesem Planungsstadium engagie-

ren sich jedoch erfahrungsgemäß – schätzungsweise mangels konkreter Projekte vor der eigenen Haustür – 

wenige Bürger.12  Anders sieht es im bau- und/oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 

aus, welches ab Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen bei der zuständigen Behörde beginnt. Prob-

lematisch ist, dass die Anlagen zu diesem Zeitpunkt bereits fertig geplant und kalkuliert sind, sodass es im 

Genehmigungsverfahrens nicht mehr um den Dialog mit der betroffenen Öffentlichkeit, sondern um eine 

rechtssichere Behördenentscheidung geht.13  

Eine verpflichtende Öffentlichkeitsbeteiligung ist bei WEA erst bei 20 oder mehr Anlagen gesetzlich vorge-

schrieben, Nr. 1. 6 4. BImSchV i. V. m. § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 14  Bei weniger als 

20 WEA genügt das vereinfachte Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, Nr. 1. 6.2 4. BImSchV i. V. m. 

§ 19 BImSchG. Ähnlich sieht es bei den Biomasseanlagen aus, so ist beispielsweise bei Anlagen zur Erzeugung 

von Biogas gemäß Nr. 1. 15 f. 4. BImSchV i. V. m. § 19 BImSchG auch nur ein vereinfachtes Genehmigungsver-

fahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Für die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen ist 

keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung notwendig, sondern je nach Größe oder Leistung der Anlage 

nur eine Baugenehmigung, deren Genehmigungsvoraussetzungen sich nach den Vorgaben der Landesbauord-

nungen richten. 

Soweit man eine Förderung nach dem EEG 2017 in Anspruch nehmen will, ist für Solaranlagen (mit mehr als 

100 kW zu installierender Leistung) eine Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren zwingend, 

                                                                        

12 (Agora Energiewende / Team Ewen GbR / Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018, S. 99) 
13 Ebd. S. 99  
14 Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) 

geändert worden ist. 
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vgl. §§ 21 Abs. 1, 22 Abs. 1 EEG 2017. Nach §§ 37 Abs. 1 Nr. 3 a) - f), Abs. 2 EEG 2017 ist insoweit vorgeschrieben, 

dass sich die Flächen im Bereich einer förmlichen Planung (Planfeststellungsbeschluss oder Bebauungsplan) 

befinden. 15  Eine förmliche Planung sieht regelmäßig auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor (vgl. 

§ 73 VwVfG und § 3 BauGB), die in den Kommunen zur Akzeptanzsteigerung der EE-Anlagen beitragen soll.16 

Für die Standortplanung der PV-Freiflächenanlagen stellen viele Kommunen einen vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan gemäß § 12 BauGB auf. Der Vorteil eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist, dass dieser auf 

Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans des Vorhabenträgers für ein konkretes Vorhaben aufge-

stellt werden kann17  und die Kommune über größere planerische Gestaltungsmöglichkeiten verfügt, da sie 

nicht an die Planfestsetzungen des § 9 Abs. 1 BauGB gebunden ist.18 Ähnlich wie bei der Einreichung der Ge-

nehmigungsanträge bei WEA, ist der Planungsstand der PV-Freiflächenanlage zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bereits recht konkret.19 Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet so-

mit in Anbetracht des fortgeschrittenen Planungsstadiums zu einem relativ späten Zeitpunkt statt, sodass 

sich diese als Hemmnis für den weiteren EE-Zubau erweisen kann. 

Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne einer allgemeinen Unterrichtung über die Ziele und Zwecke der 

Planung, die unterschiedlichen Lösungen und/oder Auswirkungen, ist zwar im Gesetz vorgesehen, aber nicht 

verpflichtend, vgl. § 3 Abs. 1 BauGB und § 25 VwVfG. Abhilfe könnte hier eine Reform der Vorschriften über die 

Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Einführung einer verpflichtenden frühen Information und Beteiligung 

der betroffenen Bürger (Öffentlichkeitsbeteiligung) schaffen, die möglicherweise auch von dem Vorhaben-

träger durchzuführen sein könnte.20 Eine solche Verpflichtung hätte zudem den Vorteil, dass das gesamte Pla-

nungs- und Genehmigungsverfahren transparenter wäre und somit anzunehmen ist, dass auch die Akzeptanz 

in der Bevölkerung für das Vorhaben größer ist. 

1.1.2 Planungsinstrumente 

Der Zubau von EE-Anlagen erfolgt vielfach unabhängig von den örtlichen Netzkapazitäten. Das Planungs-

recht (Raumordnung und Bauleitplanung der Kommunen) orientiert sich bei der Flächenplanung und bei der 

Frage der Zulässigkeit einzelner Vorhaben nicht primär an den Netzkapazitäten. Im Fokus dieser Planungen 

stehen die Entwicklung und Nutzung des Gesamtraums sowie einzelner Teilräume. Dasselbe gilt für das Ener-

gierecht, welches die Standortwahl der EE-Anlagen und den Einsatz des Primärenergieträgers den Investoren 

überlässt,21 sodass der Zubau in der Regel an den ertragsreichsten Standorten erfolgt. Die örtlichen Netzkapa-

zitäten reagieren erst im Nachgang aufgrund der Verpflichtungen zum Netzausbau und zur Kapazitätserweite-

rung aus § 12 EEG 2017 auf den Zubau.22 Das führt zu einer Asymmetrie zwischen Netz- und Erzeugungspla-

nung, da die Netzausbauplanung der Erzeugungsentwicklung nicht hinterherkommt.23 Der Gesetzgeber ver-

sucht diese Lücke mithilfe des regulierungsrechtlichen Ausschreibungssystems und den Netzausbaugebieten 

aus § 36c EEG 2017 zu schließen.24 Eine weitere Lösungsmöglichkeit könnte eine Erzeugungsbedarfsplanung 

darstellen. 

                                                                        

15 (von Oppen, M., 2010, S. 295) 
16 Lippert in: (Greb, K. / Boewe, M., 2019, S. § 37, Rn. 13) 
17 Busse in: (Spannowsky & Uechtritz, 2019, S. § 12, Rn. 8 ff.) 
18 Kohls in: (Danner & Theobald, Kommentar, Energierecht, 100. EL, Stand. Dezember 2018, 2018a, S. Rn. 241)  
19 Ebd. Rn. 242. 
20 (Agora Energiewende / Team Ewen GbR / Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018, S. 111) 
21 (Hermes, G., 2014, S. 259) 
22 Hermes, G., 2014, S. 260. 
23 (Rodi, M., 2017, S. 661) 
24 Ebd. 
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Auf Ebene der Übertragungsnetze sieht das Energiewirtschaftsrecht in den §§ 12a ff. EnWG bereits eine spe-

zielle Netzentwicklungs- und Bedarfsplanung vor, deren Vorgaben in die Bundesfachplanung bei der Be-

stimmung der Trassenkorridore nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)  25 

einfließen. Die Vorgaben der Bundesfachplanung bilden wiederum die Grundlage für das anschließende Plan-

feststellungsverfahren, § 4 NABEG. Das Planungsregime der §§ 12a ff. EnWG könnte um eine Erzeugungsbe-

darfsplanung ergänzt werden,26 die auf mehreren Ebenen (Bund, Länder und Kommunen) erfolgt. 

So könnte mehr Versorgungssicherheit gewährleistet werden und die Netzausbaubedarfe könnten reduziert 

und aufgrund der Prognostizierbarkeit der Erzeugungsstruktur besser geplant werden. 27  Die energiepoliti-

schen Ziele können, wie bereits jetzt in dem System der §§ 12a ff EnWG, der Planung zugrunde gelegt werden. 

Durch eine Einbeziehung der kommunalen Ebene in die Planung würde der Erzeugungsausbau vor Ort als we-

niger fremdbestimmt erlebt und die Akzeptanz voraussichtlich positiv beeinflusst.  

Der Zubau von PV-Fassadenanlagen könnte durch Vorgaben für die verpflichtende Installation von PV-Anla-

gen im Neubau im Rahmen des Bebauungsplans erfolgen. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB ermöglicht es den Kom-

munen in ihren Bebauungsplänen spezielle Gebiete auszuweisen, in denen beim Neubau bestimmte techni-

sche und bauliche Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von Strom aus erneuerbaren 

Energien getroffen werden müssen. Eine rechtliche Betriebspflicht der Anlage geht mit der Festsetzung aus 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB nicht einher.28 Es erscheint jedoch realitätsfern, dass ein Eigentümer nach der kos-

tenintensiven Anlageninstallation von einer Inbetriebnahme absieht.  

Daneben können über städtebauliche Verträge gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB die Errichtung und Nutzung 

von EE-Anlagen, wie PV-Fassadenanlagen geregelt werden. § 11 BauGB eröffnet für die Gemeinde weitere Ge-

staltungsmöglichkeiten als die Bauleitplanung und ergänzt regelmäßig den Bebauungsplan. 

1.1.3 Gesamtdeckel des förderfähigen Zubaus von Solaranlagen 

Die EEG-Förderung für PV-Neuanlagen bis einschließlich 100 kW, die gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017 eine 

feste Einspeisevergütung erhalten würden, reduziert sich nach § 49 Abs. 5 EEG 2017 im zweiten Folgemonat 

auf null, wenn die Summe der installierten Leistung der geförderten Solaranlagen 52 GW überschreitet 

(Gesamtdeckel). Für kleinere Solaranlagen, beispielsweise PV-Dachanlagen außerhalb des Ausschreibungs-

systems (feste Einspeisevergütung) besteht mit Erreichen des Deckels kein Zahlungsanspruch. Bis Juli 2019 

waren in Deutschland 47,74 GW PV-Leistung installiert,29 sodass bei einem jährlichen Zubauziel von 2.500 MW 

installierter PV-Leistung der Förderdeckel bald erreicht wird. Nach dem Koalitionsvertrag der Bundesregie-

rung von März 2018 soll der Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 auf 65 Prozent des Bruttostromver-

brauchs steigen.30 Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn bei einem gleichbleibenden Strombedarf min-

destens 5 MW an PV-Leistung jährlich zugebaut wird.31 Bei einem steigenden Strombedarf wären sogar 10 MW 

jährlich notwendig.32 Mit der Beibehaltung des Gesamtdeckels für die Förderung von kleineren PV-Neuanlagen 

setzt der Bundesgesetzgeber im Hinblick auf die ehrgeizigen Klimaziele widersprüchliche Signale, die für viele 

                                                                        

25 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I 

S. 706) geändert worden ist. 
26 (Hermes, G., 2014, S. 269) 
27 Ebd. S. 261. 
28 Mitschang/Reidt in (Battis, Krautzberger, & Löhr, 2016, S. § 9, Rn. 137) 
29 (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, 2019) 
30 (CDU/CSU/SPD, 2018, S. 71) 
31 (Agora Energiewende , 2018, S. 15) 
32 (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V., 2019, S. 4 f.) 
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Bürger schwer nachvollziehbar sein werden. Gerade in urbanen Räumen, die ein großes Solarpotenzial auf-

weisen, wird der Gesamtdeckel aller Voraussicht nach zu einer Stagnation des weiteren Zubaus an PV-Neu-

anlagen führen und damit auch die Energiewende in den urbanen Räumen deutlich erschweren. Vor die-

sem Hintergrund wäre es daher wünschenswert, wenn der Bundesgesetzgeber den Gesamtdeckel in 

§ 49 Abs. 5 EEG 2017 ersatzlos streichen würde. Das im Klimakabinett verabschiedete Klimaschutzprogramm 

2030 sieht als eine Maßnahme zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien die Streichung des Gesamt-

deckels vor.33 Es ist somit eine Änderung der Gesetzeslage in naher Zukunft zu erwarten. 

1.2 Thema: „Grüne“ Eigenschaft der Strommenge 
PtX-Anlagen, die ihren Strom über das Netz der allgemeinen Versorgung beziehen (Netzstrombezug) sind 

in Bezug auf die Weitergabe der „grünen“ Eigenschaft von EE-Strom benachteiligt. Die fehlende Möglichkeit 

aus erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Strom bei Netzstrombezug bilanziell im Produkt zu be-

rücksichtigen, führt dazu, dass es aus Sicht der PtX-Anlagenbetreiber keinen Grund gibt, Grünstrom gegen-

über konventionellen (ggf. günstigeren) Strom zu bevorzugen.  

Das Energiewirtschaftsrecht berücksichtigt die grüne dekarbonisierende Eigenschaft von EE-Strom nach 

dessen Umwandlung in andere Energieträger und deren Nutzung in den Sektoren Wärme und Verkehr als 

„Strom aus erneuerbaren Energien“ nur bei EE-Strombezug über eine Direktleitung.34 Das hat zur Folge, dass 

nicht direkt und (meist) im räumlichen Zusammenhang der Anlage bezogener Netzstrom energiewirtschafts-

rechtlich stets als „grau“ behandelt wird. Für diese Bewertung ist es insbesondere unerheblich, ob ein Netz-

grünstromprodukt bezogen wird, für das Herkunftsnachweise (§§ 3 Nr. 29, 79 EEG 2017) entwertet wurden. 

Denn Herkunftsnachweise können nur für nicht durch die EEG-Umlage finanzierten Strom weitergegeben bzw. 

zur Stromkennzeichnung genutzt werden (Doppelvermarktungsverbot, § 80 EEG 2017) und dienen ausschließ-

lich als Verbraucherinformation auf der Stromrechnung, dass in den europäischen Mitgliedstaaten eine ent-

sprechende Menge EE-Strom in einer bestimmten Anlage erzeugt wurde, § 42 Abs. 5 Nr. 2 EnWG.35 Zudem sind 

die Herkunftsnachweise europaweit und unabhängig von der Strommenge, für die sie ursprünglich ausgestellt 

wurden, handelbar. Es lässt sich daher auch mittels Herkunftsnachweisen keine zuverlässige Aussage darüber 

treffen, dass bilanziell36 betrachtet eine bestimmte Menge erneuerbar erzeugter Strom tatsächlich der vom 

Letztverbraucher bezogen Strommenge entspricht. Dasselbe gilt für privatautonome Kennzeichnungen, wie 

beispielsweise das Grünstromlabel.37 Ein entsprechender bilanzieller Nachweis wäre aber notwendig, um be-

legen zu können, dass durch den Netzstrombezug von PtX-Anlagen kein Anreiz für die Stromerzeugung aus 

konventionelle Stromerzeugungsanlagen gesetzt wird.  

                                                                        

33 (Bundesregierung, 2019, S. 17) 
34 Vertiefend dazu: (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2017, S. 17 f.) 
35 Vgl. Art. 15 Abs. 2 UAbs. 4 RED I (2009/28/EG): „Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Artikels 3 durch die Mitgliedstaaten nicht zu verwenden. 

Die Übertragung von Herkunftsnachweisen, sei es gesondert oder zusammen mit der physischen Übertragung von Energie, haben keine Auswirkungen auf 

die Entscheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der Ziele auf statistische Transfers, gemeinsame Projekte oder gemeinsame Förderregelungen zu-

rückzugreifen; ebenso wenig haben sie Auswirkungen auf die Berechnung des gemäß Artikel 5 berechneten Bruttoendenergieverbrauchs von Energie aus 

erneuerbaren Quellen.“ Es gilt zu beachten, dass die Regelung in § 79 EEG 2017 – die auf § 55 EEG 2011 beruht – laut der Gesetzbegründung zu 

§ 55 Abs. 1 EEG 2011 (BT-Drs. 17/3629, S. 88) „der 1:1-Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG [RED I]“ dient. 
36 Der Stromfluss ist rein tatsächlich-physikalisch nicht bzw. jedenfalls nicht steuernd beherrschbar. Strom fließt (weitgehend) den Weg des geringsten Wi-

derstandes und folgt damit den „Kirchoffschen Gesetzen“, die die physikalische Strom- und Spannungsverteilung in Stromnetzen beschreiben (Gustav 

Robert Kirchhoff, 1824-1887). 
37 Der Grüner Strom Label e.V. zertifiziert grüne Energieprodukte und vergibt zu diesem Zweck privatautonom zwei Gütesiegel: Das Grüner Strom-Label für 

Ökostrom mit Mehrwert und das Grünes Gas-Label für umweltverträgliches Biogas, www.gruenerstromlabel.de. 



 

C1 Energiesystem und Strom 

 

 

 
Teil C – 11 

Regionalnachweise (§§ 3 Nr. 38, 79a EEG 2017), die fest mit der zu kennzeichnenden Strommenge verknüpft 

sind, erlauben ebenfalls keine unmittelbare Aussage zur grünen Eigenschaft des Stroms, da sie diesen aus-

schließlich als „regional“ kennzeichnen. 

Eine Lösungsmöglichkeit zur Gleichstellung von bilanziellem Grünstrom (bei Netzstrombezug) mit physikali-

schem Grünstrom (Bezug mittels einer Direktleitung) ist die Nutzung sog. sortenreiner Bilanzkreise. Das In-

strument der Bilanzkreise ist bereits für die Inanspruchnahme der Marktprämie in § 20 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2017 

angelegt. Dadurch kann eine quasi in Echtzeit oder zumindest in einem 15-Minutenintervall erfolgende Bilan-

zierung von EE-Erzeugung und Letztverbrauch in Bilanz- oder Unterbilanzkreis(en) entlang der Lieferkette ge-

währleistet werden, sodass den Letztverbraucher bilanziell gesehen tatsächlich nur (regionaler) EE-Strom er-

reicht.38 Die Vermarktung könnte nach dem Marktentwicklungsmodell als eine Form der sonstigen Direktver-

marktung erfolgen 39  und damit insbesondere für ältere Bestandsanlagen, deren Förderung nach dem 

EEG 2017 in naher Zukunft ausläuft, eine alternative Vermarktungsmöglichkeiten mit regionalem Mehrwert 

geschaffen werden (regionale Grünstromvermarktung).40  

  

                                                                        

38 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018c, S. 25) 
39 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2017, S. 10) 
40 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2017); (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018c) 
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1.3 Thema: Stromnebenkosten für Letztverbraucher 
(Speicher und Umwandlungstechnologien) 
 

 
Abbildung 24: Stromnebenkosten für Letztverbraucher 

Quelle: Eigene Darstellung IKEM auf Basis von41  

 

PtX-Anlagen, Speicher42  und der Strombezug von Ladepunkten für E-Fahrzeuge zählen nach herrschender 

Rechtslage zu den Letztverbrauchern nach § 3 Nr. 25 EnWG bzw. § 3 Nr. 33 EEG 2017. Sie müssen daher grund-

sätzlich alle staatlich veranlassten Strompreisbestandteile bzw. Letztverbraucherabgaben entrichten. Diese 

umfassen die EEG-Umlage, Netzentgelte, netzentgeltgekoppelte Umlagen (KWK-Umlage, Offshore-Netzum-

lage, Konzessionsabgabe, § 19 StromNEV-Umlage, Abschaltbare Lasten-Umlage) und Stromsteuer sowie die 

auf den Betrag anfallende Umsatzsteuer.  

Die konkrete Höhe der Letztverbraucherabgaben hängt stark von der jeweiligen Art des Strombezugs ab. So 

ist in erster Linie zu unterscheiden zwischen Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung (Netz-

strombezug) und Strombezug per Direktleitung aus einer EE-Erzeugungsanlage. Beim Netzstrombezug ent-

stehen die Stromnebenkosten grundsätzlich in vollem Umfang, wobei gesetzliche Befreiungs- und Privilegie-

rungstatbestände relevant sein können. Bei Strombezug per Direktleitung fallen hingegen weder Netzentgelte 

noch netzentgeltgekoppelte Umlagen an. Des Weiteren kommen insbesondere Privilegierungen hinsichtlich 

der EEG-Umlage bei Eigenversorgungskonstellationen und der Stromsteuer in Betracht. 

Das Netzentgelt entsteht grundsätzlich bei Strombezug aus Energieversorgungsnetzen i. S. d. § 3 Nr. 16 EnWG 

durch den Letztverbraucher, vgl. §§ 15 Abs. 1 S. 2, 17 StromNEV. Bei Strombezug außerhalb von Energieversor-

gungsnetzen i. S. d. § 3 Nr. 16 EnWG, also mittels Direktleitung oder innerhalb von Kundenanlagen i. S. d. 

§ 3 Nr. 24a und 24b EnWG, fallen keine Netzentgelte oder netzentgeltgekoppelten Abgaben an. 

                                                                        

41 (Deutsche Energie-Agentur GmbH, 2018b); (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2019e) 
42 Vgl. zu Speichern: BGH, Beschluss vom 17.11.2009, Az.: EnVR 56/08, ZNER 2010, 173 = NVwZ-RR 2010, 431. 

 

max. Gestehungskosten -
(Prognose 2020 für PV Dach)*

12,3

EEG-Umlage 6,41

Netzentgelte 7,39

KWKG-Umlage 0,28

Offshore-Netzumlage
0,42

§ 19 StromNEV-Umlage
0,31

Abschaltbare-Lasten-
Umlage 0,01

Konzessionsabgabe
1,66

Stromsteuer 2,05

Ø Strompreis (Haushaltskunden): max. 30,81 ct/kWh
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Im Einzelfall kommen folgende Privilegierungen in Betracht:  

 Zwischengespeicherte Strommengen in ortsfesten Anlagen, die nach dem 31.12.2008 neu errichtete 

und ab dem 4.8.2011, innerhalb von 15 Jahren in Betrieb genommen werden, sind für 20 Jahre hin-

sichtlich des Bezugs der einzuspeichernden Strommengen von den Netzentgelten befreit, wenn sie 

innerhalb desselben Netzes Strom wiedereinspeisen, vgl. § 118 Abs. 6 S. 1 und S. 3 EnWG (Netzent-

geltbefreiung für Stromspeicher). 

 Auch PtG-Anlagen profitieren von dieser befristeten Netzentgeltbefreiung. Sie gilt für PtG-Anlagen 

auch dann, wenn keine Rückverstromung stattfindet, vgl. § 118 Abs. 6 S. 7 EnWG.43 Überdies sind die 

PtG-Anlagen bei Einspeisung des Gases ins Gasnetz von den Einspeiseentgelten befreit, 

§ 118 Abs. 6 S. 8 EnWG.  

 Individuelles Netzentgelt für Betreiber von Stromspeichern, § 19 Abs. 4 StromNEV: Greift der Befrei-

ungstatbestand nach § 118 Abs. 6 EnWG nicht, kommen für Speicher die Privilegierung des individu-

ellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 4 StromNEV in Betracht. Für PtG-Anlagen kann § 19 Abs. 4 Strom-

NEV nur herangezogen werden, wenn eine Rückverstromung vorgesehen ist. 

 Die in § 19 Abs. 2 S. 1 und S. 2 StromNEV vorgesehenen individuellen Netzentgelte für atypische 

bzw. intensive Netznutzung sowie für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG können 

für Speicher bzw. PtG-Anlagen grundsätzlich ebenfalls anwendbar sein. 

 

Befreiungen und Privilegierungen hinsichtlich an das Netzentgelt gekoppelter Abgaben sind nur in engen 

Ausnahmefällen möglich. So gilt insbesondere der Netzentgeltbefreiungstatbestand nach 

§ 118 Abs. 6 S. 1 EnWG nicht für netzentgeltgekoppelte Abgaben. Privilegierungen ergeben sich für die Konzes-

sionsabgabe aus § 2 Abs. 4 Konzessionsabgabenverordnung (KAV), 44  für die KWK-Umlage aus den 

§§ 27 ff. KWKG (stromkostenintensive Unternehmen und Speicher), für die § 19 StromNEV-Umlage aus 

§ 19 Abs. 2 S. 15 StromNEV und für die Offshore-Netzumlage aus § 17 Abs. 5 EnWG.  

Die EEG-Umlage ist an den Letztverbrauch gekoppelt und entsteht unabhängig vom Netzstrombezug, 

vgl. § 60 EEG 2017.  

Es kommen folgende Privilegierungstatbestände in Betracht: 

 Liegen die Voraussetzungen der Eigenversorgung vor, kann sich die EEG-Umlage auf 40 Prozent redu-

zieren oder sogar ganz entfallen, §§ 61a und 61b EEG 2017. Unter einer Eigenversorgung versteht man 

gemäß § 3 Nr. 19 EEG 2017 den Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn 

der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese Person die Stromerzeugungsanlage 

selbst betreibt. § 61b EEG 2017 sieht für Anlagen, in denen in dem Kalenderjahr ausschließlich erneu-

erbare Energien genutzt werden, eine Verringerung der EEG-Umlage auf 40 Prozent vor. Dasselbe gilt 

                                                                        

43 Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706 (Nr. 19); Geltung ab 17.05.2019) hat das BMWi eine Anpas-

sung des § 118 Abs. 6 S. 7 EnWG dahingehend vorgenommen, dass „auf Anlagen, in denen durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt oder in denen Gas 

oder Biogas durch wasserelektrolytisch erzeugten Wasserstoff und anschließende Methanisierung hergestellt worden ist, sind die Sätze 1, 3 und 6 anzu-

wenden, soweit der erzeugte Wasserstoff oder das erzeugte Gas zur Stromerzeugung eingesetzt werden.“ Demnach wäre eine Netzentgeltbefreiung nur 

noch für solche PtG-Anlagen möglich, die tatsächlich den produzierten Wasserstoff bzw. nach Methanisierung das synthetische Methan zur Rückverstro-

mung nutzen. Auf die Kritik aus den Reihen von Anlagenbetreibern und anderen Stakeholdern reagierte die Bundesregierung. Der vom Bundestag verab-

schiedete Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (BT-Drs. 19/11186 (neu) 

nimmt die umstrittene Änderung wieder zurück. Absatz 6 Satz 7 wird wie folgt gefasst: „Die Sätze 2 und 3 sind nicht für Anlagen anzuwenden, in denen 

durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt oder in denen Gas oder Biogas durch wasserelektrolytisch erzeugten Wasserstoff und anschließende Metha-

nisierung hergestellt worden ist.“ Das Energiedienstleistungsgesetz wurde am 28.06.2019 beschlossen. Die Regelung zur Rücknahme der Änderung von § 

118 Abs. 6 S. 7 EnWG tritt rückwirkend zum 17.05.2019 in Kraft, sodass die Norm  in ihrer ursprünglichen Fassung ohne Unterbrechung weiter gilt. 
44 Konzessionsabgabenverordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. 

I S. 2477) geändert worden ist. 
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gemäß § 61c EEG 2017 für hocheffiziente KWK-Anlagen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen (bei-

spielsweise ein Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent) vorliegen. Die bereits verringerte 

Umlagepflicht für Eigenversorger entfällt gem. § 61a EEG 2017 sogar vollständig, bei einem Kraft-

werkseigenverbrauch (Nr. 1), wenn die Anlage weder unmittelbar noch mittelbar an das Netz ange-

schlossen ist (Inselanlagen, Nr. 2), bei einer vollständigen Eigenversorgung mit EE-Strom ohne Inan-

spruchnahme einer finanziellen Förderung (Stromautarkie, Nr. 3) oder, auf 20 Jahre befristet, wenn 

sie Anlagen mit höchstens 10 kW Nennleistung und einem kalenderjährlichen Stromverbrauch von 

höchstens 10 MWh betreiben (Kleinanlagen, Nr. 4). Diese Privilegien greifen jedoch nur bei EE-Anlagen 

die außerhalb des Ausschreibungssystems installiert werden, § 27a EEG 2017. 

 Eine Art Privilegierung bei der EEG-Umlage erfahren Speicher durch das sog. Speicherprivileg nach 

§ 61l EEG 2017. Danach reduziert sich die EEG-Umlagepflicht für den zur Zwischenspeicherung in 

einem elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen Stromspeicher eingespeicher-

ten Strom um den Betrag, der auf die ausgespeicherte Strommenge zu zahlen ist. Ihre Rechtferti-

gung findet das Speicherprivileg in dem Umstand, dass die EEG-Umlage ansonsten beim Strombe-

zug des Speichers und ein weiteres Mal nach der Ausspeicherung auf den Strombezug des Letztver-

brauchers anfallen würde. Das Speicherprivileg schließt PtG-Anlagen ein, unter der Voraussetzung, 

dass eine Rückverstromung stattfindet. Auch der für PtG-Anlagen speziellere Tatbestand des 

§ 61l Abs. 2 EEG 2017 erfordert eine Rückverstromung des zuvor in das Erdgasnetz eingespeisten 

Speichergases. 

 Für Industrie- und Gewerbewerbeverbraucher kommt zudem eine EEG-Umlagereduzierung auf 15 

bzw. 20 Prozent nach den besonderen Ausgleichsregelungen für stromkostenintensive Unternehmen 

bestimmter Branchen nach § 64 EEG 2017 in Betracht (analog für die KWKG-Umlage gem. § 27 KWKG). 

Dazu muss es sich u. a. um ein Unternehmen der Anlage 4 EEG 2017 handeln und es muss ein Strom-

verbrauch von über 1 MWh pro Jahr gegeben sein.  

 

Die Stromsteuer entsteht gem. § 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 StromStG durch Entnahme des von einem im Steuergebiet 

ansässigen Versorgers an einen Letztverbraucher geleisteten Stroms. Entnahme ist dabei weit zu verstehen 

und ist nicht auf die Entnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung beschränkt.  

Folgende Privilegierungen sind bei der Stromsteuer möglich: 

 Stationäre Batteriespeicher, die dazu dienen, Strom vorübergehend zu speichern und anschlie-

ßend in ein Versorgungsnetz für Strom einzuspeisen, gelten als Teile dieses Versorgungsnetzes, was 

zur Konsequenz hat, dass die Stromsteuer gar nicht erst entsteht, § 5 Abs. 4 StromStG.  

 § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG ist Strom, der in großen Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von 

mehr als 2 MW aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt und vom Betreiber der Anlage am Ort 

der Erzeugung zum Selbstverbrauch entnommen wird von der Stromsteuer befreit. Eine Steuer-

befreiung ist ausgeschlossen, wenn der Strom durch das Netz der allgemeinen Versorgung (legalde-

finiert in § 2 Nr. 11 StromStG) durchgeleitet wird. Dies wird durch § 9 Abs. 1a StromStG klargestellt. 

Der Selbstverbrauch verlangt Personenidentität zwischen dem Betreiber der Anlage und demjeni-

gen, der den Strom entnimmt bzw. verwendet. 

 Von der Stromsteuer befreit ist zudem Strom, der zur Stromerzeugung entnommen wird, 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG. Damit soll eine Doppelbesteuerung vermieden werden.  

 Eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 a) und b) StromStG kommt für kleine Anlagen (bis 

2 MW Nennleistung), deren Strom in räumlichen Zusammenhang entnommen wird, a) vom Anlagen-

betreiber als Eigenerzeuger zum Selbstverbrauch oder b) durch einen Letztverbraucher, dem der 
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Strom vom Anlagenbetreiber geleistet wurde, in Betracht. Der Begriff des räumlichen Zusammen-

hangs schließt nicht aus, dass das Stromnetz genutzt wird. Eine kaufmännisch-bilanzielle Übergabe 

genügt.45  

 Eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3  a) und b) StromStG kommt zudem für Strom in Be-

tracht, der in kleinen Anlagen (bis 2 MW Nennleistung) aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 

und im räumlichen Zusammenhang zu der Anlage entnommen wird, wenn der Strom vom Anlagen-

betreiber als Eigenerzeuger entweder zum Selbstverbrauch (a) genutzt oder an einen Letztverbrau-

cher geleistet wurde (b). 

 PtG-Anlagen können vom Befreiungstatbestand des § 9a Abs. 1 Nr. 1 StromStG für Elektrolyseure 

profitieren, vorausgesetzt der Anlagenbetreiber ist dem produzierenden Gewerbe zuzuordnen (Ein-

zelfallbetrachtung). Die Herstellung von Wasserstoff könnte dabei als verarbeitendes Gewerbe oder 

als Energie- und Wasserversorgung i. S. d. § 2 Nr. 3 StromStG einzuordnen sein.  

 

Strom ist im Gegensatz zu fossilen Energieträgern (Kraft- und Brennstoffen im Verkehrs- und Wärmesektor) 

besonders hoch mit Steuern, Abgaben und Umlagen belastet. Die dargestellten Befreiungs- und Privilegie-

rungstatbestände für bestimmte PtX-Technologien und Speicher sind nicht ausreichend, um ein Level Playing 

Field zwischen fossilen und erneuerbaren Energien zu schaffen. Eine Lösungsmöglichkeit könnte eine sekto-

renübergreifende und technologieneutrale Reform des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems darstellen. 

Ansatzpunkt einer solchen Reform könnte eine wirksame CO2-Bepreisung auch für die Sektoren außerhalb 

des Europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS) darstellen. Als Instrumente kommt insbesondere eine 

Steuer auf emittiertes CO2 in Betracht, zum Beispiel als Komponente der Energiesteuern.46 Die Schaffung ver-

besserter Rahmenbedingungen für die Sektorenkopplung könnte darüber hinaus durch die Anwendung von 

gesetzlichen Experimentierklauseln erreicht werden. Experimentierklauseln könnten ermöglichen, dass 

neue Anlagen erprobt werden, bei denen die Erzeugungsanlagen, Energiespeicher und PtX-Anlagen virtuell 

über das Stromnetz gekoppelt sind (sog. Anlagenkopplung). Die (virtuell) gekoppelten Anlagen könnten als 

eine geschlossene Einheit fungieren und durch abgestimmtes Erzeugungs- und Entnahmemanagement sys-

tem- und netzdienlich arbeiten. Im Gegenzug könnten dem Hemmnis der hohen Stromnebenkosten durch den 

neuen Anlagentypus begegnet werden.47 

1.4 Thema: Anreize für Flexibilitäten  

1.4.1 Demand-Side-Management 

Das gezielte Entnahmemanagement (Zu- oder Abschalten von Lasten) durch die Netzbetreiber (Demand-

Side-Management) zählt zu den marktbezogenen Maßnahmen des Netzbetreibers zur Wahrnehmung seiner 

Systemverantwortung, § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 6 EnWG. Grundlage ist jeweils eine vertragliche Vereinbarung zwi-

schen dem Netzbetreiber und dem Stromabnehmer. Der Vereinbarung geht ein diskriminierungsfreies und 

transparentes Ausschreibungsverfahren voraus, bei dem die Anforderungen, welche die Anbieter von Ab- oder 

Zuschaltleistung für die Teilnahme erfüllen müssen, zu vereinheitlichen sind. Die Ausschreibungen werden – 

wie die Ausschreibung zur Regelenergie – auf der gemeinsamen Plattform www.regelleistung.net veröffent-

licht, vgl. § 13 Abs. 6 S. 2 EnWG. Die Bundesregierung ist ermächtigt, nähere Regelung zur Vereinheitlichung 

                                                                        

45 BMF, Schreiben vom 23.3.2015, III B 6 – V 4250/05/10003, S. 2.  
46 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2019) 
47 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018b) 
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der Anforderungen für Ab- und Zuschaltleistungen in Form einer Rechtsverordnung zu erlassen, 

vgl. § 13i Abs. 1 S. 1 EnWG. Hinsichtlich der Abschaltung von Lasten wurde mit der abschaltbare Lasten-VO (Ab-

LaV)48 bereits Gebrauch von dieser Ermächtigung gemacht. Eine entsprechende Verordnung bzgl. zuschaltba-

rer Lasten steht hingegen noch aus. Nach der AbLaV müssen Verbrauchseinrichtungen grundsätzlich auf der 

Mittelspannungsebene (vgl. § 2 Nr. 1b AbLaV) angeschlossen sein, um an Ausschreibungen teilnehmen zu kön-

nen. Verbrauchern auf Niederspannungsebene wird somit der Marktzugang verwehrt. 

Ein weiteres Instrument des Lastmanagements stellt der § 14a EnWG dar. Danach haben VNB-Lieferanten und 

Letztverbrauchern, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, ein reduziertes Netzentgelt zu 

berechnen, wenn mit ihnen im Gegenzug die netzdienliche Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrich-

tungen vereinbart wird. Die steuerbare Verbrauchseinrichtung (zum Beispiel Elektrospeicherheizungen oder 

Elektrowärmepumpen, gemäß § 14a S. 2 EnWG ausdrücklich auch E-Fahrzeuge), muss über einen separaten 

Zählpunkt verfügen. Der Anwendungsbereich des § 14a EnWG ist jedoch auf den Bereich der Niederspannung 

beschränkt. Größere (gewerbliche) Verbrauchseinrichtungen, die zum Beispiel an der Mittelspannungsebene 

angeschlossen sind, können nicht von der Regelung profitieren. Die Bundesregierung ist ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 des 

§ 14a EnWG näher auszugestalten, § 14a S.3 EnWG. Das BMWi hat die Vorlage eines Entwurfs einer entspre-

chenden Verordnung wiederholt verschoben und geht aktuell davon aus, dass dieser frühestens Mitte 2020 

vorliegen wird.49 

Variable Strompreise schaffen über Preissignale Anreize, den Verbrauch an die aktuelle Erzeugungssituation 

anzupassen. Stromlieferanten haben Letztverbrauchern grundsätzlich bereits lastvariabel oder tageszeitab-

hängige Tarife anzubieten, um einen Anreiz zum Energiesparen oder zur Steuerung des Energieverbrauchs zu 

schaffen, vgl. § 40 Abs. 5 EnWG. Allerdings gilt dies nur unter der Einschränkung der „technischen Machbarkeit 

und wirtschaftlichen Zumutbarkeit“.  

Die Bereitstellung von verbrauchsseitiger Flexibilität wird mit starren staatlich induzierten Stromneben-

kosten belastet (vgl. Kapitel 2.3). Netzdienlicher, flexibler Verbrauch kann sogar dazu führen, dass be-

stimmte Privilegien hinsichtlich der Stromnebenkosten verloren gehen. So deutet zum Beispiel die in 

§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV vorausgesetzte prognostizierte atypische Netznutzung durch einen Verbrauch und 

damit einhergehende Privilegierung bei den Netzentgelten zwar zunächst auf die Möglichkeit eines flexiblen 

Verbrauchs hin. Da das Verbrauchsverhalten anhand eines Vergleichs mit den Entnahmen anderer Verbrau-

cher als „atypisch“ bewertet wird und sich nicht an der volatilen EE-Stromerzeugung orientiert, wird allenfalls 

zufällig ein netz- und systemdienliches Verhalten gefördert. Die Vorgabe von starren Hochlastzeitfenstern kann 

tatsächlich den flexiblen Anlagenbetrieb sogar verhindern. Im Fall des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV sind Netzent-

geltprivilegierungen für einen kontinuierlichen und besonders hohen Strombezug von Letztverbrauchern vor-

gesehen. Auch diese Voraussetzungen stehen einer flexiblen Fahrweise von Verbrauchsanlagen entgegen. 

Auch die Bestimmung der Höhe der Netzentgelte kann einem flexiblen, netzdienlichen Verhalten entgegenste-

hen. Das Netzentgelt richtet sich maßgeblich danach, wie hoch die Jahreshöchstleistung an der jeweiligen 

Entnahmestelle ist, § 17 Abs. 1 StromNEV. Wird die Jahreshöchstleistung etwa durch netzdienlichen Verbrauch 

erhöht, erhöht sich auch der Jahresleistungspreis. Um dies zu verhindern, könnte in § 17 StromNEV eine Aus-

                                                                        

48 Verordnung zu abschaltbaren Lasten vom 16. August 2016 (BGBl. I S. 1984), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3106) 

geändert worden ist. 
49 (Wiedemann, 2019) 
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nahmeregelung aufgenommen werden, wonach bei der Ermittlung der Jahreshöchstleistung diejenigen Leis-

tungsspitzen nicht zu berücksichtigen sind, die beispielsweise durch die Erbringung von Zuschaltleistung ver-

ursacht werden.50 

Um Anreize für flexiblen Verbrauch zu schaffen, sollte die Letztverbraucherabgabensystematik dahingehend 

reformiert werden, dass ein netz-, markt- und systemdienliches Verhalten von Verbrauchern positiv berück-

sichtigt wird.51 

1.4.2 „Nutzen statt Abregeln“  

Das Instrument „Nutzen statt Abregeln“ soll Anreize zur netz- und systemdienlichen Steuerung von KWK-Anla-

gen mit mehr als 500 kW installierter elektrischer Leistung i. V. m. einer elektrischen Wärmeerzeugung (PtH) 

schaffen. Nach § 13 Abs. 6a EnWG können ÜNB mit KWK-Anlagenbetreiber vertragliche Vereinbarungen zur Re-

duzierung der Wirkleistungseinspeisung im Falle eines Netzengpassen schließen. Für die erforderliche Wärme-

erzeugung wird durch die PtH-Anlagen zusätzlich Strom aus dem Netz entnommen, also eine Last zugeschaltet 

(doppelter Netzentlastungseffekt). Als Gegenleistung für die Bereitstellung der flexiblen Last erhält der Anla-

genbetreiber eine angemessene Vergütung und die Kosten für die Lieferung der elektrischen Energie, sowie 

die Investitionskosten für die PtH-Anlage erstattet, § 13 Abs. 6a S. 2 Nr. 2, 3 EnWG. Ob von der Möglichkeit in 

der Praxis tatsächlich Gebrauch gemacht wird und Flexibilitätspotenziale so gehoben werden können, bleibt 

abzuwarten. Die Regelung ist zeitlich bis Ende 2023 beschränkt und technologiespezifisch ausgestaltet. Zudem 

ist die Regelung als obligatorisches Recht nur für ÜNB anwendbar. VNB sind ausdrücklich vom Anwendungs-

bereich ausgeschlossen, vgl. § 13 Abs. 6a S. 5 EnWG. Schließlich muss sich die KWK-Anlage in einem Netzaus-

baugebiet gemäß § 36c Abs. 1 EEG 2017 i. V. m. § 10 Erneuerbare-Energien Ausführungsverordnung (EEAV) 52 

befinden, § 13 Abs. 6a S. 1 Nr. 2 EnWG. Der Anwendungsbereich der Norm ist klar umrissen. In Hinblick auf die 

Ausgestaltung der vertraglichen Vereinbarungen besteht jedoch Rechts- und daraus resultierende Investiti-

onsunsicherheit für den KWK-Anlagenbetreiber. Unter anderem ist nicht geklärt, welche Kosten zu den erstat-

tungsfähigen Investitionskosten zählen.53 

Um das Flexibilitätspotenzial der Norm auszuschöpfen, könnte der Gesetzgeber den Anwendungsbereich der 

Norm auf VNB und Gebiete außerhalb des Netzausbaugebiets erweitern sowie die Ausgestaltung der Verein-

barungen insbesondere hinsichtlich des Umfangs der Kostenerstattung konkretisieren. 

1.4.3 Bereitstellen von Flexibilitäten durch Speicher 

Hohe Strombezugskosten durch Letztverbraucherabgaben hemmen den Einsatz von Speichertechnologien 

(vgl. Kapitel 1.3). 

Darüber hinaus sind bei einem Speicherbetrieb durch den Netzbetreiber die Entflechtungsvorschriften zu 

beachten, die einem Speicherbetrieb entgegenstehen, wenn der Netzbetreiber durch den Speicherbetrieb 

zum Energieerzeuger werden würde. Die sog. Entflechtung (Unbundling) soll sicherstellen, dass der Netzbe-

trieb unabhängig von den Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung (Erzeugung/Gewinnung und Energie-

vertrieb) ist und damit die natürlichen Monopole der Netzbetreiber im Energiesektor aufgebrochen werden. 

                                                                        

50 (Deutsche Energie-Agentur GmbH, 2018c, S. 25) 
51 (Universität Leipzig/Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V./Technische Universität Berlin/Siemens AG, 2019)  
52 Erneuerbare-Energien Ausführungsverordnung vom 22. Februar 2010 (BGBl. I S. 134), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 

706) geändert worden ist. 
53 (Weiser & Schäfer-Stradowksy, 2018, S. 18) 
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Normadressaten der Entflechtungsvorschriften in den §§ 6 ff. EnWG sind die sogenannten vertikal integrierten 

EVU. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die in der EU im Elektrizitäts- oder Gasbereich auf der Ebene 

des Netzbetriebs und zugleich im Bereich Erzeugung oder Vertrieb tätig sind oder verbundene Unternehmen, 

die zwei dieser Aufgaben wahrnehmen, vgl. die Legaldefinition aus § 3 Nr. 38 EnWG. Die Entflechtungsvor-

schriften adressieren folgende fünf Bereiche: buchhalterische, informationelle, gesellschaftsrechtliche, 

organisatorische und eigentumsrechtliche Entflechtung. Nur eingeschränkt gelten die Entflechtungsvor-

schriften für EVU, an deren Elektrizitäts- oder Gasverteilernetz weniger als 100.000 Kunden angeschlossen 

sind, sog. De-minimis-Unternehmen. In diesen Unternehmen ist nur eine buchhalterische, informationelle und 

eigentumsrechtliche Entflechtung vorgeschrieben, vgl. §§ 7 Abs. 2, 7a Abs. 7 EnWG.  

Die Entflechtungsvorschriften stehen einem Speicherbetrieb nicht per se entgegen. Der Speicherbetrieb ist 

dann erlaubt, wenn er der Einhaltung der spezifischen Pflichten der Netzbetreiber nach dem EnWG dient, er 

also netzdienlich eingesetzt wird.385 Das sind beispielsweise Betriebspflichten im Hinblick auf die Energiever-

sorgungsnetze gemäß § 11 EnWG oder Pflichten zur Sicherstellung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Elektrizitätsversorgungssystems gemäß § 13 Abs. 1 EnWG. Eine marktdienliche Betriebsweise, im Sinne von 

weitergehenden Geschäftsmodellen, wie beispielsweise die Veräußerung von überschüssigem Strom sind 

nach den Entflechtungsvorschriften für vertikal integrierte EVU nicht erlaubt.386  

Die Novellierung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EBM-RL) 54 im Zuge des Clean Energy Package hat 

auch Neuerungen im Entflechtungsregime auf Übertragungs- und Verteilnetzebene mit sich gebracht. 

Zum einen wurde der Adressatenkreis der Entflechtungsvorschriften erweitert, da sich die europarechtlichen 

Vorgaben nicht mehr nur, wie nach der derzeitigen Rechtslage, auf vertikal integrierte EVU als Netzbetreiber 

erstrecken, sondern auf alle Netzbetreiber.388 Zum anderen ist der Speicherbetrieb durch die Netzbetreiber, 

auch bei Netzdienlichkeit nur bei einer gesonderten Gestattung durch die Mitgliedstaaten und unter gewissen 

Bedingungen erlaubt. Diese Bedingungen normiert Art. 54 Abs. 2 EBM-RL auf Übertragungsnetzebene und 

Art. 36 Abs. 2 EBM-RL fast wortgleich für die Verteilnetzebene: 

a) Anderen Parteien, die ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren 

durchlaufen haben, das der Überprüfung und Genehmigung durch die Regulierungsbehörde bedarf, 

wurde nicht das Recht gewährt, Eigentümer solcher Anlagen zu sein bzw. diese Anlagen zu errichten, zu 

verwalten oder zu betreiben, oder sie konnten diese Leistungen nicht zu angemessenen Kosten und 

nicht rechtzeitig erbringen. 

b) Solche Anlagen oder nicht frequenzbezogene Systemdienstleistungen sind notwendig, damit Übertra-

gungsnetzbetreiber ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser Richtlinie zur Aufrechterhaltung eines leis-

tungsfähigen, zuverlässigen und sicheren Betriebs der Übertragungsnetze erfüllen, und solche Anlagen 

und Dienste werden nicht verwendet, um Elektrizität auf Strommärkten zu kaufen oder zu verkaufen. 

c) Die Regulierungsbehörde hat geprüft, ob eine solche Ausnahme notwendig ist, eine ex-ante-Überprü-

fung der Anwendbarkeit des Ausschreibungsverfahrens einschließlich seiner Bedingungen vorgenom-

men und ihre Genehmigung erteilt. 

Die Zulässigkeit des netzdienlichen Betriebs eines Speichers durch die Netzbetreiber hängt somit entschei-

dend von der Frage ab, ob eine andere Partei den Betrieb übernehmen kann. 389 Ob sich diese Neuerung negativ 

auf das Angebot von Flexibilitäten auswirkt, da ohne Investitionen Dritter möglicherweise Flexibilitätsoptio-

nen fehlen,390 wird sich nach der Richtlinienumsetzung in nationales Recht zeigen. 

                                                                        

54 Richtlinie 2019/944/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 

zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU. 
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1.5 Thema: Eigenversorgung und Micro-Grids  
(Quartier) 

1.5.1 Prosumer und Eigenversorgung 

Prosumer, die den Strom sowohl selbst verbrauchen als auch an Dritte verkaufen, gelten nach § 3 Nr. 18 EnWG 

bzw. nach § 3 Nr. 20 EEG 2017 als EVU und werden damit unabhängig von ihrer Größe großen Unternehmen 

gleichgestellt. Das bedeutet, dass sie auch dieselben Pflichten treffen, wie beispielsweise die Anzeige der 

Energielieferung an die Bundesnetzagentur gemäß § 5 EnWG55 , die unverzügliche Anzeige an den ÜNB hin-

sichtlich der EEG-Umlage gemäß § 74 Abs. 1 EEG 2017 und die Mitteilung über gelieferte Strommengen gemäß 

§ 74 Abs. 2 EEG 2017. Des Weiteren müssen sie die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Rechnungslegung, Ver-

tragsausgestaltung und Stromkennzeichnung gemäß §§ 40 bis 42 EnWG beachten. Soweit die Belieferung mit 

Strom über das öffentliche Netz erfolgt, bedarf es zudem eines Netznutzungsvertrags oder Lieferantenrah-

menvertrag nach § 3 StromNZV56. Diese bürokratischen Pflichten fordern die Prosumer als kleinere Einheiten 

über das erforderliche Maß hinaus und stellen ein zentrales Hemmnis für bürgergetragene dezentrale Ver-

sorgungskonzepte dar.  

 

Mit der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie (EBM-RL), die im Zuge des Clean Energy Package beschlossen 

wurde, soll die Teilhabe verschiedener Akteure auf dem Strommarkt gestärkt werden und dementsprechend 

die Hemmnisse bürgergetragener Versorgungskonzepte verringert werden. Art. 15 EBM-RL normiert die 

Rechte der aktiven Kunden, worunter nach der Definition in Art. 2 Nr. 8 EBM-RL auch der Prosumer fällt. Da-

nach dürfen aktive Kunden keinen unverhältnismäßigen oder diskriminierenden technischen und administ-

rativen Anforderungen sowie Verfahren, Umlagen und Abgaben sowie nicht-kostenorientierten Netzentgelten 

unterworfen zu werden. Nach diesen europarechtlichen Vorgaben ist es wahrscheinlich, dass diese Gleichstel-

lung der Prosumer mit den EVU europarechtswidrig ist, da diese unverhältnismäßigen administrativen An-

forderungen unterworfen werden. In diesem Fall wäre ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich.  

Prosumer können ihren Strom auch ohne die Vermarktung an Dritte zur reinen Eigenversorgung nutzen. Ei-

genversorgungskonzepte sind nach der derzeitigen Rechtslage im EEG 2017 in der Regel mit 40 Prozent der 

EEG-Umlage belastet, § 61b EEG 2017. Die EEG-Umlage entfällt in der Regel nur bei kleineren Erzeugungsanla-

gen mit einer installierten Leistung von höchstens 10 kW für höchstens 10 MWh selbst verbrauchten Stroms 

pro Kalenderjahr, § 61a Nr. 4 HS. 1 EEG 2017. In Art. 21 der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie II (RED II) 57,, 

die im Rahmen des Clean Energy Package beschlossen wurde, hat die EU nun das Recht auf Eigenversorgung 

normiert und Eigenversorgungskonzepte gestärkt. Die RED II ist nach Art. 36 Abs. 1 im Wesentlichen bis spä-

testens 30. Juni 2021 vom nationalen Gesetzgeber umzusetzen. Nach Art. 21 Abs. 2 a) ii) RED II darf eigener-

zeugter EE-Strom, der an Ort und Stelle verbleibt, weder diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfah-

ren noch jeglichen Abgaben, Umlagen oder Gebühren unterworfen werden. Es ist daher fraglich, ob die Belas-

tung mit 40 Prozent der EEG-Umlage nach deutschem Recht nicht europarechtswidrig und ein Nachjustie-

ren des Gesetzgebers erforderlich ist.  

                                                                        

55 Davon ausgeschlossen ist die Belieferung von Haushaltskunden ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage oder innerhalb eines geschlossenen Vertei-

lernetzes sowie über nicht auf Dauer angelegte Leitungen, § 5 S. 1 Hs. 2 EnWG.  
56 Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV) vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2243), die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) 

geändert worden ist 
57 Richtlinie 2018/2001/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen. 
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Die europarechtliche Privilegierung der Eigenversorgung in Art. 21 Abs. 2 a) ii) RED II gilt nicht uneinge-

schränkt. Nach Art. 21 Abs. 3 RED II sind Ausnahmen von der Abgaben- und Gebührenfreiheit der Eigenver-

sorgung möglich, wenn  

1. der vom Eigenversorger erzeugte Strom auf effektive Weise durch eine Förderregelung unterstützt 

wird und die Belastung nicht die Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Anreizeffekt der Förderung 

untergräbt  

2. ab 1. Dezember 2026 der Anteil von EE-Eigenversorgungsanlagen 8 Prozent der gesamten in einem 

Mitgliedstaat installierten Stromerzeugungskapazität übersteigt […] oder  

3. der Strom in einer Anlage mit einer installierten Leistung von mehr als 30 kW erzeugt wird.  

Besondere Bedeutung hat vor allem Nr. 3, da dieser zu einem Anpassungsbedarf der Ausnahmeregelungen 

für die Eigenversorgung im EEG 2017 führt. Die Belastung mit der EEG-Umlage für EE-Anlagen, die der Eigenver-

sorgung dienen ist nach diesen Vorgaben erst ab einer installierten Leistung von 30 kW und nicht, wie in 

§ 61b EEG 2017 für alle Anlagen, mit Ausnahme der Kleinanlagen mit höchstens 10 kW installierter Leistung 

nach § 61a Nr. 4 EEG 2017, möglich. Die gegenwärtigen Ausnahmeregelungen zur Eigenversorgung sind damit 

aller Voraussicht nach europarechtswidrig und erfordern ein Tätigwerden des Gesetzgebers.  

Ein weiteres Hemmnis bei der Eigenversorgung ist das sehr enge Begriffsverständnis des EEG. Nach den Be-

griffsbestimmungen in § 3 Nr. 19 EEG 2017 handelt es sich nur dann um Eigenversorgung, wenn Perso-

nenidentität zwischen dem EE-Anlagenbetreiber und dem Stromverbraucher besteht. Das hat zur Folge, dass 

bei EE-Anlagen in Mehrparteienhäusern mit der typischen Vermieter-Mieter-Konstellation keine Eigenver-

sorgung gegeben ist und die Mieter letztlich die volle EE-Umlagen bezahlen müssen. Es bestehen daher für die 

Mieter wenig Anreize den Strom aus der hauseigenen EE-Anlage zu beziehen. 

Aus europarechtlicher Sicht ist die Definition von Eigenversorgung des EEG 2017 zu eng. Nach 

Art. 2 Nr. 14 RED II ist Eigenversorgung immer dann gegeben, wenn ein Endkunde an Ort und Stelle innerhalb 

definierter Grenzen […] Elektrizität erzeugt und eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität speichert oder ver-

kauft, sofern es sich bei diesen Tätigkeiten – im Falle gewerblicher Eigenversorger – nicht um die gewerbliche 

oder berufliche Haupttätigkeit handelt. Nach dieser Definition ist der EE-Anlagenbetreiber sogar berechtigt 

den Strom zu verkaufen. Eine Personenidentität zwischen Anlagenbetreiber und Stromverbraucher ist nicht 

erforderlich. Das bedeutet, dass nach der Definition in der RED II im Gegensatz zu der Definition des EEG 2017 

in der Vermieter-Mieter-Konstellation Eigenversorgung gegeben wäre.  

In Art.  2 Nr. 14 und 15 RED II wird auch erstmalig die gemeinsame Eigenversorgung eingeführt, wonach 

eine Gruppe von zumindest zwei gemeinsam handelnden Eigenversorgern, die sich in demselben Gebäude 

oder Mehrfamilienhaus befinden grundsätzlich dieselben Rechte wie einzelne Eigenversorger haben. Sie dür-

fen insbesondere den Austausch der vor Ort produzierten erneuerbaren Energie untereinander vereinbaren. 

Inwieweit durch diese Rechtsfigur weitere Anreize zur Eigenversorgung geschaffen werden, insbesondere im 

Hinblick auf die Wohnungseigentümergemeinschaften, muss sich nach Umsetzung ins deutsche Recht zeigen. 
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1.5.2 Micro Grids/Quartierskonzepte 

Letztverbraucher, die ihren Strom innerhalb von Quartierskonzepten beziehen, können grundsätzlich von 

günstigeren Strompreisen profitieren, da einige Stromnebenkosten, zum Beispiel die Netzentgelte oder die 

Stromsteuer nicht anfallen: 

 

Abbildung 25: Stromnebenkosten bei einer Kundenanlage 

Quelle: Eigene Darstellung IKEM auf Basis von 58  

 

Rechtlich stellt sich die Frage, ob die entsprechenden Energieversorgungsleitungen im Einzelfall als Energie-

versorgungsnetze i. S. v. § 3 Nr. 16 EnWG bzw. nach § 110 EnWG in Form des geschlossenes Verteilernetz oder 

als Kundenanlage i. S. v. § 3 Nr. 24a EnWG einzuordnen sind. Dies ist insbesondere relevant, da Kundenanla-

gen – anders als Energieversorgungsnetze – nicht den Regulierungsanforderungen des EnWG, insbesondere 

der Netzentgeltregulierung, unterworfen sind. Der Begriff der Kundenanlage wird jedoch von der BNetzA und 

der Rechtsprechung zunehmend restriktiv ausgelegt (Regel-Ausnahmeverhältnis).59 Nach der Gesetzesdefini-

tion in § 3 Nr. 24a EnWG sind Kundenanlagen Energieanlagen zur Abgabe von Energie,  

a. die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet befinden, 

b. mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind, 

c. für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit 

Elektrizität und Gas unbedeutend sind und 

d. jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der Durch-

leitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgeltlich zur 

Verfügung gestellt werden. 

Das Kriterium der räumlichen Zusammengehörigkeit ist nach Ansicht der Rechtsprechung gegeben, wenn 

das Gebiet auf Grund einer gewissen Nähe und Verbindung zwischen den Grundstücken aus Sicht eines objek-

tiven Betrachters als einheitlich wahrgenommen wird.60 Das bedeutet, dass das Gebiet sowohl geographisch 

                                                                        

58 (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2019e) (Deutsche Energie-Agentur GmbH, 2018b) 
59 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.06.2018, Az. VI-3 Kart 48/17 (V); OLG Frankfurt, Beschluss vom 08.03.2018, 11 W 40/16 (Kart) S. 11. 
60 OLG Stuttgart Kartellsenat, Beschluss v. 27.05.2010, Az. 202 EnWG 1/10, Rn. 50 m.w.N. 
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von seiner Umgebung abgrenzbar sein als auch eine innere Verbundenheit und Geschlossenheit aufweisen 

muss. Letzteres liegt nach der Rechtsprechung nur vor, wenn die Verbundenheit nicht durch störende oder 

trennende Unterbrechungen in Form von räumlichen Hindernissen (wie z. B. Straßen, Gleise etc.) aufgeho-

ben wird.61 Die Beurteilung dessen erfolgt im Einzelfall an Hand objektiver Maßstäbe.62 So kann ein Quartiers-

konzept beispielsweise schon an einer mehrspurigen Straße mit begrüntem Mittelstreifen scheitern, wenn 

diese als eine trennende Unterbrechung einzustufen ist.63 

Die Einordnung vieler Quartierskonzepte als Kundenanlagen bereitet in der Praxis auch aufgrund des Kriteri-

ums in lit. c Schwierigkeiten. Danach muss die Kundenanlage für die Sicherstellung eines wirksamen und un-

verfälschten Wettbewerbs bei der Strom- oder Gasversorgung unbedeutend sein. Dabei ist es entscheidend, 

ob die Anlagen aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts und ihrer Größe geeignet sind, einen solchen Ein-

fluss auf den Wettbewerb auszuüben, dass sie reguliert werden müssen.64 Diese Beurteilung ist insbesondere 

anhand der Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher, der gelieferten Energiemengen und der geographi-

schen Ausdehnung der Anlage vorzunehmen.65 Die Rechtsprechung und die BNetzA bejahen bei vielen Kun-

denanlagen dieses Kriterium, wobei insbesondere bei größeren Anlagen mit über 90 angeschlossenen Letzt-

verbrauchern eine Bedeutung für den Wettbewerb angenommen werden kann.66 Es wird daher künftig kaum 

noch möglich sein, größere Quartierskonzepte als „Kundenanlagen“ auszugestalten. 

1.5.3 Exkurs: Energiegenossenschaften  

Mit dem Erlass der RED II und der EBM-RL im Zuge des Clean Energy Package wurden mit der Erneuerbare-

Energien-Gemeinschaft (nach RED II) und den Bürgerenergiegemeinschaften (nach EBM-RL) auf Unions-

ebene zwei neue Akteure auf dem Strommarkt geschaffen, mit deren Hilfe die Teilhabe der Bürger an der 

Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energien gestärkt werden soll. Normiert wurden die Erneuerbare-

Energien-Gemeinschaft in Art. 22 RED II und die Bürgerenergiegemeinschaften in Art. 16 EBM-RL. Im deut-

schen Recht gibt es bislang nur die Bürgerenergiegesellschaft, die sich aber begrifflich und auch vom An-

wendungsbereich von den Bürgerenergiegemeinschaften und der Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft unter-

scheidet. Gemäß § 3 Nr. 15 EEG 2017 versteht man unter einer Bürgerenergiegesellschaft jede Gesellschaft, 

a) die aus mindestens zehn natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmbe-

rechtigten Anteilseignern bestehen, 

b) bei denen mindestens 51 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen, die seit mindes-

tens einem Jahr vor der Gebotsabgabe ihren gemeldeten Hauptwohnsitz in der kreisfreien Stadt 

bzw. im Landkreis haben, in der bzw. in dem die WEA entsprechend der Standortangaben im Gebot 

errichtet werden soll(en), und 

c) bei denen kein Mitglied oder Anteilseigner mehr als 10 Prozent der Stimmrechte hält. 

Der Anwendungsbereich der Bürgerenergiegesellschaft ist auf die Ausschreibungen von Windenergie an Land 

begrenzt, vgl. § 36g EEG 2017. Im Gegensatz dazu haben die Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften nach 

Art. 22 Abs. 2 RED II das Recht zur Stromerzeugung, zum Verbrauch, zur Speicherung, zum Verkauf und zur 

gemeinsamen Stromnutzung innerhalb der Gemeinschaft. Die Mitgliedstaaten müssen dabei sicherstellen, 

                                                                        

61 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.06.2018, Az. VI-3 Kart 48/17 (V), Rn. 79 ff. m.w.N. 
62 BNetzA, Beschluss v. 03.04.2017, Az. BK6-15-166, S. 11. 
63 Ebd. S. 12. 
64 Ebd. S. 13. 
65 Ebd. S. 14. 
66 Ebd. S. 15 f.; KG Berlin, Beschluss v. 20.03.2014, Az. 2 W 16/16 EnWG, Rn. 48. 
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dass die Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften hinsichtlich ihrer Tätigkeiten diskriminierungsfrei behan-

delt werden, vgl. Art. 22 Abs. 4 e) RED II. Dasselbe gilt für die Bürgerenergiegemeinschaften, die nach 

Art. 2 Abs. 11 c) EBM-RL in den Bereichen Erzeugung, einschließlich aus erneuerbaren Quellen, Verteilung, Ver-

sorgung, Verbrauch, Aggregierung, Energiespeicherung, Energieeffizienzdienstleistungen oder Ladedienstleis-

tungen für Elektrofahrzeuge tätig sein oder andere Energiedienstleistungen für seine Mitglieder oder Anteils-

eigner erbringen können. 

Obwohl die Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft und die Bürgerenergiegemeinschaft sich in großen Teilen äh-

neln, ergeben sich begrifflich kleinere Unterschiede. Beide Rechtspersonen beruhen auf einer offenen und frei-

willigen Beteiligung, werden von ihren Mitgliedern oder Anteilseignern kontrolliert und verfolgen nicht vorran-

gig das Ziel der Erwirtschaftung finanzieller Gewinne, sondern sollen ihren Mitgliedern, Anteilseignern oder 

lokalen Gebieten ökologische, wirtschaftliche oder soziale Gemeinschaftsvorteile bringen, vgl. 

Art. 2 Abs. 11 EBM-RL (Bürgerenergiegemeinschaft) und Art. 2 Nr. 16 RED II (Erneuerbare-Energien-Gemein-

schaft). 

Die Definition der Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften aus Art. 2 Nr. 16 RED II ergänzt die genannten Merk-

male um das Erfordernis einer örtlichen Nähe der Anteilseigner oder Mitglieder zu den Projekten der Ge-

meinschaft. Inwieweit die begrifflichen Unterschiede Auswirkungen auf die Praxis haben werden, wird sich 

nach Umsetzung der Richtlinien in das nationale Recht zeigen.  

Generell enthalten die Vorschriften zu den Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften und den Bürgerenergiege-

meinschaften viele unbestimmte Rechtsbegriffe, die einer genaueren Konkretisierung im Recht der einzel-

nen Mitgliedstaaten bedürfen. Von dieser Konkretisierung und Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben 

wird es auch abhängen, inwieweit die beiden Rechtspersonen tatsächlich in der Praxis geeignet sind, die Par-

tizipation der Bürger an der Stromerzeugung und -verteilung zu stärken.  

1.6 Thema: Digitalisierung 
Daten werden häufig als „Rohstoffe des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet – wer Daten erheben, auswerten und für 

neue Geschäftsmodelle verwenden kann, kann hieraus wirtschaftliche Vorteil erzielen. 67  Daten gelten als 

Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung – also das informationstechnische Verarbeiten und Nutzbarma-

chen – und damit (auch) als notwendige Voraussetzung der urbanen Energiewende. Entsprechend gibt es viele 

gegenläufige Interessen und Wünsche, auf welche Art und Weise Daten erstellt bzw. erhoben werden sollten 

und wie der Zugriff auf Daten gestaltet sein sollte. So wünschen sich Kommunen, Unternehmen und Verteil-

netzbetreiber einen schnellen Zugang zu korrekten Daten, welche darüber hinaus passend aufgelöst und 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden müssen. Hierzu gehören beispielsweise Daten bezüglich dem Netz-

zustand, dem aktuellen oder geplanten Energieverbrauch, dem Betriebszustand von Wärmeerzeugungsanla-

gen oder dem Sanierungszustand eines Gebäudes. Dem stehen gleichzeitig die Bedürfnisse von Unternehmen 

und Privatpersonen bezüglich der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse bzw. ihrer Privatsphäre gegenüber. 

Diese widerstreitenden Interessen und Wünsche finden sich an vielen Stellen in der Datenwirtschaft wieder, 

beispielsweise in entsprechenden Regularien, die ein Hemmnis für Innovationen und effiziente Ressourcen-

nutzung darstellen können. Ebenso existieren große Unklarheiten und Unsicherheiten bezüglich der Nut-

zungsmöglichkeiten von Daten; sei es, dass die rechtlichen Bedingungen unklar sind, oder dass ein Nichtwis-

sen sowie Nichtnutzen bezüglich vorhandener Daten gegeben sind. Um diesen verschiedenen Hemmnissen 

                                                                        

67 (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2016). 
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begegnen zu können, müssen diese erkannt und einzeln untersucht werden, um anschließend über Lösungs-

möglichkeiten diskutieren zu können. Dabei liegt ein maßgeblicher Schwerpunkt auf der rechtlichen Betrach-

tung, welche Hürden es bei der Erhebung und Nutzung von Daten gibt.  

1.6.1 Beschränkungen im Bereich Datenverfügbarkeit  

Erhebliche Unklarheit und rechtliche Unsicherheit bestehen bezüglich der Zugriffsmöglichkeiten auf Daten. 

Diese Thematik wird auch in der dritten Leitlinie der Smart City Charta, insbesondere unter dem Blickwinkel 

der mit den verschiedenen Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von Daten adressiert.68 Auch für Projekte 

im urbanen Raum, müssen die Akteure die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Hierfür müssen sie vorab wis-

sen, welche Daten sie auf welche Art und Weise erheben, verarbeiten und verwerten – und nur in diesem vorab 

genau spezifizierten Umfang dürfen sie dann auch Daten erheben, verarbeiten oder verwerten. Besonders 

schwierig wird dies, wenn Daten beispielsweise bei der Installation eines Energiemanagementsystems in ei-

nem Quartier aus verschiedenen Datenquellen aus Gebäuden oder/und einzelnen Haushalten stammen. Hier 

können datenrechtliche Aspekte unterschiedlichster Unternehmen und Bürger berührt werden, die vor der In-

stallation des Energiemanagementsystems rechtlich zu prüfen sind. 

An dieser Stelle wird wiederum der grundlegende Konflikt innerhalb der Datenpolitik sichtbar: Es gibt zum 

einen die Akteure, die sich eine gute Datenverfügbarkeit bzw. einen guten Datenzugang wünschen, um inno-

vative Ideen verwirklichen und neue Geschäftsmodelle erschließen zu können. Zum anderen gibt es komple-

mentär dazu stehende gewichtige Positionen der Kunden und Bürger sowie Unternehmen, die ihre grund-

rechtlich geschützten Freiheiten (Recht auf informationelle Selbstbestimmung Art. 2 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 1 

GG, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Art. 12 und 14 GG) gewahrt wissen wollen. Diese Positionen finden 

sich in den politischen Debatten um die verschiedenen Regularien sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bundes-

ebene wieder.  

Die Unsicherheiten im Umgang mit Daten ergeben sich insbesondere aus der Fragmentierung und Unklarheit 

des Datenrechts. Im Datenrecht kommen verschiedene Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Tragen, 

sodass bei jeder Erhebung und Verwertung im Einzelfall zu prüfen ist, welche Vorschriften Anwendung finden. 

Dabei kommt es verstärkt auf die europäische Gesetzgebung an. Allein zwei der zehn EU-Kommissionspriori-

täten betreffen mittelbar oder unmittelbar die urbane Energiewende: Digitaler Binnenmarkt sowie Energieun-

ion und Klimaschutz.69Im Rahmen dessen wurden fortlaufend Rechtsakte erlassen, die diese Prioritäten beför-

dern sollen. Im Folgenden soll ein Überblick über die relevantesten Regelungen im Bereich der Datenwirtschaft 

gegeben werden.  

Am bekanntesten ist die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) aus dem Jahr 2018, die sich auf den Schutz 

von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Verkehr solcher Da-

ten be-zieht.70 Dazu komplementär wurde im November 2018 die Free-Flow-of-Data-Verordnung71 erlassen, 

um den freien Verkehr von Daten zu gewährleisten, die keine personenbezogenen Daten sind. Adressaten sind 

hier natürliche und juristische Personen, die Datenverarbeitungsdienste für Nutzer, die in der EU wohnhaft 

oder niedergelassen sind, erbringen72. Im Wesentlichen sollen Datenlokalisierungsauflagen abgebaut werden, 

                                                                        

68 (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2017, S. 12). 
69 (Europäische Kommission, 2018a, S. 3 ff.) 
70 Art. 1 Abs. 1 DS-GVO. 
71 Verordnung (EU) 2018/1807 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-perso-

nenbezogener Daten in der Europäischen Union (ABl. Nr. L 303, 59 ff.). 
72 Erwägungsgrund Nr. 15, Art. 1 Abs. 1 Verordnung (EU) 2018/1807. 
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um die Nutzung ausländischer Clouddienste zu ermöglichen.73 Zeitgleich mit der DS-GVO sollte im Jahr 2018 

die ePrivacy-Verordnung74 in Kraft treten, die die aus dem Jahr 2002 stammende ePrivacy-Richtlinie ablösen 

sollte. Bisher ist die ePrivacy-Verordnung jedoch noch nicht erlassen worden. Der aktuelle Entwurf sieht vor, 

dass die Verordnung eine Ergänzung zur DS-GVO sein soll.75 Künftig sollen bei der Bereitstellung und Nutzung 

elektronischer Kommunikationsdienste natürliche und juristische Personen in ihren Grundrechten und Grund-

freiheiten, insbesondere mit Blick auf ihre personenbezogenen Daten, geschützt werden.76 Dabei zielt die noch 

ausstehende Verordnung auf die Gewährleistung eines freien Verkehrs elektronischer Kommunikationsdaten 

und elektronischer Kommunikationsdienste in der EU ab.77 In Erwägungsgrund Nr. 12 des Entwurfs zur ePri-

vacy-Verordnung wird klargestellt, dass diese auch in der Maschine-Maschine-Kommunikation (beispielsweise 

Smart Metering) Anwendung finden soll.  

Auf nationaler Ebene findet zudem das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 78  Anwendung. § 1 Abs. 5 BDSG 

stellt insofern klar, dass die DS-GVO Anwendungsvorrang zukommt.79 Das BDSG adressiert dabei grundsätzlich 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen des Bundes oder der Länder oder durch 

nichtöffentliche Stellen. 80  Zwar werden u.a. Landesbehörden und die Gemeinden vom BDSG umfasst, vgl. 

§ 2 Abs. 2 Var. 1, 4 BDSG, jedoch ist das BDSG auf sie grundsätzlich nicht anwendbar.81 Es gelten die jeweiligen 

Landesdatenschutzgesetze82, in deren Anwendungsbereich beispielsweise kommunale Eigenbetriebe fallen 

können.83 Des Weiteren können auch das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)84 und das Unlauterer Wett-

bewerb-Gesetz (UWG)85 von Relevanz sein.  

Ein besonderer Fall ist der bereichsspezifische Datenschutz für die Datenkommunikation in intelligenten Ener-

gienetzen nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). Innerhalb des MsbG gibt es umfangreiche Regelun-

gen zur Erhebung von Messwerten durch Messstellenbetreiber – zumeist VNB – sowie zu deren anschließender 

Verwendung durch die berechtigten Stellen, beispielsweise Energielieferanten oder im Kundenauftrag han-

delnde Dritte. Die §§ 40 bis 75 MsbG (Teil 3 – Regelungen zur Datenkommunikation in intelligenten Energienet-

zen) enthalten die spezifischen gesetzlichen Vorgaben.86 Mit § 49 Abs. 1 S. 2 MsbG wird der abschließende und 

datenschützende Charakter des MsbG klargestellt, indem eine Übermittlung, Nutzung oder Beschlagnahme 

der Daten nach anderen Rechtsvorschriften unzulässig ist.87 Das MsbG geht somit sämtlichen anderen natio-

nalen Regelungen zum Datenschutz vor.88 Rechtlich strittig ist, ob ein sektorspezifisches Datenrecht neben der 

DS-GVO bestehen kann. Zumindest hat die DS-GVO Anwendungsvorrang, womit bei bestehenden Widersprü-

chen das MsbG europarechtskonform auszulegen ist.89 

                                                                        

73 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019a, S. 1) 
74 (Europäische Kommission, 2017) 
75 Art. 1 Abs. 3 des Entwurfs für die ePrivacy-Verordnung. 
76 Art. 1 Abs. 1 des Entwurfs für die ePrivacy-Verordnung und Erwägungsgrund Nr. 41 des Entwurfs für die ePrivacy-Verordnung. 
77 Art. 1 Abs. 2 des Entwurfs für die ePrivacy-Verordnung. 
78 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097). 
79 Ernst in: (Paal & Pauly, 2018, S. § 1, Rn. 13 f.) 
80 Ebd. Rn. 2 ff. 
81 Ausnahmen finden sich in § 1 Abs. 1 Nr. 2 BDSG. 
82 Ernst in: (Paal & Pauly, 2018, S. § 2, Rn. 9) 
83 Bartsch/Dippold in: (vom Wege & Weise, 2019, S. Kap. 9, Rn. 4) 
84 Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466). 
85 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2010 (BGBl. I S.254), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 466) geändert worden ist. 
86 Bartsch/Dippold in: (vom Wege & Weise, 2019, S. Kap. 9, Rn. 25 ff.) 
87 (Deutscher Bundestag, 2016, S. 105) 
88 Bartsch/Dippold in: (vom Wege & Weise, 2019, S. Kap. 9, Rn. 29 ff.) 
89 Ebd. 
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Festzustellen ist zudem, dass es kein Eigentumsrecht an Daten gibt.90 Es gibt jedoch eine weitreichende politi-

sche und gesellschaftliche Diskussion, ob ein solches Eigentumsrecht oder zumindest ein einheitliches Daten-

gesetzbuch geschaffen werden sollte.91  Die Datenethikkommission der Bundesregierung hat sich gegen die 

Einführung eines Dateneigentums ausgesprochen, da dies nicht zur Problemlösung beitragen würde, sondern 

neue Probleme schaffen würde.92 

Insgesamt kommt es hier auf den Gesetzgeber an, eindeutige Regelungen zu finden, um Klarheit und Verständ-

lichkeit für alle Beteiligten der urbanen Energiewende zu schaffen sowie ausreichend Zugangsrechte für die 

Wirtschaft zu gestalten. Dabei müssen die verschiedenen Positionen ausreichend berücksichtigt und zwischen 

ihnen angemessen abgewogen werden. Ein alternativer Weg ist, eine Onlineberatung für den Bereich des Da-

tenschutzes auf Länder- und auch auf Bundesebene einzuführen. Das Bayerische Landesamt für Datenschutz-

aufsicht bietet sowohl für Bürger als auch für Unternehmen eine Onlineberatung für verschiedene Bereiche 

(beispielsweise Werbung, Videoüberwachung, Informationspflichten) an.93  Eine andere Lösungsmöglichkeit 

ist der Aufbau einer Datenökonomie mit Marktplätzen, die einen Datenaustausch zwischen den Unternehmen 

fördert. Bedingung dafür ist die Monetarisierung von Daten und eine gleichzeitige Beschränkung, dass die Da-

ten nur im vorher – zwischen den jeweiligen Partnern – vereinbarten Sinne verwendet und verbreitet werden 

dürfen. 94  

1.6.2 Unzureichende Nutzung vorhandener Daten 

Als ein wesentliches Hemmnis bei der Umsetzung der Digitalisierung gilt die nicht ausreichende Nutzung be-

reits vorhandener Daten. Dies gilt sowohl für die Bereiche der Energiewirtschaft95 als auch  für den Bereich 

urbaner Strukturen. Bezüglich des Bereichs der urbanen Strukturen fehlt es am grundlegenden Wissen über 

die vorhandenen, kommunalen Datenbestände sowie an Wissen über verfügbare Software, Standards für Da-

tenzugänge und zur Übertragbarkeit der vorhandenen Daten. Hinzu kommt, dass es keine ausreichende Ver-

knüpfung und Vernetzung der Datenbestände gibt, da jene proprietär und isoliert voneinander gespeichert 

werden.  

Eine Möglichkeit, die vorhandenen Daten besser zu nutzen, ist die Schaffung eines urbanen Datenraums, der 

eigene kommunale, datenbasierte Dienste und Angebote zur Verfügung stellt. Diese könnten den diversen Akt-

euren aus der Kommune, Wirtschaft und Bürgergesellschaft zur Verfügung gestellt werden. 96  Des Weiteren 

muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass viele Daten bereits vorhanden sind, jedoch nicht genutzt 

werden. Hilfreich kann dabei auch ein Austausch zwischen verschiedenen Städten sein. Zurückgehend auf den 

Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung das Schwerpunktprogramm „Digitale Stadtentwicklung und Förde-

rung von Smart Cities“ ab 2019 aufgelegt, um u.a. den nationalen als auch internationalen Erfahrungs- und 

Wissensaustausch zu stadtentwicklungspolitischen Themen bezüglich der Digitalisierung zu befördern.97 

Ein weiteres beispielhaftes Problem gibt es im Wärmebereich. Den Kommunen fehlt es oft an einer Zugriffs-

möglichkeit auf planungsrelevante Daten, was ein wesentliches Hemmnis für die Gesamtwärmeplanung, ins-

besondere auch für die potenzielle Nutzung von Abwärme darstellt. Dabei obliegt den Kommunen gemäß 

                                                                        

90 (Stender-Vorwachs & Steege, 2018, S. 1363 ff.) 
91 Beispielsweise (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2017a, S. 129 f.) 
92 (Datenethikkommission der Bundesregierung, 2019, S. 18) 
93. (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, 2019) 
94 Vgl. (Begleitforschung Smarte Service Welt II / Institut für Innovation und Technik, 2019) 
95 (Bundesnetzagentur, 2018, S. 88) 
96  (Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme/Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssystem/ Fraunhofer-Institut für 

Materialfluss und Logistik, 2018, S. 14) 
97 (Deutscher Bundestag, 2019a). 
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Art. 28 Abs. 2 GG die kommunale Planungshoheit. Einige Bundesländer haben dieses Problem erkannt und 

entsprechende Auskunftsansprüche gesetzlich verankert. Zu nennen sind hier § 7 EWKG-SH 98  und 

§ 8 Abs. 4 ThürKlimaG.99 Es liegt somit bei den Landesgesetzgebern entsprechende Auskunftsansprüche ein-

zuführen, um auch im Wärmebereich eine effiziente Planung der Kommunen zu erreichen. 

1.6.3 Zugang zu und Verwendung von Daten 

Wie eingangs eschrieben, bestehen zahlreiche und auch kontroverse Vorstellungen verschiedener Akteure 

über den Zugang zu Daten und zu ihrer Nutzung und zu ihrer Nutzung über den ursprünglichen Zweck hinaus. 

Die Hemmnisse der Digitalisierung der Energiewende bestehen aber grundsätzlich nicht in „proprietären Da-

ten“, sondern darin, dass mangels eines geeigneten Marktdesigns und unzureichender Regulierung energie-

wirtschaftliche Prozesse nicht mit ökonomischen Perspektiven versehen sind. Besondere Relevanz hat der 

marktwirtschaftliche Bereich der Online-Plattformen. Der EU-Gesetzgeber hat erkannt, dass Online-Vermitt-

lungsdienste als eine Art „Torwächter“ für den Zugang zu Märkten und Kunden fungieren können. Dies kann 

zur Abhängigkeit von bestimmten Onlinediensten führen und negative Auswirkungen, beispielsweise mittels 

Anwendung von potenziell schädlichen Handelspraktiken oder schlechte Rankingplätze bei Onlinesuchma-

schinen, haben.100 Um dem Gesagten vorzubeugen, hat der EU-Gesetzgeber im Jahr 2018 einen Entwurf für 

eine Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungs-

diensten101 erarbeitet, die sich aktuell noch im Gesetzgebungsprozess befindet. 

Hiervon muss die Open-Data-Perspektive zur Weiterverwendung von Daten in anderen Nutzungsfeldern un-

terschieden werden. Dabei geht es sowohl um die bürgergesellschaftliche als auch die privatwirtschaftliche 

(Weiter-)Nutzung von Daten, nicht zuletzt in anderen Geschäftsfeldern, sogenannten „Mehrwertdienstleistun-

gen“. Dies war Gegenstand der Novelle der Public Sector Information Directive (PSI-Richtlinie)102. Die No-

velle umfasst öffentliche Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, die bislang nicht unter die PSI-Richtlinie 

fielen und Daten erzeugen, die ein enormes Potenzial zur weiteren Verwendung aufweisen.103  

Laut EU-Kommission soll der wirtschaftliche Nutzen öffentlicher Daten in den 28 EU-Mitgliedsstaaten von 

52 Milliarden EUR im Jahr 2018104 auf 194 Milliarden EUR im Jahr 2030105 steigen. Prinzipiell kann die Nutzung 

öffentlicher Daten Unternehmen der Energie- und Verkehrsbranche dabei unterstützen, bedarfsgerecht Ihre 

bestehenden Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, neue Geschäftsmodelle und Lösungen zu entwi-

ckeln und somit einerseits den Klimaschutz und die Energiewende zu fördern und andererseits dem Wunsch 

nach Innovationen in der Gesellschaft zu entsprechen. Denn laut den Ergebnissen einer Studie zur Smart 

Energy in Deutschland wünschen sich 85 Prozent der Befragten neue Lösungen für Smart Energy-Anwendun-

gen106. Gleichzeitig ist zu beachten, dass Deutschland mit rund 900 Stadtwerken107 und Netzbetreibern ganz 

andere Voraussetzungen hat als andere europäische Länder, wie beispielsweise Estland mit nur einem Netz-

betreiber und Versorger in Union. Für kommunale Unternehmen stellen Daten ebenso die Grundlage für Ge-

schäftsmodelle wie für privatwirtschaftliche Unternehmen.  

                                                                        

98 Energie- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein vom 

7. März 2017 (GVOBl. S. 124). 
99 Thüringer Klimagesetz (ThürKlimaG) vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 816). 
100 Europäische Kommission (2018c), S. 1 f. 
101 Ebd. 
102 Richtlinie2019/1024/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen 

des öffentlichen Sektors (ABl. L 172/56). 
103 Europäische Kommission (2019b)  
104 Europäische Kommission (2018b)S. 402. 
105 Ebd. 
106 Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und co2online (2018) 
107Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (2017) 
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In Bezug auf die PSI-Richtlinie betonen insbesondere kommunale Unternehmen, dass die Nutzung öffentlicher 

Daten rein privatwirtschaftlich adressiert ist, der gegenläufige Weg aber verschlossen bleibt, sodass die PSI-

Richtlinie potenziell wettbewerbsverzerrend wirkt. Daher sollte auch die Frage einer wettbewerbs- und kar-

tellrechtlich orientierten Definition der Datenökonomie bei der Umsetzung der PSI-Richtlinie beachtet wer-

den. Insbesondere sollte mit Blick auf Datenschutz und Datensicherheit sowie auf daraus resultierende Haf-

tungsfragen beachtet werden, dass Daten durch kommunale Unternehmen aufgrund ihrer Nähe zum Kunden 

gut geschützt und verantwortet sein müssen.  

Um bei der Umsetzung der PSI-Richtlinie in deutsches Recht auch den Besonderheiten der deutschen Energie-

wirtschaft mit ihrer Vielzahl kommunaler Unternehmen gerecht zu werden, ist neben dem Ziel der weiteren 

Erschließung potenzieller Geschäftsfelder auch das Vermeiden von Verzerrungen zwischen öffentlichen und 

privaten Unternehmen zu berücksichtigen.108 Des Weiteren wird mit Blick auf die Veröffentlichung des Gutach-

tens der Datenethikkommission deutlich, dass neben dem Datenschutzbedarf von Unternehmen109 auch die 

datenrechtliche Stellung des Bürgers künftig souveräner ausgestaltet sein muss,110  um den Bürger zu einer 

grundsätzlichen „digitalen Selbstbestimmung“111 zu verhelfen. Dabei können die öffentlich-rechtlichen Unter-

nehmen aufgrund ihrer Stellung innerhalb der Daseinsfürsorge eine besondere Rolle im Rahmen ihrer Verant-

wortung einnehmen. 

1.6.4 IT-Sicherheit  

Die zunehmende Digitalisierung bringt neben diversen Vorteilen auch einige Nachteile mit sich. Je weiter die 

Digitalisierung voranschreitet, um so vielfältiger werden die möglichen Angriffspunkte, die auch äußerst sen-

sible Bereiche betreffen. Laut dem Lagebericht in Deutschland 2018 vom Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik ist die Gefährdungslage bezüglich der IT-Sicherheit weiterhin hoch. Demnach werden auf 

unterschiedliche Arten massenhaft schadhafte Techniken entwickelt und eingesetzt.112  

Im Zeitalter der Digitalisierung und des zunehmend intelligenten Stromnetzes ist damit ein ausreichender 

Schutz gegen Cyberangriffe und andere Vorfälle, die die Energieversorgungssicherheit beeinträchtigen kön-

nen, notwendig.113 Auf EU-Ebene wird daher die EU-Cybersicherheitsstrategie114 verfolgt. Aus dieser Strate-

gie heraus wurde die NIS-Richtlinie (Richtlinie für Netz- und Informationssicherheit) erlassen, die bereits in 

nationales Recht umgesetzt wurde.115 Des Weiteren verabschiedete das EU-Parlament Anfang 2019 die Cyber-

security-Verordnung (Cybersecurity Act)116. Ihr Ziel ist es, „für IKT-Produkte und -Dienste und -Prozesse in der 

Union ein angemessenes Maß an Cybersicherheit zu gewährleisten“.117 Vorgesehen ist insbesondere die Ein-

führung eines europäischen Systems zur Zertifizierung von Cybersicherheit mit einem entsprechenden euro-

päischen Cybersicherheitszertifikat. Mit anderen Worten: Sobald ein Produkt, ein Dienst oder ein Prozess in 

Verbindung mit dem Internet steht, ist es zertifizierungsfähig. Jedoch ist bisher ist eine solche Zertifizierung 

                                                                        

108 Ebenso auch: Datenethikkommission der Bundesregierung (2019) 
109Ebd., S. 20 (Nr. 15) und S. 22f. 
110 Ebd., S. 18ff. 
111 Ebd., S. 14. 
112 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2018, S. 91 f.) 
113 (Europäische Kommission, 2019a) Erwägungsgrund Nr. 1. 
114 (Europäische Kommission, 2013) 
115 BMI (2017), Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie  2016/1148/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Ge-

währleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union. 
116 Veröffentlichung steht noch aus, vgl. (Europäisches Parlament, o.J) 
117 Art. 1 Abs. 1 b) 1. Hs. 1 Cybersecurityverordnung. 
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lediglich als freiwillige Maßnahme gedacht. Überlegungen bezüglich Pflichtzertifizierungen für konkrete Be-

reiche gibt allerdings es bereits.118  

Weitere IT-Sicherheitsvorschriften finden sich beispielsweise in § 32 DS-GVO, § 22 BDSG und §§ 19 ff. MsbG. Für 

den Bereich kritischer Infrastrukturen kommen noch das BSI-Gesetz119 mit der BSI-KritisV120 sowie § 11 EnWG 

für den Sektor Energie in Betracht. 

Lösungsmöglichkeiten liegen hier in einem ausreichenden Schutz der gefährdeten Informations- und Kom-

munikationstechnik.  Neben der Abwehr eines Angriffs muss hier insbesondere im Bereich der Prävention vor-

gesorgt werden. Dies reicht von Maßnahmen bzgl. einer Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Tech-

nik bis hin zu einer durchgängigen Mitarbeiterschulung. In der Praxis wird die potenzielle Gefahr durch Cy-

berangriffe oft unterschätzt. Die Gefahren liegen hier beispielsweise im Ausspähen von Betriebsgeheimnissen 

und persönlichen Daten bis hin zur Behinderung oder nachhaltigen Schädigung von Betriebsabläufen. Daher 

bedarf es einer weitestgehenden Bewusstseinsschaffung mit sämtlichen Akteuren in allen Bereichen und auf 

allen Ebenen der Digitalisierung der urbanen Energiewende, um diese sicher zu gestalten. 

1.6.5 Administrativ-technische Hindernisse bei der Umsetzung des GDEW 

Ein nicht zu unterschätzendes Hemmnis ist die Verzögerung des Smart Meter Rollouts. Im aktuellen Baro-

meter zur Digitalisierung der Energiewende wird die mögliche Gefahr des Scheiterns der Energie- und Ver-

kehrswende damit verknüpft.121 Der verpflichtende Einbau von intelligenten Messsystemen hat aufgrund der 

fehlenden Zertifizierungen von Smart Meter Gateways noch nicht begonnen.122 Parallel – und somit am GDEW 

vorbei – sind auf dem Markt bereits zahlreiche Alternativtechnologien verfügbar.123 Diese erfüllen in der Regel 

nicht die strengen Anforderungen des BSI im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit.124  

Das Barometer benennt weiter, dass eine der Hauptproblematiken der Umsetzung darin liegt, dass die Digita-

lisierung als neue und komplexe Infrastruktur auch ein neues Handeln und Denken erfordere. Insbesondere 

müssten die verschiedenen Marktakteure und Behörden intensiv zusammenarbeiten, was bisher noch nicht 

im erforderlichen Umfang geschehe.125 Die Bundesregierung, die das Barometer in Auftrag gegeben hat, kon-

statiert auf eine kleine Anfrage bezüglich der Verzögerung des Smart Meter-Rollouts, dass „die Entwicklung 

und Etablierung einer völlig neuen Technik, die höchsten Sicherheitsansprüchen genügt und leistungsfähig 

genug für die Herausforderungen der Energie- und Verkehrswende ist, ihre Zeit benötigt“. Des Weiteren zeigt 

sie sich offen für Möglichkeiten, die bestehenden Verfahren und Prozesse zu beschleunigen.126 Es bleibt daher 

abzuwarten, inwiefern die Empfehlungen und Anmerkungen aus dem Barometer in die Verwaltungspraxis 

übernommen werden können.  

Dafür beispielhaft ist das Hemmnis der nicht ausreichenden Verfügbarkeit von Telekommunikation.127 Der EU-

Gesetzgeber hat erkannt, dass insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie, Internet der Dinge (IoT), der 

Maschine-Maschine-Kommunikation und vernetzten Fahrzeugen ein Regelungsbedarf für die Nutzung von 

                                                                        

118 (Kipker & Scholz, 2019) 
119 BSI-Gesetz (BSIG) vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017(BGBl. I S. 1885) geändert worden ist. 
120 BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903) geändert worden 

ist EEG 2017. 
121 (Ernst & Young GmbH, 2018, S. 7) 
122 (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2019a) 
123 (Ernst & Young GmbH, 2018, S. 8) 
124 Ebd. S. 13. 
125 Ebd. S. 6 f., 67. 
126 (Deutscher Bundestag, 2018a). 
127 (Ernst & Young GmbH, 2018, S. 11) 
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Funkfrequenzen durch alle elektronischen Kommunikationsnetze besteht.128 Um eine komplette Abdeckung 

sicherzustellen, fehlt es national jedoch noch an einer Gesamtlösung.129 Einen positiven Anstoß für den natio-

nalen Gesetzgeber in diesem Bereich kann die neue EU-Richtlinie über den europäischen Kodex für die elekt-

ronische Kommunikation130 aus dem Dezember 2018 liefern. Mit dieser Richtlinie soll ein rechtlicher Rahmen 

für die freie Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste etabliert werden.131 Adressiert 

werden dabei elektronische Kommunikationsdienste, für die in der digitalen Wirtschaft Nutzerdaten auch ei-

nen Geldwert darstellen.132  

Im Wege der Digitalisierung nimmt die elektronische Kommunikation stetig zu. Der technische Fortschritt zeigt 

sich im Alltag besonders im Rahmen des Internets der Dinge, insbesondere im Bereich des Smart Home, dem 

eine elektronische Kommunikation per Funksignal zugrunde liegt. Es ist daher wichtig, u.a. eine Frequenzver-

waltung einzuführen, um die Einführung von drahtlosen Kommunikationstechnologien und -anwendungen 

strukturiert zu begleiten.133 Ziel der Richtlinie ist insbesondere die Förderung des Wettbewerbs, des Binnen-

marktes und der Interessen der Endnutzer.134 Diesbezüglich bleibt abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber 

diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen wird.  

 

                                                                        

128 Richtlinie 2018/1972/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex, Erwägungsgrund Nr. 12. 
129 (Ernst & Young GmbH, 2018, S. 14 f.) 
130 Richtlinie  2018/1972/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex  
131 Ebd. Erwägungsgrund Nr. 5. 
132 Ebd. Erwägungsgrund Nr. 16. 
133 Richtlinie  2018/1972/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex, Erwägungsgrund Nr. 30. 
134 Ebd. Erwägungsgrund Nr. 23. 



 

C2 Wärmeversorgung im urbanen Raum 

 

 

 
Teil C – 31 

C2 Wärmeversorgung 
im urbanen Raum 

2.1 Thema: Nutzung erneuerbarer Wärme 
2018 lag der Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung bei rund 14 Prozent.135 Neben der Steige-

rung der Energieeffizienz in Gebäuden muss der Anteil erneuerbarer Wärme signifikant erhöht werden, um die 

langfristigen Klimaziele zu erreichen. In urbanen Räumen sind dabei die Herausforderungen angesichts be-

grenzter Flächenpotenziale besonders groß. Dennoch müssen urbane Räume auch ihren Beitrag leisten. Nach-

folgend wird erläutert, welche Lösungsmöglichkeiten zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Wärme beste-

hen. 

2.1.1 Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien in Neubauten 

Regelungen zur Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmesektor finden sich in erster 

Linie im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)136 , dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) 137  und 

der Energieeinsparverordnung (EnEV)138. Diese Vorschriften verwenden allesamt den Begriff der „erneuerba-

ren Energien“, definieren ihn aber gesetzesspezifisch abweichend, sodass jeweils unterschiedliche Energie-

träger umfasst sind. Zudem gibt es keine Abgrenzung zum EEG, das den Begriff „erneuerbare Energien“ für 

Energieträger zur Erzeugung erneuerbaren Stroms verwendet.  

Das EEWärmeG verpflichtet Eigentümer von Neubauten mit einer Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmetern, 

ihren Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken, sogenannte EE-

Quote, §§ 3 ff. EEWärmeG. § 2 Abs. 1 EEWärmeG normiert welche Wärmequellen als erneuerbare Energien in 

diesem Sinne anerkannt sind (Geothermie, Umweltwärme, solare Strahlungsenergie und Biomasse). Wärme, 

die durch den Einsatz von Strom aus Windenergie, Photovoltaik oder synthetischem Wasserstoff und synthe-

tischem Methan erzeugt wird, ist nicht als erneuerbare Energie im EEWärmeG anerkannt. Diese Energieträger 

können deshalb nicht zur Erfüllung der Quote des EEWärmeG angerechnet werden, obwohl insbesondere mit-

tels Elektrolyse aus erneuerbaren Energien stammender Strom hergestellter Wasserstoff großes Potenzial für 

die Dekarbonisierung des Wärmesektors birgt.  

Bei der Nutzung strombasierter Wärmepumpen wird auf die „der Luft oder dem Wasser entnommene und 

technisch nutzbar gemachte Wärme mit Ausnahme von Abwärme“, sprich die Umweltwärme als erneuerbare 

Energie abgestellt und nicht nach der Qualität des in der Wärmepumpe eingesetzten Stroms differenziert, § 2 

Abs. 1 EEWärmeG, § 2 Nr. 6 EnEV. Das gilt unabhängig davon, ob oder zu welchem Anteil es sich bei dem ver-

brauchten Strom um Strom aus erneuerbaren Energien handelt. Strom aus fossilen Energieträgern, der in Wär-

mepumpen eingesetzt wird, findet damit in gleichem Maße Berücksichtigung. Es wird somit kein Anreiz ge-

schaffen, Strom aus erneuerbaren Energien in Wärmepumpen einzusetzen.  

                                                                        

135 (Umweltbundesamt, 2019a, S. 11) 
136 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

geändert worden ist. 
137 Energieeinsparungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2684), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

4. Juli 2013 (BGBl. I S. 2197) geändert worden ist. 
138 Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1789) geändert 

worden ist. 
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Das EEWärmeG eröffnet Gebäudeeigentümern nach § 7 EEWärmeG alternativ zum Einsatz erneuerbarer Ener-

gien die Möglichkeit, geeignete Ersatzmaßnahmen zu ergreifen, um ihre Verpflichtung aus § 3 Abs. 1, 2 EE-

WärmeG zu erfüllen. Es werden hier der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Abwärme und Fern-

wärme zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs unter bestimmten Voraussetzungen und Maßnahmen zur 

Energieeinsparung angerechnet. Bei den Ersatzmaßnahmen liegt der Schwerpunkt auf einer möglichst effi-

zienten Wärmeversorgung des jeweiligen Gebäudes. 

Eine einheitliche Definition des Begriffs „erneuerbare Wärme“ – auch in Abgrenzung zum Begriff des EEG – 

würde die Zugänglichkeit des Rechtsrahmens auch für Nicht-Experten verbessern und so die Entwicklung 

neuer Geschäftsmodelle fördern. Dadurch kann der Einsatz von erneuerbaren Energien wirtschaftlicher wer-

den, wodurch letztendlich die Notwendigkeit gesetzlicher Förderung zurückgehen könnte.139 Dieser übergrei-

fende Begriff sollte die Qualität des eingesetzten Stroms berücksichtigen und um Wasserstoff und Methan, 

die durch Elektrolyse aus Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurden, ergänzt werden.  

2.1.2 Primärenergiefaktoren für Strom perspektivisch weiter anpassen 

Die EnEV140  stellt Anforderungen an die Energieeffizienz bei der Errichtung von Neubauten. Neu errichtete 

Wohngebäude dürfen gemäß § 3 Abs. 1 EnEV einen bestimmen Jahresprimärenergiebedarf für Heizung, Warm-

wasserbereitung, Lüftung und Kühlung nicht überschreiten. Der Jahresprimärenergiebedarf eines Gebäudes 

wird unter Heranziehung des Primärenergiefaktors (PEF) ermittelt. Dies ist der Quotient aus Primärenergie 

und Endenergie und indiziert damit, wie effizient die Energiewandlung erfolgt. Für die Wärmeerzeugung durch 

KWK-Anlagen, aus solarer Strahlungsenergie sowie Umgebungswärme werden verhältnismäßig geringe PEF 

angesetzt.141 Strom aus dem Netz der allgemeinen Versorgung erhält dagegen einen PEF von 1,8, unabhängig 

davon, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtstrommix zum Strombezugszeitpunkt tatsäch-

lich ist. Dieser wurde bereits 2016 von 2,4 abgesenkt, um den insgesamt gestiegenen Anteil erneuerbarer Ener-

gien am Gesamtstrommix abzubilden.142  

Zum einen sollte auch hier im Zeitverlauf nachjustiert werden und der PEF für Strom aus dem Netz der allge-

meinen Versorgung abgesenkt werden, soweit sich der Anteil erneuerbarer Energien innerhalb des Netzes wei-

ter erhöht. Zum anderen kann es sinnvoll sein, den PEF von Strom aus politischen Erwägungen heraus abzu-

senken, um den Ausbau strombasierter Wärmeversorgungstechnologien da voranzubringen, wo eine zentrale 

Fernwärmeversorgung oder eine andere effiziente und klimafreundliche Wärmeversorgung nicht ohne weite-

res möglich ist. Um dennoch einen hohen Anteil erneuerbarer Energien zu gewährleisten, bietet es sich an, 

netz- und systemdienlich bezogene Strommengen bei der Berechnung des PEF sowohl für dezentrale Hei-

zungsanlagen als auch zentrale Wärmeversorger für die Einspeisung ins Wärmenetz unberücksichtigt zu las-

sen, sodass dieser sich nicht negativ auf den Gesamt-PEF des eingesetzten Primärenergiemix auswirken kann. 

Den Nachweis für die Netz- und Systemdienlichkeit des eingesetzten Stroms kann der Stromnetzbetreiber er-

bringen. 143  

                                                                        

139 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018a, S. 21). 
140 Die EnEV basiert auf der in § 1 Abs. 2 Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (EnEG) enthaltenen Verordnungsermächtigung an die Bundesregie-

rung mit Zustimmung des Bundesrates und konkretisiert insofern die Vorgaben des EnEG für die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor. 
141 Vgl. Anlage 1 Nr. 2.1.1 EnEV; Hiernach liegt der PEF für eine KWK-Anlage, die zum Gebäude gehört, bei 0,7, für im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang 

zum Gebäude gewonnen solare Strahlungsenergie und Umgebungswärme bei 0,0. 
142 (Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, 2017) 
143 vertiefend: (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018a, S. 52, 69) 
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2.1.3 Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung in Bestandsbauten 

Für Eigentümer von Bestandsbauten besteht eine Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien bei der 

Wärmeversorgung in der Regel nicht, obwohl Bestandsbauten den weitaus größten Anteil an der Wohnbe-

bauung ausmachen. Die meisten bundesrechtlichen Vorgaben für den Wärmesektor und die Energieeffizienz-

anforderungen an Gebäude sind auf Neubauten beschränkt. Die Länder haben nach § 3 Abs. 4 EEWärmeG aber 

die Möglichkeit, auch Bestandsgebäude einzubeziehen. Bisher hat jedoch nur Baden-Württemberg hiervon 

Gebrauch gemacht und eine Nutzungspflicht für erneuerbare Energien auch für Bestandsbauten eingeführt, 

vgl. § 4 Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes Baden-Württemberg (EWärmeG-BW144). Sofern ein Austausch 

der Heizungsanlage erfolgt, müssen mindestens 15 Prozent des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch erneu-

erbare Energien gedeckt oder der Wärmeenergiebedarf um mindestens 15 Prozent reduziert werden. Es steht 

den übrigen Bundesländern frei, gleichfalls aktiv zu werden und entsprechende Vorschriften für den Bestand 

zu erlassen.  

§ 10 EWärmeG-BW enthält die Möglichkeit für Bestandsgebäudeeigentümer, analog zum EEWärmeG auf Bun-

desebene für Neubauten, ihre anteilige Nutzungspflicht auch über die Ergreifung von Ersatzmaßnahmen zu 

erfüllen. Darunter fallen unter bestimmten Voraussetzungen u. a. der Einsatz hocheffizienter KWK-Anlagen, 

Fern- und Abwärme, die einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Wärmewende im Ballungsraum leisten 

können. 

Eine Einbeziehung der Bestandsgebäude wirft die Frage nach der Finanzierung von Modernisierungen auf. Ei-

gentümer werden mit erheblichen Investitionen belastet, die nicht von allen getragen werden können. Zusätz-

lich müssen ausreichend Anreize geschaffen werden, um die bisherige Zurückhaltung bei umfassenden ener-

getischen Sanierungen zu überwinden und Bestandsgebäudeeigentümer zu Modernisierungen zu motivieren. 

Die Wirksamkeit der EWärmeG-BW-Regelung für den Einsatz erneuerbarer Wärme im Bestand sollte deshalb 

genau geprüft werden, bevor eine Übertragung des Ansatzes auf den Bund stattfindet. 

2.1.4  Rechtssicherheit beim Gebäudeenergiegesetz schaffen 

Ein erster Entwurf für ein „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude“ (Gebäudeener-

giegesetz: GEG-E) wurde bereits im Januar 2017 von den federführenden Ministerien vorgelegt, jedoch nicht 

mehr in der Legislaturperiode verabschiedet. Am 23.10.2019 ist ein neuer Entwurf für ein Gebäudeenergiege-

setz145 durch das Bundeskabinett verabschiedet worden. Ziel des Gesetzes ist die Zusammenführung und Har-

monisierung von EnEG, EnEV und EEWärmeG sowie die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie146 in deutsches 

Recht. Insbesondere ist der energetische Standard eines Niedrigstenergiegebäudes für Neubauten festzu-

schreiben.147  

Kritisiert wird an dem aktuellen Entwurf, dass das Gesetz eine verpasste Chance auf dem Weg zu einem klima-

neutralen Gebäudebestand in Deutschland bis 2050 darstelle. Insbesondere die Aufnahme zahlreicher Aus-

nahmeregelungen für das im Klimakabinett beschlossene Verbot des Einbaus von Ölheizung und das Fehlen 

verschärfter Standards für öffentliche Gebäude führe dazu, dass die CO2-Einsparungsziele im Gebäudesektor 

kaum erreicht werden könnten.148  

                                                                        

144 Erneuerbare-Wärme-Gesetz des Landes Baden-Württemberg vom 17. März 2015. 
145  abrufbar unter: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/gesetz-zur-vereinheitlichung-des-energieeinsparrechts-fuer-ge-

baeude-gebaeudeenergiegesetz.html 
146 Richtlinie 2018/844/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieef-

fizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz. 
147 (Deutscher Bundestag, 2019b) 
148 (Solarify, 2019)) 
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Die bestehende Uneinheitlichkeit des Rechtsrahmens und die zögerliche Einführung der neuen europäi-

schen Energieeffizienzstandards führen zu beträchtlicher Rechtsunsicherheit bei den potenziellen Adres-

saten der Normen und hemmen somit eine Umsetzung der Standards in der Praxis. Um Investitions- und Pla-

nungssicherheit zu gewährleisten, ist eine schnelle und umfassende legislative Umsetzung internationaler, 

europäischer und nationaler Klimaschutzvorgaben in das Gebäudeeinsparrecht zwingend erforderlich.  

2.2 Thema: Energetische Sanierung  
des Gebäudebestands 

2.2.1 Geringe Sanierungsquote und Modernisierung der Wärmeversorgung 

Um die Klimaschutzziele im Gebäudesektor zu erreichen, darf der Fokus nicht nur auf Neubauten liegen. Viel-

mehr sind vermehrte Anstrengungen zur Dekarbonisierung im Bereich der Bestandsgebäude notwendig. Die 

Sanierungsquote im Bestandsgebäudesektor liegt jedoch nach wie vor bei unter 1 Prozent.149 Um die Ener-

gieeffizienzpotenziale auszuschöpfen und den Gebäudebestand, wie von der Bundesregierung geplant, bis 

zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral auszugestalten, bedarf es einer erheblichen Steigerung der Sanierungs-

rate. Allerdings gibt es für Bestandsbauten keine Pflicht zur Sanierung. Die EnEV enthält lediglich Effizienzan-

forderungen für den Fall, dass ein Gebäude ohnehin saniert wird.  

Ein Instrument zur Förderung der Sanierung von Bestandsgebäuden können sog. gebäudeindividuelle Sanie-

rungsfahrpläne darstellen (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 3 EnEV). Diese werden von Energieberatern erstellt und bein-

halten mögliche und ggf. notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen innerhalb eines strukturierten 

Zeitplanes. Im günstigsten Falle erhalten Hauseigentümer damit eine langfristige Sanierungsperspektive und 

-motivation.150 

Auf landesrechtlicher Ebene hat Baden-Württemberg bereits die Möglichkeit geschaffen, die Erstellung eines 

Sanierungsfahrplanes bei der Erfüllung der EE-Nutzungspflichten von Gebäudeeigentümern nach § 4 

i. V. m. § 9 EWärmeG-BW anteilig anrechnen zu lassen.151 In Berlin besteht zumindest für bestimmte öffentliche 

Gebäude die Verpflichtung, einen Sanierungsfahrplan aufzustellen, § 8 Abs. 3 Berliner Energiewendegesetz 

(EWG Bln).152 Aus den einmal erstellten Plänen ergeben sich jedoch keine Verpflichtungen für den Hauseigen-

tümer, den Sanierungsfahrplan auch tatsächlich umzusetzen. Eine verstärkte Förderung der termingerech-

ten und vollständigen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Sanierungsfahrplan kann einen wichtigen Bei-

trag zur Steigerung der Sanierungsrate leisten, zum Beispiel indem eine finanzielle Förderung an die Umset-

zung des Plans gekoppelt wird und mit zunehmendem Umsetzungsgrad ansteigt.153  

Der öffentlichen Hand kommt bei der Umsetzung energetischer Sanierungen eine beachtliche Vorbildfunk-

tion zu. Deshalb ist es wichtig, dass für öffentliche Gebäude ambitionierte Vorgaben für die Sanierung gemacht 

werden.154 Auch einzelne Kommunen, Länder sowie der Bund haben schon Sanierungsfahrpläne für ihre Ge-

bäudeportfolios erstellt. Allerdings werden diese Sanierungsfahrpläne in vielen Fällen noch nicht konsequent 

                                                                        

149 (Deutsche Energie-Agentur GmbH, 2019a). 
150 (Deutsche Energie-Agentur GmbH/Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, 2018, S. 27 f.) 
151Vgl. §§ 4 Abs. 1, 6 Abs. 2, 20 Abs. 4 EWärmeG-BW. 
152 Berliner Energiewendegesetz (EWG Bln) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Energiewende und zur Förderung des Klimaschutzes in 

Berlin vom 22. März 2016 (GVBl. S. 122), geändert durch Gesetz vom 26.10.2017 (GVBl. S. 548). 
153 (Nyomen, Graf, Niemann, Sendler, & Kunde, 2017) 
154 (Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH/Thüringer Energie- und GreenTech-Argentur, 2011, S. 23) 
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genug umgesetzt und damit die Vorbildfunktion noch nicht ausreichend wahrgenommen. Sowohl der Stan-

dard als auch die Anzahl der Gebäudesanierungen müssen dringend steigen. 

Hinzu kommt, dass für eine Steigerung der Sanierungsquote mehr Fachkräfte im Handwerk der betroffenen 

Gewerke notwendig sind. Sinnvoll erscheint es, das Handwerk entsprechend zu fördern und diese Ausbil-

dungsberufe für junge Menschen attraktiver zu machen. Ein möglicher Ansatz wäre ein Mindestlohn für Auszu-

bildende. Ein weiterer Ansatz ist das serielle Sanieren (Energiesprong-Prinzip)155, bei dem die gleiche Anzahl 

Fachkräfte eine höhere Anzahl von energetischen Sanierungen umsetzen kann. Sowohl bei der individuellen 

Sanierung als auch beim seriellen Sanieren sind die Einhaltung der geplanten Einsparungen durch Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen zu gewährleisten. 

2.2.2 Energetische Sanierungen im Steuerrecht 

Für Eigentümer von Bestandsbauten gibt es bisher kaum steuerliche Anreize für umfassende energetische Sa-

nierungen. Aus steuerrechtlicher Sicht können Vermieter oder Gewerbetreibende viele Investitionen nur über 

einen Zeitraum von 50 Jahren über die Absetzung für Abnutzung (AfA) im Rahmen der Einkommens- oder Kör-

perschaftssteuer geltend machen. Damit wird jedoch das Steueraufkommen von Eigentümern nur geringfügig 

gesenkt und die volle Abschreibungszeit ist in vielen Fällen länger als die verbleibende Lebenserwartung der 

Eigentümer.156 Die Möglichkeiten von Eigentümern selbstgenutzter Immobilien, Sanierungskosten steuerlich 

geltend zu machen, sind noch eingeschränkter.  

Die steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungen ist im aktuellen Koalitionsvertrag zum wie-

derholten Male vorgesehen157, wurde bisher jedoch nicht umgesetzt. Im April 2019 haben die Landesregierun-

gen von Bayern und Nordrhein-Westfalen ein Eckpunktepapier mit konkreten Fördermaßnahmen in Berlin vor-

gelegt.158 Die Steuerförderung ist eines der Themen der Bundesregierung bei den Überlegungen zur Erreichung 

der Klimaziele im Jahr 2030 und Gegenstand der Beratungen im Klimakabinett. 

Um die Abschreibung energetischer Sanierungen attraktiver zu gestalten, wäre es beispielsweise denkbar, die 

Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit auf alle Gebäudeeigentümer auszuweiten, den Abschreibungs-

zeitraum auf zehn Jahre zu verkürzen und eine jährliche Absetzung von 10 Prozent der Investitionssumme zu 

ermöglichen. Die Absetzung könnte an das Erreichen bestimmter Sanierungsstandards geknüpft werden.159 

Durch die Verkürzung des Abschreibungszeitraumes können wertvolle Anreize für Vermieter und die gesamte 

Wohnungswirtschaft gesetzt werden. 

2.2.3 Sanierung vermieteten Wohnraums  

Für Eigentümer vermieteten Wohnraums bestehen insbesondere bei lokal hoher Nachfrage nach Mietwohnun-

gen nahezu keine Anreize in energetische Modernisierungen zu investieren, da ihnen kaum wirtschaftliche Vor-

teile daraus entstehen würden. Von reduzierten Nebenkosten profitieren zunächst die Mieter, während die Ver-

mieter die Kosten für die Modernisierung aufbringen müssen. Unterlässt ein Vermieter daher energetische 

Maßnahmen, ist dies für ihn nicht nachteilig, denn die weiterhin mangels Sanierung höheren Betriebskosten 

                                                                        

155 (Deutsche Energie-Agentur GmbH, 2019b) 
156 (Institut der deutschen Wirtschaft, 2018, S. 2) 
157 (CDU/CSU/SPD, 2018, S. 114) 
158 (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019) 
159 (Deutscher Bundestag, 2011) (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019) 
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stellen für ihn nur Durchlaufkosten dar. Dieses sogenannte Mieter-Vermieter-Dilemma hemmt die Sanierung 

und Modernisierung von vermietetem Wohnraum erheblich.160 

Möchte der Vermieter die Sanierungsinvestition über die Miete erwirtschaften, hat er die Möglichkeit, die Miete 

gemäß § 558 BGB bis auf die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete zu erhöhen. Die Erhöhung ist auf maximal 

20 % in drei Jahren beschränkt. Alternativ kann er gemäß § 559 BGB die jährliche Miete um 8 % der für die 

jeweilige Wohnung aufgewendeten Kosten für Modernisierungsmaßnahmen im Sinne von § 555b BGB erhö-

hen (Modernisierungsumlage). Beide Möglichkeiten bestehen grundsätzlich nebeneinander. Möchte der Ver-

mieter sowohl die Miete erhöhen als auch die Modernisierungsumlage auf die Mieter umlegen, ist zu beachten, 

dass die Modernisierungsumlage auf die Grundmiete addiert wird.161 Das bedeutet, dass der Vermieter in die-

sem Fall die Miete auch nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen kann. Modernisierungen würden ihm 

daher nur in Gebieten, in denen die Vergleichsmiete nur gering ansteigt und daher die Modernisierungskosten 

unabhängig von der Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete über die Modernisierungsumlage auf den Mieter 

umlegbar sind oder in Gebieten, in denen eine energetische Sanierung ein entscheidendes Wertmerkmal ist 

(sog. energetischer Mietspiegel), einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.162  Beides ist jedoch in vielen Fällen 

nicht der Fall, da zum einen die ortsübliche Vergleichsmiete in den Großstädten aufgrund der Wohnungs-

knappheit üblicherweise hoch ausfällt und zum anderen potenzielle Mieter aufgrund der Konkurrenzsituation 

bei der Wohnungssuche die energetische Qualität einer Wohnung häufig nicht als Kriterium bei der Wohnungs-

auswahl berücksichtigen können. Es bestehen somit für die Vermieter wenige Anreize für eine energetische 

Sanierung. 

Aufgrund der gegensätzlichen Interessenslagen der beteiligten Akteure und des hohen finanziellen Aufwandes 

ist es schwer, einen gerechten Ausgleich zu finden, der dem Vermieter eine Refinanzierung seiner Investitio-

nen ermöglicht, ohne den Mieter dabei unangemessen zu belasten. Eine mögliche Lösung ist eine anteilige 

Beteiligung des Mieters an den Kosten der energetischen Modernisierung mittels eines Mietzuschlags auf die 

Kaltmiete, der an die voraussichtliche Ersparnis des Mieters bei den Betriebskosten gekoppelt ist. Der Vermie-

ter hätte so die Möglichkeit, seine Investition (teilweise) zu refinanzieren und für den Mieter entstehen in der 

Summe keine höheren Kosten, da auf die eingesparten Betriebskosten und nicht die Investitionskosten des 

Eigentümers abgestellt wird (Warmmietenneutralität).163 Einen Ansatz hierfür bietet der sogenannte „ökologi-

sche Mietspiegel“, ein um das Merkmal „wärmetechnische Beschaffenheit“ erweiterter Mietspiegel, der seit 

2003 in Darmstadt und seitdem in immer mehr Städten zur Anwendung kommt. 

2.3 Thema: Fördermaßnahmen im Wärmesektor 

2.3.1 Hohe Wärmegestehungskosten 

Die Gestehungskosten für Wärme aus erneuerbaren Energien sind im Vergleich zur Wärmeerzeugung aus fos-

silen Energieträgern sehr hoch. Die in Kapitel 5 beschriebenen Konzepte zur Wärmeversorgung mit erneuerba-

ren Energien im urbanen Raum sind entsprechend größtenteils unter den derzeitigen Bedingungen noch nicht 

wirtschaftlich umsetzbar (vgl. Abbildung ). 

                                                                        

160 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018a, S. 32) (Klinski, S., 2010, S. 284) 
161 BGH, NJW 2008, 849. 
162 (Klinski, S., 2010, S. 286) 
163 Ebd., S. 289. 
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Abbildung 26: Gegenüberstellung von Wärmegestehungskosten 
Quelle: Eigene Darstellung BBHC; für Berechnungen bzw. Recherche vgl. Teil B  sowie IER164 und AGFW165 

 

Hintergrund sind zum einen die teilweise sehr hohen Investitionen für die Anschaffung der Wärmeerzeuger 

und zum anderen, die im Vergleich zu konventionellen Technologien hohen bedarfsgebundenen Kosten, bei-

spielsweise für elektrische Energie bei Wärmepumpen, vgl. Kapitel 1.3). Es wird jedoch auch verdeutlicht, dass 

gegenwärtig vereinzelt bereits konkurrenzfähige Produkte auf dem Markt verfügbar sind. Wobei eine wirt-

schaftliche Umsetzung dieser fallabhängig genau zu prüfen ist. 

Es gibt eine Vielzahl von technologiespezifischen Investitionsförderungen, insbesondere seitens des Bundes-

amts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der KfW-Bank. Beispielsweise wird der Einsatz von Wär-

mepumpen in Privathaushalten und Unternehmen seitens des BAFA mit Investitionszuschüssen (im Rahmen 

des sog. Marktanreizprogramms – MAP) von bis zu 11.000 Euro sowohl im Bestand166 als auch im Neubau167 

gefördert. Die KfW stellt zinsgünstige Kredite für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien be-

reit168, die mit der BAFA Förderung kumulierbar sind. Die Förderungen beziehen sich jedoch ausschließlich auf 

die Anlagenerrichtung. Der fortlaufende Betrieb wird nicht gefördert oder privilegiert. 

Um die Wettbewerbsposition von Wärme aus erneuerbaren Energien und innovativer Technologien gegenüber 

der konventionellen Wärmebereitstellung zu verbessern, ist eine wirksame Bepreisung von CO2-Emissionen 

im Gebäudesektor dringend erforderlich. Übersichtliche und gezielte Förderprogramme für emissions-

arme Heiztechnologien, die nicht nur die Investition, sondern auch den Betrieb der Anlagen bzw. der Infra-

                                                                        

164 (Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung Universität Stuttgart, o. J.) 
165 (AGFW - Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V., 2013) 
166 (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 2019a)  
167 (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 2019b)  
168 (KfW Bankengruppe, o.J.)  
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strukturen umfassen, sollten eine CO2-Bepreisung flankieren, bis die Technologien eigenständig im Wettbe-

werb bestehen können. Wichtig ist die Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit anderen denkbaren Maß-

nahmen, wie einer etwaigen Anpassung von Abgaben und Umlagen für den Strombezug.  

2.3.2 Förderungen von KWK-Anlagen  

Durch das im Dezember 2018 verabschiedete Energiesammelgesetz169 wurde die Förderung von KWK-Anla-

gen, Wärmenetzen und -speichern durch das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)170 zunächst um wei-

tere drei Jahre bis 2025 (vgl. §§ 6 Abs. 1 Nr. 1c, 18 Abs. 1 Nr. 1b, 22 Abs. 1 Nr. 1b KWKG)  verlängert, steht jedoch 

gemäß § 35 Abs. 18 KWKG noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäi-

sche Kommission. Die Frage, ob das KWKG infolge des EuGH Urteils zum EEG171 weiterhin überhaupt als Beihilfe 

einzustufen ist, ist bis dato noch ungeklärt. Die Notifizierung der Verlängerung im Rahmen des Energiesam-

melgesetzes wurde vorerst bis zu einer abschließenden Prüfung durch die Bundesregierung ausgesetzt.172 Für 

KWK-Investitionen für die Zeit von 2023 bis 2025 besteht deshalb noch keine Rechtssicherheit. 

Weitere Unsicherheit ergibt sich für die Jahre nach 2025 aufgrund der geplanten Überprüfung des Förderbe-

darfs von KWK-Anlagen vor Ablauf der nächsten Förderperiode 2025.173 Einerseits entsteht mit diesem Zeitplan 

eine gewisse Investitionsunsicherheit für Investoren. Andererseits wird dadurch aber auch die Möglichkeit ge-

schaffen, die Notwendigkeit der Förderung insbesondere von Gas-KWK innerhalb eines überschaubaren Zeit-

raums zu überprüfen und rechtzeitig Maßnahmen für den gesteigerten Einsatz erneuerbarer Energieträger in 

KWK-Anlagen zu ergreifen. 

Derzeit stammen noch etwa 80 Prozent der Energie in Fernwärmenetzen aus Kohle- oder Gas-KWK.174 Ziel der 

KWKG-Förderung ist primär die Verbesserung der Primärenergieeffizienz durch die gekoppelte Strom- und 

Wärmeerzeugung. Entsprechend stehen nach der derzeitigen Rechtslage im Wesentlichen Effizienzkriterien 

und nicht der Einsatz erneuerbarer Energien im Fokus.175 Werden allerdings in einer KWK-Anlage ausschließ-

lich erneuerbare Energien im Sinne des EEG eingesetzt, besteht bereits jetzt ein Anspruch auf eine ggf. höhere 

Förderung nach § 19 EEG 2017. Wegen des Doppelbegünstigungsverbots des § 1 Abs. 3 KWKG kann daneben 

aber die Förderung nach dem KWKG nicht mehr in Anspruch genommen werden. Dennoch kann situations-

spezifisch ein Anreiz für Anlagenbetreiber bestehen, möglichst umfassend auf erneuerbare Energien umzustel-

len, um so eine höhere Förderung nach dem EEG 2017, statt nach dem KWKG zu erhalten.  

Ein erster Schritt für die Reduzierung des Einsatzes von fossilen Brennstoffen in KWK-Anlagen wurde be-

reits 2016 vollzogen, als kohlebetriebene KWK-Anlagen für die Zukunft aus der Förderung herausgenommen 

wurden, § 6 Abs. 1 Nr. 2 KWKG. Um die Energiewende im urbanen Raum umzusetzen, muss langfristig auch der 

Einsatz fossilen Gases für den Betrieb von KWK-Anlagen reduziert und schrittweise durch erneuerbare Ener-

gien bzw. erneuerbare Brennstoffe ersetzt werden. Die Förderung nach dem KWKG könnte dementsprechend 

zukünftig an den anteiligen Einsatz erneuerbarer Energien und/oder Abwärme geknüpft werden, um insbe-

sondere im Fernwärmebereich die Dekarbonisierung voranzutreiben. Alternativ kann die Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energien sowie von Abwärme in den Wärmenetzen auch über das Basis-Programm (siehe dazu 

                                                                        

169 Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtli-

cher Vorschriften vom 17. Dezember 2018. 
170 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert 

worden ist. 
171 EuGH, Urt. v. 28.03.2019, Az. C-405/16 P. 
172 Kleine Anfrage der Abgeordneten Reinhard Huben, Michael Theurer, Thomas L. Kemmerich, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FPD betr.: „Zu-

kunft der Fernwärme in Nordrhein-Westfalen" BT-Drucksache: 1919941 vom 22.05.2019, S. 8. Deutscher Bundestag (2019), Drucksache 19/10476, S. 6. 
173 (Berkel, M., 2018) 
174 (Öko-Institut e.V., 2018a, S. 23) 
175 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V., 2018a, S. 40 f. ) 
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Kapitel 0) statt über das KWKG unterstützt werden. Dieser Prozentsatz sollte sodann schrittweise erhöht wer-

den. Für eine Übergangszeit kann die Fortführung und ggf. der Ausbau von Förderinstrumenten für die Umstel-

lung auf andere Einsatzstoffe als Kohle sinnvoll sein, wie der bereits bestehende Anspruch auf Förderung bei 

einer sukzessiven blockweisen Abkehr vom Kohleeinsatz in KWK-Anlagen, § 6 Abs. 1a KWKG sowie § 7 Abs. 2 

KWKG (Kohleersatzbonus). Insbesondere über eine Erhöhung des Kohleersatzbonus könnte ein schnellerer 

Ausstieg aus der Kohle in der KWK-Erzeugung erreicht werden. Entsprechend könnte auch die Umstellung auf 

den Einsatz erneuerbarer Energieträger gefördert bzw. langfristig der Einsatz von erneuerbaren Energien 

zur Voraussetzung für die KWKG-Förderung gemacht werden. 

2.3.3 Förderung Wärmenetze und Wärmespeicher 

Wärmenetze bilden die Grundlage für zentrale Wärmeversorgungskonzepte. Deshalb wird auch die Errichtung 

neuer Wärmenetze über das KWKG grundsätzlich gefördert, wenn die Inbetriebnahme vor dem 31. Dezem-

ber 2025 erfolgt.176 Gefördert werden der Neu- und Ausbau von Wärmenetzen, sowie Netzverstärkungsmaß-

nahmen, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 KWKG muss dafür die Versor-

gung der angeschlossenen Abnehmer innerhalb von 36 Monaten zu mindestens 75 Prozent mit Wärme aus 

KWK-Anlagen oder zu mindestens 50 Prozent aus einer Kombination von Wärme aus KWK-Anlagen (min. 

25 Prozent), Wärme aus erneuerbaren Energien oder industrieller Abwärme erfolgen. Außerdem gefördert wird 

der Zusammenschluss bestehender Wärmenetze, die Anbindung einer KWK-Anlage an ein bestehendes Wär-

menetz sowie der Umbau für die Umstellung von Heizdampf auf Heizwasser (vgl. § 18 Abs. 4 KWKG), jedoch 

nur unter der Bedingung der Erhöhung der transportierbaren Wärmemenge um mindestens 50 Prozent im be-

treffenden Trassenabschnitt. Fördergeber ist das BAFA und die Förderhöhe ist für Wärmeleitungen mit 100 mm 

Durchmesser auf 100 Euro je laufenden Meter, jedoch nicht mehr als 40 % der ansatzfähigen Investitionskosten 

festgelegt, § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWKG. Für Leitungen mit einem Durchmesser über 100 mm werden 30 Pro-

zent der ansatzfähigen Investitionskosten erstattet, § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWKG. Insgesamt darf die Förde-

rung nicht mehr als 20 Millionen Euro pro Projekt betragen. 

Bei der Wärmenetzförderung liegt der Schwerpunkt nach wie vor beim Aus- und nicht beim Umbau der Wär-

menetze im Rahmen der Transformation hin zu erneuerbaren Energien. Hier muss mit der anstehenden KWKG-

Novelle dringend nachgebessert werden. Insbesondere kann es problematisch sein, die Auszahlung der För-

derung bei Netzumstellung pauschal an die Erhöhung der Transportnetzkapazität zu knüpfen, wohingegen der 

eigentliche Zweck und Nutzen dieser Umstell- und Umbaumaßnahmen in der Erneuerbaren-Einspeisung liegt. 

Dies betrifft besonders Maßnahmen zur Dampfnetzumstellung, zur Temperaturabsenkung sowie zur Anpas-

sung der Wärmenetzinfrastruktur an veränderte Erzeugungsströme. Im Rahmen einer KWKG-Novellierung 

sollte die Quote zur Transportnetzkapazitätserhöhung deshalb einer umfassenden Prüfung unterzogen und 

ggf. entsprechend angepasst werden.  

Zudem ist eine Gleichstellung erneuerbarer Wärme mit KWK-Wärme anzustreben. Im Zuge der Wärmewende 

werden immer höhere Anteile erneuerbarer Wärme in den Wärmenetzen enthalten sein. Umgekehrt wird der 

Anteil an KWK-Wärme entsprechend sinken. Es darf zu keiner Benachteiligung von Fernwärmeversorgern kom-

men, die die Wärmewende überdurchschnittlich schnell erfüllen. Dies wäre jedoch nach aktueller Gesetzes-

lage der Fall, wenn in Netzen mit hohen Erneuerbaren-Anteilen das KWK-Kriterium nach §18 Abs. 2 KWKG nicht 

mehr erfüllt wird. Es ist daher eine vollkommene Gleichstellung von erneuerbarer Wärme mit KWK-Wärme hin-

sichtlich der Effizienzkriterien des KWKG nach § 18 Abs. 1 und 2 KWKG erforderlich.  

                                                                        

176 Unter der Voraussetzung der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission gem. § 35 Abs. 18 KWKG. 
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Darüber hinaus sollte die Netzanbindung von Erneuerbare-Energien-Wärmeerzeugungsanlagen analog zu 

KWK-Anlagen gefördert werden. Der Bau von Transportnetzen zur Anbindung neuer Erneuerbare-Energien-

Wärmeerzeugungsanlagen an das Wärmenetz ist über das KWKG nicht förderfähig, da hier die Anforderung des 

Anschlusses einer KWK-Anlage besteht. Die Förderung sollte entsprechend auf Erneuerbare-Energien-Wärme-

erzeugungsanlagen erweitert werden. 

Die entsprechenden Anpassungen und Eingliederungen in die gesetzliche Fördersystematik obliegen dem Ge-

setzgeber.   

Auch die KfW-Bank und das BMWi fördern im Rahmen des Marktanreizprogramms für erneuerbare Energien 

im Wärmemarkt (MAP) die Errichtung und Erweiterung von Wärmenetzen durch zinsgünstige Darlehen und 

Tilgungszuschüsse in Höhe von 60 Euro pro neu gebauten Leitungsmeter. Antragsberechtigt sind Unterneh-

men, Privatpersonen, Freiberufler, Landwirte, Kommunen und gemeinnützige Antragsteller und Genossen-

schaften. Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist, dass die verteilte Wärme zu mindestens 50 Prozent 

bzw. bei Neubauten zu 60 Prozent aus erneuerbaren Energien oder Abwärme besteht oder aus Wärmepumpen 

stammt, sofern das Wärmenetz im Mittel über das gesamte Netz einen Mindestwärmeabsatz von 500 Kilowatt-

stunden pro Jahr und Meter Trasse aufweist. Zusätzlich können die Investitionen von Wärmenetzbetreibern 

für Hausübergabestationen von Bestandsgebäuden mit 1.800 Euro gefördert werden, soweit kein An-

schluss- und Benutzungszwang besteht. Der Förderhöchstbetrag beträgt 1 Million Euro bzw. 1,5 Millionen Euro 

bei einer Einspeisung von Wärme aus Tiefengeothermieanlagen. Die Teilnahme am MAP ist bei einer mögli-

chen Förderung nach dem KWKG grundsätzlich ausgeschlossen.177 

Die KfW vergibt im Rahmen des Programms IKU (Investitionskredit Kommunale Unternehmen) – Energeti-

sche Stadtsanierung – Quartiersversorgung außerdem zinsgünstige Kredite für den Neu- und Ausbau sowie 

die Modernisierung von Wärmenetzen zur Wärmeversorgung im Quartier. Zusätzlich können auch die er-

forderlichen Anschlüsse und Übergabestationen unter bestimmten Voraussetzungen mitgefördert werden. 

Ziel der Förderung ist die Entwicklung und Umsetzung integrierter Quartierskonzepte, die im Einklang mit den 

Zielen der Stadt- und Stadtteilentwicklung stehen. Antragsberechtigt sind kommunale Unternehmen, alle ge-

meinnützigen Organisationsformen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, sowie Unternehmen und Privat-

personen, sofern sie Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur vornehmen und diese von einer 

kommunalen Rechtspersönlichkeit genutzt wird. Bei Einhalten der technischen Mindestvoraussetzungen und 

nach Durchführung der Investition ist ein Tilgungszuschuss in Höhe von maximal 5 Prozent des Zusagebetra-

ges möglich. Auch im Rahmen dieses Programms ist eine gleichzeitige Förderung derselben Ausgaben nach 

dem KWKG ausgeschlossen.178  

Das BMWi hat darüber hinaus das Förderprogramm Modellvorhaben Wärmenetzsysteme 4.0 ins Leben geru-

fen. Ziel ist die Realisierung eines Wärmenetzsystems 4.0 durch Neubau oder Transformation eines Netzes 

oder eines räumlich abgrenzbaren Teilbereichs eines bereits bestehenden Wärmenetzes („Teilnetz“). Hierfür 

werden Investitionszuschüsse vergeben. Die Wärmenetze der 4. Generation sollen durch einen hohen Anteil 

erneuerbarer Energien sowie Abwärme unterschiedlicher Quellen gespeist werden. Mit 20 bis 95 Grad Celsius 

liegt das Temperaturniveau deutlich unter dem konventioneller Wärmenetze. Zwar ist das Förderprogramm 

im Sinne einer Förderung von Fernwärmesystemen mit hohen Erneuerbaren-Anteilen sehr zu begrüßen. Je-

doch schließt das Programm erneuerbare Wärmequellen mit naturgemäß höherem Temperaturniveau – wie 

die Tiefengeothermie – aus. Die Förderkriterien sollten im Programm Wärmenetze 4.0 entsprechend überar-

                                                                        

177 (KfW Bankengruppe, 2019a) 
178 (KfW Bankengruppe, 2019b) 
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beitet oder alternativ im Basisprogramm die Förderung von Geothermie auf höherem Temperaturniveau be-

rücksichtigt werden. Mithilfe solcher innovativer Wärmenetze sollen in Zukunft historische Stadtkerne oder 

schwer dämmbare Gebäude in Ortskernen mit CO2-armer Wärme versorgt werden können.179 Die Förderung 

erfolgt dabei in zwei Schritten und wird ebenfalls vom BAFA ausgegeben. Zunächst besteht die Möglichkeit, 

einen Antrag auf Förderung einer Machbarkeitsstudie zu stellen. Dabei sind bis zu 60 Prozent der anfallenden 

Kosten förderfähig, maximal jedoch 600.000 Euro. Im zweiten Schritt fördert das Programm Ausgaben für 

Wärmenetze, wie zum Beispiel für Rohrleitungen (inklusive Wärmedämmung), Erd- und Verlegearbeiten (in-

klusive Versiegelung der Oberflächen nach Verlegung), Pumpen, Mess-, Steuer- und Regeltechnik für Betrieb, 

Steuerung und Monitoring des Netzes sowie für Wärmeüberträger. Der Zuschuss kann bis zu 50 Prozent der 

förderfähigen Ausgaben betragen, maximal jedoch 15 Millionen Euro. Die Grundförderung für ein solches ex-

perimentelles Entwicklungsvorhaben beträgt 20 Prozent bzw. 30 Prozent der förderfähigen Ausgaben, falls ein 

kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) den Antrag stellt. Einzelkomponenten, die sich noch in der indust-

riellen Forschung befinden, können bis zu 75 Prozent gefördert werden und vorbereitende Kommunikations- 

und Informationsmaßnahmen sogar bis zu 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben, jedoch höchstens bis zu 

200.000 Euro. Bei Kooperationen mit wissenschaftlichen Institutionen können bis zu 100 Prozent der Aus-

gaben bis maximal 1 Million Euro gefördert werden. Antragsberechtigt sind Unternehmen, kommunale Be-

triebe und Zweckverbände, eingetragene Vereine und Genossenschaften und unter bestimmten Voraussetzun-

gen Konsortien und Contractoren. Die Zuwendung ist nicht mit der Förderung nach dem KWKG für dieselben 

förderfähigen Ausgaben kumulierbar.180 

Einen großen Beitrag zum Umbau der Wärmenetze zur zunehmend klimaneutralen Versorgung kann das von 

der Bundesregierung für Anfang 2020 geplante neue Basis-Programm leisten, dass die Förderung gebäude-

übergreifender Investitionen zur Versorgung von Gebäuden, Anlagen oder Prozessen mit Wärme oder Kälte 

zum Ziel hat. Insbesondere sollen dadurch Wärmenetze, die aus erneuerbaren Energien gespeist werden, 

adressiert werden.181 Das Basis-Programm sollte sowohl die notwendigen Anpassungen im Förderrahmen für 

den Umbau der Wärmenetze als auch eine gezielte Förderung erneuerbarer Fernwärme-Technologien (Tiefen-

geothermie, Solarthermie, Biomasse) – sofern diese nicht schon vom Förderprogramm Wärmenetze 4.0 erfasst 

werden – über das Marktanreizprogramm enthalten. Auch durch die Nationale Klimaschutzinitiative können 

netzrelevante Aspekte gefördert werden. Außerdem existieren zahlreiche Fördermöglichkeiten auf Länder- 

und Kommunalebene.182 

Mit zunehmendem Einsatz von Technologien, wie Solarthermieanlagen oder stromnetzdienlich eingesetzten 

Wärmepumpen, die im Bedarfsfall nicht kontinuierlich Wärme bereitstellen können, steigt auch die Bedeutung 

von Wärmespeichern.183 Für den Neubau eines Wärmespeichers haben die Betreiber gegenüber dem ÜNB ei-

nen Anspruch auf Zahlung eines Zuschusses gemäß § 22 Abs. 1 KWKG, wenn die Inbetriebnahme vor dem 

31. Dezember 2025 erfolgt und die Wärme überwiegend, also zu mehr als 50 Prozent aus KWK-Anlagen 

stammt, die an das Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind und in dieses Netz einspeisen kön-

nen. Alternativ kann die Wärme nach § 22 Abs. 2 KWKG auch durch industrielle Abwärme oder Wärme aus er-

neuerbaren Energien ersetzt werden, soweit ein Mindestanteil an KWK-Wärme von 25 Prozent nicht unter-

schritten wird. Daneben gibt es weitere Förderprogramme auch für Wärmespeicher, u. a. die Förderung im 

Rahmen des Marktanreizprogramms für die Errichtung und/oder Erweiterung von Wärmespeichern über 10 

                                                                        

179 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2019b)  
180 (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 2018) 
181 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2017, S. 10) 
182 (Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH/adelphi consult GmbH/Ecofys Germany GmbH/PricewaterhouseCoopers GmbH/Agentur für 

Erneuerbare Energien, 2017, S. 116 f.) 
183 Schäfer-Stradowsky/Doderer in: (Assmann & Peiffer, 2018) §§ 18 ff. KWKG. 
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Kubikmeter (sofern die Wärmespeicher überwiegend aus erneuerbaren Energien gespeist und bestimmte Qua-

litätskriterien eingehalten werden).184 

Insgesamt ist die Systematik für Maßnahmen zur Förderung von Wärmenetzen und -speichern relativ unüber-

sichtlich und häufig mit langen Antragsbearbeitungszeiten verbunden. Zudem fehlt es zum Teil an der Ab-

stimmung zwischen den verschiedenen Förderstellen, wodurch der Zugang zu Förderprogrammen zusätz-

lich erschwert wird.185 Hier gilt es, ausreichende Informations- und Beratungsangebote zu schaffen, damit die 

Förderinitiativen Investitionen effektiv anreizen können.  

Die Förderung von Wärmenetzen muss so ausgestaltet werden, dass langfristig ein Umbau der Wärmenetze 

vorgenommen wird, um einen wesentlich größeren Anteil erneuerbarer Energien in die bereits bestehenden 

Netze integrieren zu können. Dazu bedarf es eines geeigneten und hinreichend übersichtlichen Förderrah-

mens, der an die potenziellen Fördernehmer kommuniziert werden muss.  

2.4 Thema: Wärmeinfrastruktur 

2.4.1 Fehlen zentraler Ansprechpartner 

Die zentralen Akteure im Rahmen der urbanen Wärmeversorgung sind die regionalen und lokalen Energie- und 

Wärmeversorger, Wohnungsbaugesellschaften, Gebäudeeigentümer*innen und Mieter*innen, Handel und Ge-

werbe, aber auch Bürger*innen und Bürgerenergiegenossenschaften.186 Aufgrund der Vielfältigkeit der an der 

urbanen Wärmewende beteiligten Akteure gilt es eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen in Ausgleich zu 

bringen und planend zu koordinieren. Bisher gibt es in aller Regel keinen allgemeinen, zentralen Ansprech-

partner und die Einrichtung solcher Stellen ist bisher gesetzlich auch nicht vorgesehen. Dies macht es schwie-

rig, ein einheitliches optimiertes Vorgehen innerhalb des Quartiers zu garantieren.  

Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht unmittelbar an die Energiebranche angebunden sind, 

fehlt häufig die Expertise, um das volle Potenzial für die urbane Wärmeversorgung auszuschöpfen. Dadurch 

werden Chancen, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen und so die Wärmewende voranzubringen nicht ge-

nutzt und Möglichkeiten erneuerbare Wärme einzusetzen, gehen verloren oder werden erst gar nicht erkannt. 

Aufgrund heterogener Wärmenachfrage und Erzeugungsstrukturen sowie der räumlichen Begrenzung des 

Wärmetransports bietet es sich deshalb an, auch die Koordinierung der Wärmeversorgung auf lokaler Ebene 

anzusiedeln. Mit den Kommunen sind hier lokale Akteure vorhanden, die die Vielzahl der Interessen bündeln 

könnten. Es ist daher sinnvoll, die Rolle der Kommunen im Bereich der Wärmeinfrastruktur zu stärken und 

entsprechend auch zentrale Ansprechpartner auf dieser Ebene vorzusehen. 

Die Aufgaben eines solchen zentralen Ansprechpartners können Information, Aufklärung, Interessenvermitt-

lung und die Herstellung von Kommunikation mit und zwischen allen Beteiligten sein. Sie können auch die 

Stellung der Bürger*innen gegenüber den etablierten Akteuren stärken und so zu einer gesteigerten Akzeptanz 

der Wärmewende in der jeweiligen Kommune beitragen.  

                                                                        

184 (KfW Bankengruppe, 2019a) 
185 (Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH/adelphi consult GmbH/Ecofys Germany GmbH/PricewaterhouseCoopers GmbH/Agentur für 

Erneuerbare Energien, 2017, S. 63 f.). 
186 (Heinrich-Böll-Stiftung e.V., 2015, S. 76 f.) 
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Die Stelle könnte auf Ebene der unteren Verwaltungsbehörden angesiedelt werden, je nach Bundesland bei-

spielsweise im Landratsamt oder der Gemeinde.187 Damit wäre der Ansprechpartner in die Kommunalstruktur 

integriert und würde aus dem Kreis- oder Gemeindehaushalt bezahlt werden. Alternativ könnte in Anlehnung 

an das Modell eines Bürgerbeauftragten188 auch ein komplett unabhängiger und weisungsungebundener An-

sprechpartner eingesetzt werden, der aus dem Landeshaushalt bezahlt würde.  

2.4.2 Kommunale Wärmeplanung 

Neben einem Ansprechpartner bedarf die urbane Wärmeversorgung und -wende einer strukturierten, über-

greifenden Planung, auch um die verschiedenen Sektoren zu koppeln und beispielsweise die Potenziale von 

Abwärme zu heben. Durch ihre regionale Verankerung und Rolle kann die Kommune die Vielzahl der Interessen 

bündeln und eine solche Planung vornehmen. Die hohe Infrastrukturdichte urbaner Räume bietet dabei große 

Potenziale für den Einsatz erneuerbarer Energien, die mangels koordinierender Strategie bisher ungenutzt 

bleiben. Durch eine Wärmeplanung erhalten Kommunen die Möglichkeit den Einsatz klima- und ressourcen-

schonender Wärmeversorgungstechniken vorzusehen. Die zentrale Koordination von Einzelentscheidungen 

führt zu dem Einsatz wirtschaftlich attraktiver Konzepte, wodurch letztendlich sowohl die Kommunen als auch 

ihre Bürger*innen profitieren können.189 

Die Entscheidung, welche Versorgungkonzepte zum Einsatz kommen, liegt bei der/dem Eigentümer*in und 

wird oft als Einzelentscheidung getroffen. Trifft der Einzelne eine Investitionsentscheidung zur Modernisierung 

der Wärmeversorgung, kommt für einen langen Zeitraum kein neuerlicher Austausch der Anlage oder Wechsel 

der Versorgungsform in Betracht, es tritt ein sogenannter Lock-in-Effekt ein. Dies führt dazu, dass dieses Ei-

gentum längerfristig nicht zu einer Gesamtstrategie beitragen kann. Die wirtschaftliche Umsetzung von zum 

Beispiel Wärmenetzplänen, durch welche gerade lokale klimaneutrale Potenziale gehoben werden können, 

die aber für die Wirtschaftlichkeit auf eine hohe Anzahl von Anschlussnehmern angewiesen sind, wird er-

schwert. Aufgrund der langen Investitionszyklen bedarf es einer frühzeitigen umfassenden Planung der Wär-

meversorgung, um unabgestimmte Einzelentscheidungen, die potenziellen Wärmekonzepten entgegenste-

hen, zu vermeiden.  

Die Wärmeplanung ist eine Aufgabe, die die Kommunen als Bestandteil ihrer kommunalen Planungshoheit 

aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG)190 freiwillig wahrnehmen können. Weitergehend plant Baden-Württemberg 

derzeit die Einführung einer Pflicht zur Wärmeplanung für die Stadtkreise und die großen Kreisstädte des Bun-

deslandes.191 Der Bund könnte im Rahmen des noch für dieses Jahr geplanten Bundesklimaschutzgesetz für 

die Kommunen zumindest mittelbar eine Verpflichtung zur Vornahme von Wärmeplanung einführen, indem 

die Länder zur Verabschiedung entsprechender Gesetze verpflichtet werden. Dadurch wären auch diejenigen 

Kommunen, die ihren Fokus bisher nicht auf den Klimaschutz gelegt haben, gezwungen, geeignete Maßnah-

men für eine erfolgreiche Wärmewende zu prüfen und festzuschreiben.192 Unmittelbar kann der Bund keine 

Aufgaben an die Kommunen übertragen (sog. Durchgriffsverbot, vgl. Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG, Art.85 Abs. 1 S. 2 

GG).193  

                                                                        

187 z.B. für Baden-Württemberg gemäß § 15 Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG BW). 
188 Vgl: https://www.buergerbeauftragter-bw.de/information/haeufige-fragen#c5247. 
189 (Agentur für Erneuerbare Energien, 2016, S. 6)  
190 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fas-

sung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2019 (BGBl. I S.404) geändert worden ist. 
191 (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, 2019, S. 5) 
192 (Becker Büttner Held , 2018, S. 33) 
193 (Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, 2011, S. 9) 
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Wird eine solche Planung vorgenommen, sollte sie sowohl die Wärmeerzeugungsoptionen, die kommunalen 

Verbraucher als auch die Wärmeverteilung umfassen. Dadurch können optimale Standorte, nicht nur für Wär-

merzeugungsanlagen, sondern beispielsweise auch für Abwärme erzeugende Unternehmen gefunden wer-

den.194 Die Planung dazu kann in mehreren Schritten erfolgen. Zunächst gilt es eine möglichst genaue Analyse 

der aktuellen Situation anzufertigen. Dazu gehören sowohl der Nutzungszweck und Sanierungsstand der vor-

handenen Gebäude als auch die Ermittlung des jeweiligen Wärmebedarfs und des Temperaturniveaus. Dieser 

Schritt umfasst auch eine Bestandsanalyse der bereits vorhandenen Wärmeinfrastruktur, wie etwa vorhande-

ner Wärmenetze, und zentraler und dezentraler Wärmeerzeugungsanlagen. Daran anschließend werden die 

vorhandenen Energiepotenziale identifiziert und darauf aufbauend Konzepte entwickelt, wie die vorhandene 

Infrastruktur wirtschaftlich optimal genutzt und weiterentwickelt werden kann.195 Bei der Aufstellung der Wär-

mepläne sollten die Faktoren Umweltschutz, Naturschutz, regionale Wertschöpfung und Akzeptanz in etwaige 

Abwägungen mit einbezogen werden. Dazu gehört auch die Einbindung der betroffenen Akteure in die kon-

krete Ausarbeitung der Pläne.196 

Die Festsetzung der Wärmepläne, bei der unter anderem die örtlichen Wärmeversorger (Wärme, Gas, Strom) 

beteiligt werden sollten, kann schließlich durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen. Die Wärmepläne 

müssten in der Folge in bereits vorhandene Planungsinstrumente, wie den Flächennutzungsplan und die Bau-

leitplanung, integriert werden. Die Kommunen können auch öffentlich-rechtliche Verträge zur Realisierung ih-

rer Planung abschließen.197 Außerdem haben die Kommunen die Möglichkeit, Satzungen aufzustellen, die ei-

nen Anschluss- und Benutzungszwang anordnen können. Durch diesen werden Gebäudeeigentümer ver-

pflichtet, ihre Grundstücke an ein Wärmenetz anzuschließen und ausschließlich dieses zur Wärmeversorgung 

zu nutzen. Als Begründung reicht gemäß § 16 EEWärmeG der Zweck des Klima- und Ressourcenschutzes aus, 

soweit sich die Maßnahme insgesamt als verhältnismäßig darstellt. Diese kann allerdings zum Beispiel unver-

hältnismäßig sein, wenn die genutzte Wärmeversorgung bereits höhere Klima- und Umweltschutzstandards 

erfüllt, als die Fernwärmeversorgung. Insofern muss stets eine Abwägung im Einzelfall erfolgen.198 

Für viele Kommunen scheitert die Planung allerdings bereits an einer fehlenden Datengrundlage. Für eine 

umfassende, fundierte Planung benötigen die Kommunen Informationen etwa über Umfang, Alter und Stand-

orte von Wärmeverbrauchern und -erzeugern, die eingesetzten Brennstoffe und energierelevante Daten von 

Wärmenetzen, die nicht in kommunaler Hand sind (Alter, Art, Leitungslänge, Temperaturniveau, Volumen-

ströme, eingesetzte Brennstoffe, PEF etc.). Um diese Informationen zeitnah und vollständig zu erlangen, ist ein 

Auskunftsanspruch der Kommunen gegenüber privaten Unternehmen, öffentlichen Stellen und bevollmäch-

tigten Schornsteinfegern erforderlich. 199  Einen solchen Anspruch gibt es bereits in Schleswig-Holstein, § 7 

Abs. 2 Energie- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG-SH) 200 . § 8 Abs. 4 Thüringer Klimagesetz 

(ThürKlimaG)201 sieht zumindest einen Auskunftsanspruch der Kommunen für die verfügbaren Energiedaten 

gegenüber dem Thüringer Landesamt für Statistik vor. 

Eine Möglichkeit zur Bündelung und Verwaltung planungsrelevanter Daten kann zudem die Schaffung von 

Datenplattformen sein, in denen alle relevanten Akteure die Möglichkeit haben, ihre Energiedaten abzulegen. 

Auch hier kann den Kommunen bei der Bereitstellung einer solchen Plattform und der Verwaltung der Daten 

eine entscheidende Rolle zukommen.  

                                                                        

194 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V./Becker Büttner Held/Öko-Institut e.V., 2019, S. 110) 
195 Ebd. S. 7 ff. 
196 Ebd.  
197 Ebd.  
198 Schäfer-Stradowsky/Doderer in: (Assmann & Peiffer, 2018)§§ 18 ff. KWKG, Rn. 19 ff. 
199 Ebd. S. 110 f.  
200 Energie- und Klimaschutzgesetz Schleswig-Holstein (EWKG SH) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Energiewende und zum Klimaschutz in Schleswig-

Holstein vom 7. März 2017 (GVOBl. S. 124). 
201 Thüringer Klimagesetz (ThürKlimaG) vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 816). 
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2.4.3 Bauplanungsrecht 

Zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung stehen den Kommunen verschiedene Planungsinstru-

mente zur Verfügung, von denen sie aber oftmals wenig Gebrauch machen. Mithilfe der Bauleitplanung ha-

ben die Kommunen beispielsweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) BauGB die Möglichkeit, im Bebauungsplan Ge-

biete festzusetzen, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen bestimmte luftverunreinigende 

Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen. Mit diesen Verwendungsverboten bzw. – be-

schränkungen können in erster Linie bestimmte Heizstoffe ausgeschlossen werden. 202 Mithilfe dieser Fest-

setzungen kann die Kommune faktisch die Wahl möglicher zulässiger Wärmeversorgungskonzepte einen-

gen.203 Entscheidend ist, dass die Kommune diese Festsetzungen im Bebauungsplan nur aus städtebaulichen 

Gründen treffen kann. Andere Gründe, wie der sparsamere Energieverbrauch bestimmter Heizstoffe oder all-

gemeine ökologische Ziele sind nicht ausreichend.204 Städtebauliche Gründe erfordern immer einen boden-

rechtlichen Bezug.205  Ein solcher Bezug ist bei Verwendungsverbot bzw. -beschränkung bestimmter Heiz-

stoffe beispielsweise bei besonders schützenswerten Orten, wie Hanglagen, Kurorten, Naherholungsgebieten 

oder bei besonders empfindlichen, von Luftverunreinigungen betroffenen Orten, gegeben.206 Auch wäre eine 

solche Festsetzung möglich, wenn die Kommune auf ihrem Gemeindegebiet die lufthygienischen Verhältnisse 

verbessern möchte.207  

Darüber hinaus kann die Kommune gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB auch Gebietsfestsetzungen treffen, in 

denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen für die Erzeu-

gung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder KWK 

getroffen werden müssen. Auch bei dieser Festsetzung bedarf es städtebaulicher Gründe.208 Nach dem Wort-

laut von § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB erfasst diese Festsetzung jedoch nur Neubauten und gibt den Grundstück-

seigentümern keine Nutzungspflicht für die erneuerbaren Energien oder KWK vor.209 

Ergänzend zu den Festlegungen im Bebauungsplan haben die Kommunen die Möglichkeit, über städtebauli-

che Verträge städtebauliche Maßnahmen auf einen Vertragspartner zu übertragen.210 Möglicher Vertragsin-

halt eines städtebaulichen Vertrages kann beispielsweise die Errichtung und Nutzung von Anlagen und Ein-

richtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder KWK sein, sofern die Errichtung und Nutzung mit den 

städtebaulichen Planungen und Maßnahmen verfolgten Zielen und Zwecken übereinstimmen, 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 BauGB. Inhaltlich hat die Kommune bei einem städtebaulichen Vertrag im Gegensatz zu 

Festsetzungen im Bebauungsplan nach § 23 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB mehr Gestaltungsspielraum, da der Vertrag 

auch Bestandsgebäude erfassen und eine Nutzungspflicht der erneuerbaren Energien und der KWK vor-

geschrieben werden kann. 

                                                                        

202 Schäfer-Stradowsky/Doderer in: (Assmann & Peiffer, 2018)§§ 18 ff. KWKG, Rn. 27 f. 
203 Ebd. 
204 Söfker in: (Ernst, Zinkahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2018)BauGB, § 9, Rn. 187 ff. 
205 Ebd. Rn. 191. 
206 Ebd. 
207 Söfker in: (Ernst, Zinkahn, Bielenberg, & Krautzberger, 2018) BauGB, § 9, Rn. 191. 
208 Ebd. 
209 Ebd. Rn. 197a. 
210 Reidt in: (Battis, Krautzberger, & Löhr, 2016)BauGB, § 11, Rn. 13. 
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2.4.4 Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung (Wärmelieferverordnung) 

Ein bedeutendes Hemmnis für die Ausweitung der gewerblichen Wärmelieferung im Mietwohnbestand ist die 

Ausgestaltung von § 556c BGB, der die Verordnungsermächtigung für die Wärmelieferverordnung211 beinhal-

tet. Gemäß § 556c Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB kann ein Vermieter die Betriebskosten für Wärme und Warmwasser bei 

einer Umstellung der Wärmeversorgung von der Eigenversorgung (Begriff der „Eigenversorgung” im BGB ab-

weichend von EEG 2017) auf die eigenständig gewerbliche Lieferung durch einen Wärmelieferanten nur dann 

auf den Mieter umlegen, wenn die zukünftigen Kosten für die Wärmelieferung die bisherigen Kosten (inkl. War-

tung und Instandhaltung) nicht übersteigen. Der Vermieter ist bei der Modernisierung der Wärmeversorgung 

an diese Vorgaben nicht gebunden. Die neue Wärmeversorgungstechnologie muss lediglich effizienter als die 

alte Anlage sein. Das eigentliche Ziel der Vorschrift, die Verbesserung der Energieeffizienz bei der Wärmever-

sorgung durch die Umstellung auf gewerbliche Wärmelieferung212, wird durch diese Schieflage in der gesetzli-

chen Regelung nicht erreicht bzw. konterkariert. Bei den Bestandsgebäuden ist eine Umstellung auf gewerbli-

che Wärmelieferung bzw. auf eine effiziente und umweltfreundlichere Wärmeversorgung seit geraumer Zeit 

zum Erliegen gekommen. Hintergrund sind u. a. die niedrigen fossilen Brennstoffpreise und der Ansatz von 

praxisfernen Nutzungsgraden für die alte Heizung. Dies gilt umso mehr, als die Mietparteien auch nicht durch 

anderweitige vertragliche Regelungen von § 556c BGB abweichen können, § 556c Abs. 4 BGB. 

Vor diesem Hintergrund und um das Klima- und Effizienzpotenzial von modernen Heizungs- und Gebäude-

technologien zu heben, sollte insbesondere die Berechnungsmethodik zur Ermittlung der Kosten der Wär-

melieferung, die auf die Wärmelieferverordnung zurückgeht, angepasst und zukünftige Effizienz- und Einspa-

reffekte von Maßnahmen und Technologien berücksichtigt werden (z. B. über einen Effizienzbeitrag/-faktor). 

Daneben könnte u. a. ein Verweis auf aktuell anerkannte Pauschalwerte (FW 314) erfolgen.213 

2.4.5 Nutzung von Abwärme bei steigender Effizienz 

Insbesondere bei der Einspeisung industrieller Abwärme ins Fernwärmenetz muss ein Gleichgewicht zwi-

schen der Erlösoptimierung eines Unternehmens im Hinblick auf die Vergütung der eingespeisten Abwärme 

einerseits sowie dem Interesse an möglichst energieeffizienten Prozessen andererseits, die zu einer Reduktion 

der entstehenden Abwärme führen, angestrebt werden. Für Unternehmen darf durch die Vergütung der Ab-

wärme kein Anreiz gesetzt werden, energetische Modernsierungen langfristig zu unterlassen, um weiterhin die 

Einnahmequelle aus der entstehenden Abwärme zu erhalten. Letzteres wäre ein klassischer Lock-in-Effekt. 

Dem steht jedoch oftmals das Verhältnis von erzielten Erlösen für die ausgekoppelte Abwärme zu den Brenn-

stoffkosten des Hauptprozesses entgegen. Für das Unternehmen hat die Realisierung von Effizienzsteige-

rungsmaßnahmen höhere Priorität, als eine „künstliche“ Aufrechterhaltung einer Abwärmekooperation. 

Auf der anderen Seite werden im Wärmesektor oft lange Vertragslaufzeiten angestrebt, da Wärmenetze lange 

technische Nutzungsdauern haben und nur begrenzt an veränderte Rahmenparameter angepasst werden 

können. Unternehmen sind jedoch häufig nicht gewillt, sich über so einen langen Zeitraum vertraglich zu bin-

den, um sich zukünftige strategische Unternehmensentscheidungen bezüglich Modernisierungsmaßnahmen, 

aber auch Wartungszeiträumen und Veränderungen von Produktionskapazitäten, vorzubehalten.  

                                                                        

211 Wärmelieferverordnung vom 7. Juni 2013, BGBl. I S. 1509; WärmeLV. 
212 (Deutscher Bundestag, 2012, S. 23) 
213 (AGFW - Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V., 2017) 
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Eine Lösung könnte die Schaffung von Ausfallversicherungen sein, bei denen gegen Zahlung eines Beitrages 

durch die versicherten Unternehmen die wirtschaftlichen Risiken in Form der Versicherungsprämie quantifi-

zierbar werden und somit eine wirtschaftliche Planung ermöglichen.214  Die Versicherungen könnten privat-

rechtlich durch die Versicherungswirtschaft bereitgestellt werden. Soweit die wirtschaftlichen Anreize dafür 

nicht ausreichen, könnten die Bundesländer in Erwägung ziehen, das Ausfallrisiko durch das Bereitstellen von 

Landesbürgschaften abzusichern. Dabei müssten jedoch unionsrechtliche Beihilferegelungen im Blick behal-

ten werden.215 

Wärme, die in einem Prozess entsteht, dessen Hauptziel die Erzeugung eines Produktes oder die Erbringung 

einer Dienstleistung (inkl. Abfallentsorgung) oder einer Energieumwandlung ist und die dabei als ungenutztes 

Nebenprodukt an die Umwelt abgeführt werden muss und unter eine der folgenden Kategorien fällt: 

 Produktion (z. B. Raffinerien, Stahlverarbeitung, chemische Industrie) 

 Dienstleistung (z. B. Rechenzentren, Wäschereien, Datenverarbeitung, Kühlhäuser, Abwasser) 

 Abfallentsorgung (z. B. thermische Abfallbehandlung, Schließung innerbetrieblicher Stoffkreisläufe) 

 Energieumwandlung (z. B. Kondensationskraftwerke, Abgaswärme aus Verbrennungsprozessen).216 

Dabei ist in allen Prozessen die Abwärmevermeidung der Abwärmenutzung vorzuziehen. Langfristig werden 

die Potenziale u. a. aus dem Abfallaufkommen aufgrund von Abfallvermeidung und -recycling (zirkulare Kreis-

laufwirtschaft) absinken und können damit nur noch kurz- bis mittelfristig zur Abwärmeproduktion in den heu-

tigen Größenordnungen genutzt werden. 

Für die Nutzung und Bewertung der Abwärmequellen insbesondere im Hinblick auf ihr Dekarbonisierungspo-

tenzial und die Vergleichbarkeit mit erneuerbaren Energiequellen sowie die Förderfähigkeit von Projekten ist 

eine einheitliche, rechtssichere und konsistente Definition unerlässlich. 

2.4.6 Steigerung erneuerbarer Energien in Wärmenetzen 

Die Ende 2018 verabschiedete, neugefasste EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuer-

baren Quellen (RED II) sieht den Ausbau der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und Abwärme/-

kälte auch in Wärme- und Kältenetzen vor (Art. 24 RED II). In den Erwägungsgründen der RED II ist hierzu an-

geführt: „[…] sollten die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, eine Bewertung des nationalen Potenzials 

von Energie aus erneuerbaren Quellen und der Nutzung von Abwärme und -kälte im Bereich Wärme- und Käl-

teversorgung durchzuführen, insbesondere um die durchgängige Einbeziehung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen bei Wärme- und Kälteanlagen zu erleichtern und eine wettbewerbsfähige und effiziente Fernwärme- 

und Fernkälteversorgung zu fördern.“ Art. 23 Abs. 1 RED II fordert daher von Mitgliedsstaaten sich zu bemühen, 

den Anteil erneuerbarer Energien im Wärme- und Kältesektor bis 2030 um einen indikativen Richtwert von 

durchschnittlich 1,3 Prozentpunkten pro Jahr gegenüber 2020 zu steigern. 

Nach Art. 24 Abs. 4 RED II sollen die Mitgliedsstaaten daher Maßnahmen festlegen, die erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass Fernwärme- und -kältesysteme zu der Steigerung nach Art. 23 Abs. 1 dieser Richtlinie 

beitragen, indem sie mindestens eine der beiden folgenden Optionen umsetzen: 

a) Sie streben beim Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen und der Abwärme und -kälte im Bereich 

Fernwärme oder -kälte gegenüber dem Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen und der Abwärme- 

und -kälte im Bereich Fernwärme oder -kälte in 2020 eine Steigerung um mindestens einen Prozentpunkt 

                                                                        

214 (Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg/GEF Ingenieur AG/Indevo GmbH/geomer Geointelligence and beyond, 2019, S. 120)  
215 (Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität e.V./Becker Büttner Held/Öko-Institut e.V., 2019, S. 206) 
216 Ebd. S. 187  
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an, die jahresdurchschnittlich für den Zeitraum 2021-2025 und den Zeitraum 2026-2030 berechnet wird, 

indem sie Maßnahmen treffen, die diese durchschnittliche jährliche Steigerung in Jahren mit normalen 

klimatischen Bedingungen voraussichtlich bewirken. […]   

Die Mitgliedstaaten legen in ihren integrierten nationalen Energie- und Klimaschutzplänen gemäß Anhang 

I der Verordnung (EU) 2018/1999 die Maßnahmen fest, die erforderlich sind, um die durchschnittliche jähr-

liche Steigerung […] zu verwirklichen.  

b) Sie stellen sicher, dass die Betreiber von Fernwärme- und -kältesystemen verpflichtet sind, Anbietern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und von Abwärme und -kälte Zugang zum Netz zu gewähren, oder 

Drittanbietern anbieten müssen, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Quellen sowie Abwärme und -kälte 

in das Netz einzuspeisen und abzukaufen, auf Grundlage von durch die zuständigen Behörden der Mit-

gliedstaaten festgelegten nichtdiskriminierenden Kriterien […].  

Bei einer Umsetzung der mitgliedsstaatlichen Verpflichtung in ihren integrierten nationalen Energie- und Kli-

maschutzplänen (NECP) nach Art. 24 Abs. 4a RED II bietet es sich an, auf die im dena-Projekt Urbane Energie-

wende Teil B – Kapitel 3.1 und 3.2 beschriebenen und im urbanen Raum besonders geeigneten Wärmeversor-

gungskonzepte zurückzugreifen und als geeignete Maßnahmen festzuschreiben. Dabei sollte bei der konkre-

ten Ausgestaltung der Maßnahmen auf eine gewisse Verbindlichkeit hinsichtlich ihrer zeitnahen Umsetzung in 

die Praxis hingearbeitet werden. 

Bei einer Umsetzung nach Art. 24 Abs. 4b RED II können die Mitgliedsstaaten alternativ ein System schaffen, 

dass Drittanbietern von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Quellen sowie Abwärme und -kälte erlaubt, ihre 

Wärme in das Netz einzuspeisen. Die Umsetzung dieser Option in die Praxis ist mit besonderen Herausforde-

rungen, meist technischer Art, verbunden. Bei der Ausgestaltung dieser Option sind daher insbesondere die 

technischen Gegebenheiten (Druck, Temperaturniveau, etc.) der betroffenen Wärmenetze zu beachten, die in 

der Regel durch den Wärmenetzbetreiber vorgegeben sind. Diese Vorgaben wären entsprechend bei einer Wär-

meeinspeisung durch Dritte zu erfüllen. Da Wärmenetze im Vergleich zu Strom- und Gasnetzen stark räumlich 

begrenzt sind und dadurch geringere Kapazitäten aufweisen, wäre bei der Wärmeeinspeisung aus erneuerba-

ren Quellen durch Dritte die Fragen der Aufnahmefähigkeit des jeweiligen Netzes und Abnahme eben dieser 

Wärme zu klären.  

Die Umsetzung der Richtlinie durch die Mitgliedsstaaten hat bis spätestens 30. Juni 2021 zu erfolgen. 
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C3 Mobilität im urbanen Raum 

3.1 Thema: ÖPNV-Förderung 
Das Instrument Nahverkehrsplan übernimmt bei der Ausgestaltung und Förderung des ÖPNV eine zentrale 

Rolle. In diesem kann der Aufgabenträger des ÖPNV und des SPNV u.a. auch die klimapolitischen Ziele, Min-

derungspfade und das Monitoring festlegen, die in den Verkehrsvertrag einfließen sollen. Vorgaben zum Ein-

satz konkreter Techniken und damit das Risiko von Pfadabhängigkeiten sollten dabei vermieden werden und 

die unternehmerischen Gestaltungsspielräume der ÖPNV-Unternehmen erhalten bleiben. Das Land Berlin hat 

als erstes Bundesland in seinem Mobilitätsgesetz (MobG BE) und in seinem Energiewendegesetz (EWG Bln) 

verbindliche Vorgaben für verschiedene Fragen der Ausgestaltung des ÖPNV (u.a. Energieverbrauch, Klima-

schutz und Primärenergieeffizienz, Digitalisierung, Vertriebswege) gesetzlich festgelegt und diese erstmals im 

Nahverkehrsplan 2019-2023 entsprechend umgesetzt. Der Nahverkehrsplan 2019-2023 enthält insbesondere 

Vorgaben für Umweltstandards bei der Vergabe von ÖPNV-Leistungen: „Bei Neuvergabe von Verkehrsleistun-

gen durch den Aufgabenträger sind die Umweltstandards des NVP grundsätzlich vorzugeben und bei der 

Vergabe zu berücksichtigen, analog gilt dies auch für die Neuvergabe von Subunternehmerleistungen durch 

die beauftragten Verkehrsunternehmen.“217 Die Handhabe über den Nahverkehrsplan und benachbarte In-

strumente, in Berlin zum Beispiel auch die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU)218, kön-

nen Teil kommunaler Steuerung zur Stärkung des ÖPNV unter Berücksichtigung von Klimaschutz- und Um-

weltaspekten sein. 

Weiterhin sollte der Umweltverbund (Busspuren, Fußwege und Fahrradwege) im Planungsprozess des Stra-

ßenraums stärker berücksichtigt werden. Die Anforderungen zur Anordnung von Busspuren sind in der StVO 

geregelt. Dort könnten somit ggf. die entsprechenden Mindestanforderungen abgesenkt werden. Die Umver-

teilung des Straßenraums zu Gunsten des Umweltverbunds ist als langfristiges Ziel zu stärken und hierfür 

quantifizierbare Zwischenziele festzulegen. 

3.2 Thema: Sharing Mobility 
Die Überwindung der bisher geringen Relevanz der Sharing-Angebote setzt u. a. sehr weitgehende Korrekturen 

bei den Abgabenregelungen des MIV voraus, die auf die Anschaffung, das Halten und die Nutzung abzielen.219 

Diese Korrekturen schließen die Steuern beim Kauf und für die Haltung sowie Steuern und Gebühren für die 

Nutzung (Energiesteuer, Straßenbenutzungs- und Parkgebühren) ein. Parallel hierzu ist ein Abbau der Subven-

tionen (u. a. Entfernungspauschale, Steuervergünstigungen für Dieselkraftstoff) anzustreben. Insbesondere 

die im hochverdichteten urbanen Raum zumeist nicht dem Wert entsprechenden Nutzungsgebühren und die 

in ihrem Umfang weitgehend unbegrenzte Nutzung des öffentlichen Raums zum Parken sind zentrale Korrek-

turpunkte.220 In diesem Zusammenhang wird bereits der bestehende Rechtsrahmen selten ausgeschöpft und-

die kommunalpolitische Kommunikation entspricht nicht dem Handlungsbedarf.221 

                                                                        

217 Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023, S. 199. 
218 Verweis im Nahverkehrsplan Berlin 2019-2023, S. 200; zu Kriterien für die Evaluation von Beschaffungsvorschriften im Umweltbereich vgl. (Öko-Institut 

e.V., 2015) 
219 Vom Sachverständigenrat für Umweltfragen vielfach thematisiert, zuletzt: (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2017) 
220 Zur Regulierung der Nutzung des öffentlichen Raums siehe beispielhaft: (Notz, J. N., 2017) 
221 (Agora Verkehrswende, 2019b) 
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3.2.1 PBefG: Carsharing, Ride-Sharing, Ride-Pooling  

Für eine optimale und somit bedarfsorientierte Ausgestaltung der Sharing Mobility Konzepte im urbanen 

Raum fehlen Rechtsgrundlagen, die eine Harmonisierung dieser Konzepte ermöglichen. Ein Hemmnis ist hier-

bei eine nicht hinreichende Anwendbarkeit des PBefG auf kommerzielle Mitfahrgemeinschaften.  

Die Zuordnung von Ride-Sharing (u.a. CleverShuttle, Uber, MOIA) zum Gelegenheitsverkehr ist fraglich, da vir-

tuelle Haltestellen angefahren werden, Gelegenheitsverkehr jedoch strenggenommen flexibel ist (variable 

Route, variable Zeit, variable Haltestelle). Bisher erfolgen diese Verkehre auf Basis von Ausnahmegenehmigun-

gen, die durch die Kommunen (zum Beispiel MOIA – BWVI und BerlKönig – LABO) erteilt werden („Erprobung“). 

Deshalb müssen u.a. die Mischformen (hier sog. bedarfsorientierter Flächenbetrieb – „Point-to-Point“-Bedie-

nung) geregelt werden. 

Ein im Februar 2019 vorgelegtes Eckpunktepapier des BMVI zum PBefG-Reformbedarf222  adressiert schwer-

punktmäßig Aspekte der Digitalisierung. Die Vorschläge beinhalten zum Beispiel, dass bedarfsgesteuerte Ride-

Pooling-Dienste kommunaler Verkehrsunternehmen in § 43 PBefG als Sonderform des Linienverkehrs dekla-

riert werden sollen (Nr. 1b.). Daneben soll zum Beispiel die Rückkehrpflicht für Mietwagen einerseits aufgeho-

ben werden, andererseits der Betrieb des Taxigewerbes durch Reservierungsmöglichkeiten geschützt bleiben 

(Nr. 1d.). 

Zur Auflösung der Widersprüche zwischen dem bestehenden Rechtsrahmen und den noch vergleichsweise 

neuen Sharing-Diensten bedarf es einer eingehenden Diskussion zu Vorbedingungen und Grundsätzen einer 

möglichen Anpassung des PBefG, wie auch einer Neubewertung des Rollenverständnisses dieser Angebote im 

Vergleich zum klassischen ÖPNV. Es müssen alle Markteilnehmer vergleichbare Anforderungen hinsichtlich 

Transport- und Versorgungsaufgaben für alle Mobilitätsteilnehmer haben, um eine regionale Kannibalisierung 

mit negativen Gesamteffekten zu vermeiden. 

3.2.2 CsgG: Von Bundesrecht zu Landesrecht 

Stationsbasiertes Carsharing wird bereits seit 1988 angeboten. Die Carsharing-Stationen wurden auf pri-

vatem Grund errichtet, da die straßen- und wegerechtlichen Regelungen der Länder eine Privilegierung von 

Carsharing-Stationen nicht vorsehen. Im Land Berlin wurde ab 2011 eine Lösung mittels Teilentwidmung der 

Parkstände praktiziert. In der Umsetzung ist eine Zuordnung und Beschilderung einzelner Parkstände für de-

finierte Carsharing-Anbieter jedoch nicht möglich. In der Praxis führt diese Regelung zu erheblichen Konflikten, 

da mehrere Carsharing-Anbieter am Markt aktiv sind; zudem kann keine Differenzierung zwischen stationsba-

sierten und stationsunabhängigen Carsharing-Pkw erfolgen. Schließlich ist die Akzeptanz dieser Privilegierung 

in Teilräumen mit hohem Parkdruck gering. In Bremen ist die Stellplatzpflicht seit 2013 bei Neubauvorhaben 

teilweise ausgesetzt, wenn Parkstände für Carsharing errichtet werden oder der Bauherr bis zu elf Jahre Zeit-

karten des ÖPNV erwirbt223. Um die Fehlnutzung der privilegierten Parkstände zu begrenzen, werden in Bre-

men Carsharing-Parkstände mit Klappbügeln ausgerüstet; in Berlin wird dieses Vorgehen aus Gründen der Ver-

kehrssicherungspflicht und erhöhter Kosten für den Winterdienst und die Straßenreinigung nicht praktiziert.  

In einem vier Jahre währenden Prozess ab Juli 2013 entstand der Entwurf des heutigen CsgG224, welches An-

teile straßenrechtlicher (unternehmensspezifisch zugeordnete Stellplätze auf Basis einer Sondernutzung) und 

straßenverkehrsrechtlicher Regelungen enthält und schließlich im Juli 2017 in Kraft trat. 

                                                                        

222 (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, o. J.) 
223 Stellplatzortsgesetz Bremen vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBl. S. 401 - 2130-d-1a). 
224 Carsharinggesetz (CsgG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230). 
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Die neue, für die Umsetzung noch zu ergänzende Rechtsgrundlage (Fahrzeugkennzeichnung, Beschilderung 

der Parkstände, Gebührenregelungen), gilt nur für Straßen in der Baulast des Bundes. Für alle übrigen Straßen 

sind analoge Regelungen im Straßen- und Wegerecht der Länder erforderlich. Eine bundeseinheitliche Rege-

lung wäre wünschenswert. In der Umsetzung bestehen die o.g., in der langjährigen Praxis der Länder Berlin 

und Bremen sowie einzelner Kommunen aufgetretenen Konflikte und Nachteile fort (u. a. Fehlnutzung der Car-

sharing-Parkstände durch Nicht-Berechtigte Pkw, insbesondere in hochverdichten Innenstädten, begrenzte 

Möglichkeiten der Parkraumüberwachung, in der Folge Unzufriedenheit der Kunden bei Rückgabe und Anmie-

tung).  

Zudem ist das im CsgG des Bundes vorgesehene Vorgehen in großen Kommunen nicht praxistauglich. So setzt 

das Vergabeverfahren für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen voraus, dass die Kommune Stand-

orte der Carsharing-Stationen sowie die erforderlichen Fahrzeugflotte und -zusammensetzung festlegt. Diese 

differenzierten Kenntnisse der Nachfragepotenziale sind in Kommunen üblicherweise nicht vorhanden, Nach-

fragedaten werden von den etablierten Anbietern bisher nicht veröffentlicht, da sie die Grundlage des jeweili-

gen Geschäftsmodells bilden. Zudem ist die Umsetzung des CsgG mit einem hohen Aufwand beim Anbieter 

und bei der Kommune verbunden (u. a. Durchführung eines komplexen Vergabeverfahrens bzw. Interessenbe-

kundungsverfahrens, Nachweise der technischen Flottenzusammensetzung, Nachweis der Kundenzahl, Nach-

weis des Tarifsystems, Einhaltung der Wartungsvorschriften des Fahrzeugherstellers). Zudem ist nicht ausge-

schlossen, dass auch Fahrzeuge, die in Firmenflotten „gepoolt“ werden, die Anforderungen des CsgG erfüllen 

und damit die Privilegien nutzen.  

Eine Lösungsoption ist die Umsetzung des CsgG in Landesrecht, bereits geschehen zum Beispiel in Bayern, 

Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen; weitere Bundesländer in Entwurfs- oder Anhörungssta-

dium – binnen dieses bzw. im Laufe des nächsten Jahres kann mit einer Umsetzung von Sondernutzungsrege-

lungen für Carsharing-Fahrzeuge gerechnet werden. Wie im Rahmen intermodaler Konzepte beschrieben (vgl. 

B 4.1.1) bedarf es, unabhängig von einer integrierten Umsetzung im Straßen- und Wegegesetz des jeweiligen 

Landes oder der Schaffung eigenständiger Regelungen, des „intermodalen Blickes“, um eine Verzahnung des 

klassischen Umweltverbunds mit neuartigen Sharing-Angeboten zu gewährleisten.  

Weiterhin sind Vergabeverfahren und Konzessionsmodelle in Kombination mit kommunal ausgesuchten 

Flächen, v.a. für stationsbasierte Angebote, hervorzuheben: 

 Voraussetzung, insbesondere für Vergabeverfahren, sind Kenntnisse der Kommunalverwaltung über 

die potenzielle Nachfrage nach einem Carsharing-Angebot, deren stadträumliche Verteilung sowie die 

Ausgestaltung von Anforderungen und Nachweise der Leistungserbringung.  

 Kenntnisse über die Bereitstellung privater Flächen für Carsharing-Stationen sowie deren Mietpreise. 

 Personal für die Überwachung von Carsharing-Stationen auf öffentlichem Straßenland; es ist davon 

auszugehen, dass Carsharing-Anbieter Mindestanforderungen an die Verfügbarkeit der Parkstände 

stellen.  

 Planung von Flächen unter Einbeziehung von Sharing-Stellplätzen – idealerweise ausgestaltet als Mo-

bilitätsstationen, flankiert mit Radabstellanlagen u.a.  

Die genannten Ressourcen und Kenntnisse sind in den Kommunalverwaltungen jedoch derzeit nur einge-

schränkt vorhanden, erprobte Vertragsmodelle sind nicht verfügbar. 
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3.3 Thema: Ladeinfrastruktur und  
Ladeinfrastrukturkonzepte 
Die im Jahr 2008 mit dem Programm der Bundesregierung „Modellregionen Elektromobilität“ einsetzende und 

mit zahlreichen Förderprogrammen forcierte Errichtung von Ladeinfrastruktur (LIS) auf öffentlichem Straßen-

land und auf privatem Grund traf auf ein bestehendes und komplexes Regelwerk, das die besonderen Aspekte 

von LIS nicht berücksichtigte und teilweise bis heute nicht berücksichtigt. Weitere Änderungen des Rechtsrah-

mens und damit institutionelle und technische Anpassungen sind absehbar. Für Ladeinfrastrukturbetreiber 

besteht daher weiterhin nur begrenzte Planungs-, Investitions- und Rechtssicherheit. 

Durch die Erweiterung des Angebots sind teils hohe wirtschaftliche Risiken entstanden. Die Nutzerseite ist 

mit mangelnder technischer Interoperabilität (zum Beispiel Stecker und Ladekabel), einer uneinheitlichen 

„Benutzeroberfläche“ sowie uneinheitlichen Zugangsvoraussetzungen (zum Beispiel Lade-Apps, RFID-Karten, 

Kreditkarten) und Abrechnungsmodalitäten (zum Beispiel Abrechnung nach Zeit, nach kWh; Pauschalgebühr) 

konfrontiert. Aus den Unklarheiten und damit verbundenen hohen Kosten des Status Quo ergeben sich Vorbe-

halte gegen den Ausbau und die Nutzung von LIS.  

3.3.1 Hohe Kosten – Sorge vor Fehlinvestitionen 

Bisher besteht ein mäßiger bis langsamer Markthochlauf von Ladeinfrastruktur, der nicht zuletzt durch eine 

ebenso mäßige bzw. niedrige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, sondern auch durch das Fehlen von Standar-

disierungen im Bereich der prozessualen Abläufe bzw. der Standard-Prozesskette zu begründen ist. 225  Bei-

spielsweise investieren die Energieversorgungsunternehmen (EVU) gegenwärtig vergleichsweise verhalten in 

die öffentliche Ladeinfrastruktur. 226 Ein Erklärungsansatz hierfür ist die hohe Unsicherheit über ein Return of 

Investment (ROI) aufgrund eines hohen Risikos bzw. einer gegenwärtig defizitären Bewertung verschiedener 

Geschäftsmodelle227, die im Zusammenhang mit der Elektromobilität durch die unzureichende Nachfrage zum 

Beispiel aufgrund mangelnder Standardisierung zurückgeführt werden kann. Insbesondere aus Anbietersicht 

seitens privater Akteure besteht somit wenig Anreiz für umfassende Investitionsaktivitäten.  

Das Hemmnis der Investitionsunsicherheit besteht auch im halböffentlichen Raum. Im Vordergrund dürften 

für potenzielle Anbieter die großen Investitionsvolumina stehen, die insbesondere für den Aufbau von 

Schnellladesäulen erwartet werden. So geht der Handelsverband Deutschland für die Errichtung einer Lade-

säule mit 22 kW Leistung von Kosten in Höhe von bis zu 30.000 Euro aus.228  

Aufgrund der gegenwärtig mangelnden Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Ladeinfrastruktur im öffentlichen 

und halböffentlichen Raum ist weiterhin eine Förderung auf unterschiedlichen politischen Ebenen notwendig, 

die in Form von Förderprogrammen anbieterseitig Anreize für Investitionsaktivitäten schaffen kann. Darüber 

hinaus sind Maßnahmen notwendig, die zu einer Nachfragesteigerung führen. Diese sollten insbesondere die 

Standardisierung von Ladeinfrastruktur und deren Nutzung in den Fokus setzen. Dies kann zum Beispiel die 

Vereinheitlichung von Benutzeroberflächen, Zugangsvoraussetzungen (zum Beispiel Lade-Apps, RFID-Karten, 

Kreditkarten) sowie Abrechnungssystemen umfassen. 

                                                                        

225 (Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, 2019a, S. 11) 
226 (Price Waterhouse Coopers GmbH, 2018) 
227 (Nationale Plattform Elektromobilität, 2015) 
228 (Handelsverband Deutschland, 2019) 
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3.3.2 Bepreisung von Ladestrom 

Fehlende Transparenz bei der Zusammensetzung der Preise für Ladestrom einerseits und Unklarheiten über 

zulässige Abrechnungsmodelle andererseits bleiben bislang Grundlage für preisbezogene Hemmnisse bei der 

Verbreitung der Elektromobilität.  

Dabei ist zum einen der komplexe sowie für Verbraucher und Anbieter zum Teil gleichermaßen schwer nach-

vollziehbare Rechtsrahmen zu nennen: Die technischen Schnittstellen zur Abrechnung von Ladestrom gegen-

über Privatkunden unterliegen verbraucherschutzrechtlichen Materien wie dem Mess- und Eichrecht (Mes-

sEG, MessEV) und dem Preisrecht (PAngV), während Interoperabilität auf Bundesebene durch die Ladesäu-

lenverordnung (LSV)229 reguliert wird. An der Schnittstelle zum Energiesystem und mit der Perspektive auf 

flexible Einspeise- und Abrechnungskonzepte sind Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Niederspannungsan-

schlussverordnung (NAV)230 und Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zu beachten.231 

Bei der Bepreisung von Ladestrom ist der Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Akteuren es-

senziell. Für LIS-Betreiber und Betreiber von eRoaming-Plattformen ist ein zumindest kostendeckendes Ge-

schäftsmodell notwendig, welches sich am ehesten durch hohe Grundgebühren oder zeitbasierte Tarife reali-

sieren ließe. Nutzer haben ein Interesse an der Nachvollziehbarkeit der Preise und deren Anlehnung an den 

ihnen bekannten Haushaltsstrompreis sowie eine Berücksichtigung unterschiedlicher Akkuleistungen.232 Die 

Betreiber der Stromverteilnetze müssen zwischen der Aufnahme in ihr Serviceportfolio oder Auslagerung von 

Ladestromangeboten abwägen. Verbraucherschutzbehörden fordern transparente Preisbestandteile nach 

geltenden Rechtsvorschriften ein und kommunale Ordnungsbehörden als Verwalter des öffentlichen Raumes 

haben ein Interesse daran, kurze Standzeiten sowie eine geringe „Fehlnutzung“ über die Preisgestaltung an-

zureizen. 

Innerhalb des dergestalt komplexen Rahmens sind Lösungsoptionen entsprechend vielfältig. Parallelen im 

Verlauf der Entwicklung des Mobilfunk-Marktes, von Geschäftsmodellen über unterschiedliche Tarifierungen 

bis hin zu EU-weiten Regulierungen z.B. von Roaming-Modellen233 drängen sich auf, sind aber nach derzeitigem 

Recherchestand noch nicht vergleichend untersucht worden und gehen über die Untersuchungsschwerpunkte 

im Rahmen der vorliegenden Studie hinaus. Zu den kurz- bis mittelfristigen Lösungsansätzen, die bereits der-

zeit vorsichtig als zielführend eingeordnet werden können, gehören anbieterseitig individuelle und Koope-

rationsmodelle unter verschiedenen Herstellern oder Betreibern von Ladeinfrastruktur zur Schaffung eich-

rechtskonformer Abrechnungssoftware. 234  Auch individuelle, mittlerweile konformitätsbewertete inte-

grierte Speicher- und Anzeigelösungen für abrechnungsrelevante Daten (öffentlich zugängliche Informa-

tionen derzeit nur über Anbieter-Websites verfügbar235) liegen zunehmend vor. Für bislang nicht konforme La-

deinfrastruktur hat der BDEW einen von den Eichbehörden gebilligten Nachrüstplan vorgelegt236, der von 

Ladeinfrastrukturbetreibern und zuständiger Eichbehörde jeweils individuell abgestimmt werden muss.  

                                                                        

229 Ladesäulenverordnung (LSV) vom 9. März 2016 (BGBl. I S. 457), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1520) geändert worden ist. 
230 Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 14. März 2019 (BGBl. I S. 

333) geändert worden ist. 
231 (Verbraucherzentrale Bundesverband, 2018) 
232 Vgl. Ebd.. 
233 Regulierung ab 2007 mit schrittweiser Senkung; seit 2017 Abschaffung von Roaming-Gebühren innerhalb der EU, vgl. (Europäische Kommission, 2016) 
234 Übersicht zugelassener Transparenzsoftware bei der (Physikalisch-technische Bundesanstalt, 2017) 
235  Ebee: https://www.ebee.berlin/eichrecht-jetzt/, S.A.F.E. Initiative: https://transparenz.software/, ChargeIT: https://www.presse-

blog.com/2019/07/25/transparenzsoftware-von-chargeit-erhaelt-eichrechtliche-zertifizierung/, EBG Compleo: https://www.ebg-compleo.de/loesun-

gen/#c4845, Ecotap: https://www.electrive.net/wp-content/uploads/2018/07/persbericht-Ecotap-Bekommt-Eichrecht-DE.pdf ; ubitricity: https://ecosum-

mit.net/uploads/20160426-1215-Knut-Hechtfischer-Ubitricity.pdf; Innogy: https://www.innogy-emobility.com/unternehmen/transparente-kosten-fuer-

autostrom (alle zuletzt abgerufen am 19.07.2019). 
236 (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2019d) 

https://www.ebee.berlin/eichrecht-jetzt/
https://transparenz.software/
https://www.presse-blog.com/2019/07/25/transparenzsoftware-von-chargeit-erhaelt-eichrechtliche-zertifizierung/
https://www.presse-blog.com/2019/07/25/transparenzsoftware-von-chargeit-erhaelt-eichrechtliche-zertifizierung/
https://www.ebg-compleo.de/loesungen/#c4845
https://www.ebg-compleo.de/loesungen/#c4845
https://www.electrive.net/wp-content/uploads/2018/07/persbericht-Ecotap-Bekommt-Eichrecht-DE.pdf
https://ecosummit.net/uploads/20160426-1215-Knut-Hechtfischer-Ubitricity.pdf
https://ecosummit.net/uploads/20160426-1215-Knut-Hechtfischer-Ubitricity.pdf
https://www.innogy-emobility.com/unternehmen/transparente-kosten-fuer-autostrom
https://www.innogy-emobility.com/unternehmen/transparente-kosten-fuer-autostrom
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Seitens der Rechtssetzung ist vom Bundesgesetzgeber zukünftig eine konsistente Regulierung erforderlich, in-

nerhalb derer vor allem auch sektorübergreifende Beratungen erforderlich sein werden – denn die Beprei-

sungsmodelle für Ladestrom entwickeln sich auch in Abhängigkeit von und im Zusammenspiel mit den 

oben unter Teil C – Kapitel 2.1 – 2.5 diskutierten Veränderungen in Stromerzeugung und Strommarktbedin-

gungen: So sind die Anpassungen durch die novellierte EU-Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EBM-RL vgl. 

oben 1.5.1 Prosumer und Eigenversorgung) mit ihren Neuerungen im Entflechtungsregime einerseits und Aus-

nahmeregelungen andererseits (vgl. Art. 33 EBM-RL mit direktem Bezug zum Ladestrom-Angebot) ebenso re-

levant für das Geschäftsmodell des gewerblichen Anbietens von Ladestrom wie die Kalkulation des zuneh-

mend verpflichtenden Einbezugs erneuerbarer Energien in die Ladestromversorgung durch die RED II 

und weitere nachgelagerte nationale Regulierungen (vgl. z.B. Art. 28 Abs. 3 RED II mit Verweis auf die AFID-

Strategierahmen).  

3.3.3 Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

Der Ende März 2019 seitens des Verkehrsministers geforderten und mit Startzeitpunkt Juli geplanten Abhilfe 

in Gestalt eines Förderprogrammes für private (und wohl auch halb öffentliche) Ladeinfrastruktur in Höhe von 

einer Mrd. Euro stehen nach wie vor rechtliche Hemmnisse gegenüber.237 Insbesondere miet- und wohnungs-

eigentumsrechtliche Zustimmungserfordernisse können den Einbau privater LIS erheblich verzögern oder ver-

hindern Typischerweise problematische Konstellationen im Verhältnis von Mieter und Vermieterfinden 

sich dabei überwiegend in Mehrfamilienhäusern: Zum Beispiel kann mieterseitig ein Wunsch nach dem Ein-

bau von LIS bestehen, welcher der Sorge des Vermieters vor Kostenrisiken hinsichtlich einer möglicher-

weise erforderlichen Verstärkung des Netzanschlusses gegenübersteht und daher verweigert wird. Beim 

Wunsch des Vermieters nach Aufwertung eines Mietobjekts durch den Einbau von LIS stellt sich wiederum die 

Frage nach den Grenzen der durch die Mieter zu duldenden Kosten. Solche und weitere Konstellationen auf-

greifend, wurde schon 2014 zunehmend die Rechtsunsicherheit bei der Schaffung privater Lademöglichkeiten 

aufgezeigt und Anpassungsbedarfe in der Literatur diskutiert.238  

Ein bereits 2016 eingebrachter Entwurf zur Verbesserung der Rechtslage unterfiel jedoch der Diskontinuität 

und wurde erst Anfang 2018 wortgleich dem Bundestag erneut zugeleitet.239 Der Bundestagsentwurf 2018 sieht 

im Hinblick auf das Mietrecht das Einfügen eines neuen § 554b BGB vor und ist bisher noch unberaten.240 Inhalt 

der Entwurfsvorschrift ist ein Verweis auf den bereits vorhandenen § 554a BGB mit dem Ziel, im Gleichlauf zum 

dort geregelten Anspruch auf Einbauten zur Herstellung von Barrierefreiheit einen ebensolchen Anspruch für 

den Einbau von Ladeeinrichtungen herzustellen.  

Im Sommer 2018 wurde zur Abstimmung der Lösungsoptionen eine Bund-Länder-Gruppe gebildet. Die zwi-

schenzeitlich veröffentlichten Empfehlungen der NPM aus März 2019241 heben die Verzögerungen bei der 

Anpassung von Miet- und Wohnungseigentumsrecht als „zentrales Hemmnis“ hervor.242  Eine Stellung-

nahme der Bund-Länder-Gruppe liegt seit Sommer 2019243 vor, dem BMJV zufolge soll ein entsprechender Ge-

setzentwurf bis Ende 2019 ausgearbeitet werden. 

                                                                        

237 Der nachfolgende Teil beruht auf der Darstellung zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens in folgendem Aufsatz: (Rodi, Hartwig, & Pfeifer, Kommt der 

Rechtsanspruch auf die private Ladestation? Stand und Kommentar zu Elektromobilität: Reformvorhaben im Mietrecht, 2019) 
238 (Rodi & Hartwig, Elektromobilität in der Tiefgarage. In: ZUR 2014, 2014) 
239 (Deutscher Bundestag, 2018b).  
240 (Deutscher Bundestag – Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge, 2019) 
241 Vgl. (Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, 2019a) 
242 Ebd. S. 8. 
243 (Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, 2019)  
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Das oben genannte, geforderte Förderprogramm kann seine Wirkung nicht entfalten, wenn Hauseigentümer, 

Wohnungsmieter und Netzanschlussbetreiber nicht auf einen grundständigen Rechtsrahmen mit sinnvoll ver-

teilten Verantwortungen zurückgreifen können. Diese Anpassungen kann nur der Bundesgesetzgeber leisten. 

Der Gesetzentwurf dürfte auch umsetzungsreif sein – hinsichtlich der Regelungsstandorte (BGB-Mietrecht, 

Wohnungseigentumsgesetz), hinsichtlich des Regelungsgehaltes (Duldungsanspruch von Vermieter bzw. Ei-

gentümergemeinschaft gegenüber dem Einbau von Ladeinfrastruktur bei angemessenem Ausgleich von Kos-

ten- und Sicherheitsrisiken) liegen mit dem Entwurf von 2018 sowie dem „Diskussionsentwurf“ des BMJV qua-

lifizierte Vorschläge vor. Zentrale Lösungsoption für diesen Bereich ist die Umsetzung der bereits vorbereiteten 

bundesgesetzlichen Regelung. 

In den Blick zu nehmen sind dabei auch die verwandten Diskussionen rund um die energetische Sanierung 

des Gebäudebestands (vgl. 3.2, insbesondere 3.2.3 „Sanierung vermieteten Wohnraums“). Diese unterschei-

den sich im Einzelnen zwar von der Installation von Ladeinfrastruktur, gemeinsame Fragen ergeben sich aber 

nicht zuletzt hinsichtlich eines tragfähigen Ausgleichs von Mehrkosten angesichts langer Investitionszyklen. 

Eine verknüpfte Betrachtung und ggfs. gemeinsame Lösung sind notwendig, um einer Abfolge unzureichend 

abgestimmter Regelungen vorzubeugen.  

3.3.4 Fehlende Routinen der Verwaltung 

Die vielerorts noch fehlenden Routinen der kommunalen Verwaltung im Umgang mit der Beantragung und 

Genehmigung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenland in Verbindung mit einem zielführenden Kon-

zept zu deren Errichtung bilden ein relevantes Hemmnis für einen zügigen und in seinem Umfang angemesse-

nen Ausbau. Dies betrifft beispielsweise nicht nur die erforderlichen Genehmigungsvorgänge (u. a. straßenver-

kehrsrechtliche Anordnung zur Ausweisung von Parkständen an Ladeeinrichtungen, Sondernutzungserlaub-

nis, ggfs. Denkmalschutzbelange), sondern auch die planerische Auswahl geeigneter Ladestandorte mit be-

reits vorhandener oder absehbarer Nachfrage unter Berücksichtigung der technischen und verkehrlichen 

Ortsspezifika. Für letztgenanntes sind personelle und technische Ressourcen ebenso wie fundiertes Wissen 

über die geltenden Rechtsvorschriften (u.a. Ladesäulenverordnung) für den Betrieb von Ladeinfrastruktur im 

öffentlichen Raum, relevanten Verkehrsrelationen, Anschlussmöglichkeiten an das Niederspannungsnetz, un-

terschiedlichen Ladetechniken und die in Frage kommenden Nutzergruppen erforderlich. 

Neben den vorstehend benannten Fachkenntnissen, welche bei den Straßenbaulastträgern (i. d. R. Straßen- 

und Grünflächenämter, Tiefbauämter), Straßenverkehrsbehörden und vorgelagerten Behörden noch nicht 

grundsätzlich vorhanden sind, wirken zudem die vielfach noch nicht etablierten verwaltungsinternen Pro-

zessabläufe hemmend auf den Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur. Diese können sich, da viele verschie-

dene Verwaltungsbereiche von den Veränderungen erfasst sind, nur in kooperativer Abstimmung auch bisher 

sachlich getrennter Verwaltungsbereiche entwickeln, was vielerorts durch Querschnittsgruppen oder infor-

melle Vernetzung auch bereits geschieht und zum Teil durch entsprechende Verwaltungsvorschriften verdeut-

licht werden sollte. Auch die Schaffung von zusätzlichen Personalressourcen bei den Straßenbaulastträ-

gern zur Bearbeitung von Anträgen und Genehmigungen für die Errichtung von Ladeinfrastruktur, die Weiter-

bildung des Verwaltungspersonals zu den Rechtsvorschriften für den Betrieb und zur Standortauswahl von 

Ladeinfrastruktur, gehören zu den notwendigen Anpassungen. Neben den fachlich-thematischen Qualifikati-

onsaspekten ist die Implementierung von effizienten und einheitlichen Verwaltungsabläufen zur Abarbei-

tung von LIS-Anträgen als wesentliche Lösungsoption hervorzuheben. 
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3.3.5 Umsetzung der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie 

Kein Hemmnis, sondern Treiber für den weiteren Aufbau von Ladeinfrastruktur im halböffentlichen Raum, 

insbesondere auch in privat bewirtschafteten Parkgaragen, kann die Umsetzung der 2018 angepassten EU-

Gebäudeeffizienzrichtlinie („EPBD 2018“)244 sein: Hiernach werden bis 2020 ambitionierte Vorgaben für die 

Ausstattung von Nichtwohngebäuden und Wohngebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen umzusetzen sein. 

Vorgesehen sind bei Neubau und größerer Renovierung von Nichtwohngebäuden mindestens ein Ladepunkt 

gemäß AFID sowie Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre) für mindestens jeden 5. Stellplatz; bei Wohngebäuden 

Leitungsinfrastruktur für jeden Stellplatz. Sofern das Gebäude keiner der ebenfalls vorgesehenen Ausnahmen 

unterfällt, wäre zum Beispiel eine Quartiersgarage mit 80 Stellplätzen mit acht Lademöglichkeiten (zum Bei-

spiel vier Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten) und ausreichenden Schutzrohren für 16 weitere Lade-

punkte auszustatten. Vonseiten der Industrie- und Handelskammern sowie Handwerksverbände wurden diese 

Vorgaben im Anhörungsverfahren 2017 hinsichtlich der Förderung von Elektromobilität einerseits grundsätz-

lich positiv bewertet. Unter Aspekten der hohen Investitionskosten und Gefahr von sich langfristig auswirken-

den Fehlinvestitionen, sollten sich andere alternative Mobilitätsformen als die batterieelektrische Elektromo-

bilität durchsetzen, wurden sie dagegen sehr kritisch betrachtet. 

Die in der EU-Gebäuderichtlinie enthaltenen Anforderungen an die Ausrüstung von Stellplätzen auf pri-

vatem Grund mit Ladeinfrastruktur stellen einen wesentlichen Ansatzpunkt dar. Für die Umsetzung auf Bun-

desebene bietet sich eine Übernahme entsprechender Vorschriften in die Musterbauordnung (MBO) bzw. die 

kommunalen Stellplatzsatzungen an, wobei eine bundeseinheitliche Ausgestaltung angestrebt werden sollte. 

Um den regionalen Besonderheiten gerecht zu werden, dürfte sich eine Kombination aus der Vorgabe absolu-

ter Mindestanzahlen installierter Ladepunkte und weiteren im Verhältnis zu den jeweiligen Gesamtzahlen von 

Stellplätzen bestimmbaren Ladepunkten als zielführend erweisen, wie auch die EPBD sie bereits vorsieht. Wei-

tere, über die Installation von Ladeinfrastruktur hinausgehende, aber verknüpfte Hemmnisse und Lösungsop-

tionen für den Gebäudebereich finden sich in Teil C – Kapitel 3.2. 

3.4 Thema: Urbaner Waren- und Güterverkehr 

3.4.1 Lieferzonen, Paketstationen und Mikro-Hubs 

Für innovative, nachhaltige Lösungen im Waren- und Güterverkehr sind im öffentlichen Straßenraum zum Teil 

Neuaufteilungen vorzunehmen, zum Beispiel für Lieferzonen. Dies betrifft den Rahmen des Straßen- und Stra-

ßenverkehrsrechts (StVG245, StVO, Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO)246, Landesstraßengesetze). 

Auch für Konzepte wie Mikrologistik-Infrastrukturen (Paketstationen, „Bento-Boxen”) stellen sich – bei Errich-

tung auf öffentlichem Straßenland – Fragen der straßenrechtlichen Sondernutzung (behördliche Geneh-

migungen). Je nach Landesstraßenrecht und Verwaltungspraxis müssen unter Umständen lediglich Vorgaben 

innerhalb der Verwaltung zur Zulässigkeit solcher Konzepte erlassen werden, daneben können ausschrei-

bungs- und vergaberechtliche Vorschriften bei der Vergabe von Konzessionen für bestimmte Lieferge-

biete relevant sein. Insoweit zum Beispiel Leerfahrten durch eine gemeinsame Nutzung von Lieferfahrzeugen 

                                                                        

244 Richtlinie 2018/844/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieef-

fizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz. 
245 Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. 

April 2019 (BGBl. I S. 430) geändert worden ist. 
246 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 26. Januar 2001 in der Fassung vom 22. Mai 2017 (BAnz AT 29.05.2017 

B8). StromNZV) 
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vermindert werden sollen, werden auch privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Lieferunternehmen erfor-

derlich. 

Als Lösungsoptionen bieten sich daneben auch die Integration von Flächensicherungsaspekten für Güter-

verkehrseinrichtungen in den Landesbauordnungen (zum Beispiel in einer VwV bzw. AV) sowie die Berück-

sichtigung von Flächen für die Errichtung von Mikro-Hubs im Kontext von Baugenehmigungen an. Die Ein-

ziehung bzw. Teileinziehung – wenn im jeweilig geltenden Landesstraßengesetz vorgesehen – von Flächen 

des öffentlichen Straßenlandes kann ebenfalls zur Errichtung von Mikro-Hubs in Erwägung gezogen werden. 

Darüber hinaus kann die Kommune eigene Flächen für Güterverkehrszwecke bereitstellen sowie nicht mehr 

genutzte Flächen durch Umwidmung diesem Zweck zuführen. 

 

Auf die hinsichtlich Flächensicherung für bestimmte Zwecke thematisch verwandten Ausführungen unter 3.4 

(Wärmeinfrastruktur) und die dargestellten Fragen der Bauleitplanung wird für eine integrierte Betrachtung 

verwiesen.  

3.4.2 Lärmschutz und Genehmigungspraxis 

Nachtbelieferungen erfordern Ausnahmen von den länderseitigen Immissionsschutzgesetzen, die mit Aufla-

gen an Fahrzeuge und Anlagen verbunden werden können.  

Es gibt in Deutschland derzeit zwar keine generelle Regelung für den Schutz vor Straßenverkehrslärm. Der 

Lärm, der durch Anlieferungen verursacht wird, fällt jedoch in die Kategorie des Gewerbelärms: Vorgaben für 

dessen Höchstgrenzen ergeben sich daher aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG)247 sowie der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)248, einer Verwaltungsvorschrift. Danach müssen 

nachts (von 22.00 – 06.00 Uhr) in reinen Wohngebieten Richtwerte von 35 dB(A) (bewerteter Schalldruckpegel 

in Dezibel), in urbanen Gebieten von 45 dB(A), eingehalten werden.  

Vorschriften über den Schutz der Sonn- und Feiertags- sowie der Nachtruhe ergeben sich auch aus einigen 

Landesimmissionsschutzgesetzen (zum Beispiel § 9 LImschG NRW249, §§ 3, 4 LImschG Bln250) oder Lärm-

schutzgesetzen. So ermöglicht das Niedersächsische Lärmschutzgesetz (NLärmSchG) 251 , dass Gemeinden 

durch Verordnung Verschärfungen oder Erleichterungen bestimmter Vorgaben vornehmen können.  

Grenzen und Spielräume der Landes-Immissionsschutzregulierung und im Lärmschutz können im Einzelnen 

in landesrechtlichen oder gemeindlichen Vorgaben voneinander abweichen – eine möglichst frühzeitige Ver-

ständigung mit den zuständigen Behörden bzw. Ämtern ist daher notwendig.  

Außerhalb der Nachtruhe dürfen Warenanlieferungen in der Nachbarschaft von Wohnräumen nur so lärmarm 

wie möglich und nur im unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt werden.  

Zur Einhaltung des Lärmschutzes für Nachtbelieferungen sensibler urbaner Bereiche ist die Definition von 

bundesweiten technischen Standards als eine relevante Lösungsoption zu forcieren. Weiterhin kann die För-

derung von geräuscharmen Lkw durch Sondergenehmigungen für die Belieferung in Ruhezeiten in Verbindung 

mit der Entwicklung ortsspezifischer Nachtlieferkonzepte unterstützend wirken. Die Berücksichtigung von 

                                                                        

247 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist. 
248 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 

1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), die zuletzt durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) geändert worden ist. 
249 Landes-Immissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 18. März 1975, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. September 2016 (GV. NRW. 

S. 790) geändert worden ist. 
250 Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 735), das durch Gesetz vom 3. Februar 2010 (GVBl. S. 38) zuletzt geändert worden 

ist. 
251 Niedersächsisches Lärmschutzgesetz vom 10. Dezember 2012 (GVBl. 2012, 562). 
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baulichen Lärmschutzmaßnahmen bei der Modernisierung oder Neuerrichtung von Einzelhandelsgeschäften 

ist ebenfalls in Erwägung zu ziehen. 

3.4.3 Verfügbarkeit geeigneter Transportfahrzeuge 

Die neu eingeführte CO2-Emissionsregelung für Nutzfahrzeuge wird die Angebotserweiterung an emissionsar-

men bzw. emissionsfreien Fahrzeugmodellen unterstützen. Eine zulassungsrechtliche Definition von emissi-

onsfreien Nutzfahrzeugen analog zur Definition von Elektrofahrzeugen durch den Bundesgesetzgeber und die 

EU ist überfällig, wobei eine technikneutrale Regelung Vorrang erhalten sollte. Die zunehmende Einführung 

von Verkehrsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge unterstützt die Flottenerneuerung und trägt zur verstärkten 

Nachfrage nach emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahrzeugmodellen bei. 

Eine koordinierte Beschaffung von Fahrzeugen durch Flottenbetreiber kann zudem eine für den (Groß-)Serien-

hersteller von Nutzfahrzeugen relevante Nachfrage erzeugen, die zu einem entsprechenden Marktangebot an 

besonders emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahrzeugmodellen führt. 
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Abkürzungen 

AC Wechselstrom (Alternating Current) 

AfA Absetzung für Abnutzung 

ALT Anruflinientaxi 

AST Anrufsammeltaxi 

BEK 2030 Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BVG Berliner Verkehrsbetriebe 

CEER Council of European Energy Regulators 

CPO Ladeinfrastrukturbetreiber (Charge Point Operator) 

DC Gleichstrom (Direct Current) 

EE erneuerbare Energie(n) 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EFH Einfamilienhaus 

EMP Elektromobilitätsanbieter (Electromobility Provider) 

EU ETS Europäisches Emissionshandelssystem 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

EW Einwohner 

GHD Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 

GMH großes Mehrfamilienhaus 

GPS Globales Positionsbestimmungssystem 

HH Hochhaus 

HHKW Holzheizkraftwerk 

IKK/IKU Investitionskredit Kommunen/Investitionskredit  

Kommunale und Soziale Unternehmen 

IKT Informations- und Kommunikationstechnik 

IT Informationstechnik 

KEP Kurier-, Express- u. Paketdienste 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

LABO Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

LBT Linienbedarfstaxi 

LIS Ladeinfrastruktur 
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MAP Marktanreizprogramm 

MFH Mehrfamilienhaus 

MiD Mobilität in Deutschland 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

MSP Elektromobilitätsanbieter (Mobility Service Provider) 

NPE Nationale Plattform Elektromobilität 

NPM Nationale Plattform Zukunft der Mobilität 

NSR Nationaler Strategierahmen für den Ausbau der  
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖSPV Öffentlichen Straßenpersonenverkehr 

P2P Peer-to-Peer 

PEF Primärenergiefaktor 

PPA Power Purchase Agreement 

PtG Power-to-Gas 

PtH Power-to-Heat 

PtL Power-to-Liquid 

PtX Power-to-X 

PV Photovoltaik 

RH Reihenhaus 

SINTEG Schaufenster intelligente Energie 

SPNV Schienenpersonennahverkehr 

SrV System repräsentativer Verkehrsbefragungen 

ST Siedlungstyp 

SUV Sport Utility Vehicle 

UBA Umweltbundesamt 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

VK Versorgungskonzept 

VNB Verteilnetzbetreiber 

WEA Windenergieanlagen 
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